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L iebe Leserin, lieber Leser,

bis zu fünfJahre Gefängnis drohen staatlich anerkann-
ten Kriegsdienstverweigerern, die den Zivildienst
nicht antreten o der abbrechen − denn : D er Zivildienst
ist rechtssystematisch Erfüllung der Wehrpflicht und
Ersatz für den verweigerten Dienst bei der Bunde s-
wehr. Ein staatlicher Zwangsdienst also . In der Praxis
ist der Staat in Form des Bundesamte s für den Zivil-
dienst so etwas wie eine gigantische Leasingagentur,
b ei der sich die Wohlfahrtsverb ände billige s Personal
b esorgen können . Auch wenn e s immer wieder kirch-
liche Initiativen gab − Stichwort »Sozialer Friedens-
dienst« − , und obwohl das Zivildienstgesetz die inhalt-
liche und fachliche Einführung aller Zivildienstleis-
tenden in den Dienst vorschreibt (was in der Realität
nur mangelhaft ge schieht) , hat der Zivildienst keinen
eigenen Zweck und ist die B egleitung und B etreuung
der Zivis ungeregelt. Im Ko alitionsvertrag hab en die
Regierungsparteien vereinb art, dass der Zivildienst
»als wichtiges Lernfeld . . . unb edingt erhaltenswert
ist« . Entsprechend will das Jugendministerium den
Dienst » als Lerndienst« neu ausrichten . Aus p azifis-
tisch-antimilitaristischer Sicht ein zwiesp ältiges Un-
ternehmen: Militär- und kriegsunterstützende
Zwangsverpflichtungen gehören einfach nur ersatz-
lo s abgeschafft. Sie zu verbe ssern ist deshalb proble-
matisch und unter Umständen ein Schritt auf dem
Weg zu einer allgemeinen Dienstpflicht. Auch wenn
aktuell wegen der Machtverhältnisse die Ab schaffung
der Wehrpflicht nicht auf der Tage sordnung steht,
kann sich das nach der nächsten Bundestagswahl
schnell ändern . Mit po sitiven Erfahrungen aus einem
»Lerndienst« könnte es ab er durchaus geschehen, dass
sich die Halung verstärkt, j eder junge Mann (und viel-
leicht auch j ede junge Frau) müsse irgendeine Form
von Dienst leisten (und lediglich die Auswahl frei
bleibt) . Unter dem Titel »Wer dienen muss, soll lernen
können« hat die Evang . Arb eitsgemeinschaft zur B e-
treuung der Kriegsdienstverweigerer im Mai eine
Fachtagung veranstaltet (gemeinsam übrigens mit
dem Diakonischen Werk, und damit einem der Haupt-
profiteure der vom Staat zur Verfügung gestellten bil-
ligen Arb eitskraft »Zivi«) . Wir dokumentieren den Vor-
trag des Pädagogik-Profe ssors Michael Winkler b ei
die ser Tagung, der deutlich macht, dass neben grund-
sätzlichen Üb erlegungen auch aus wissenschaftlich-
p ädagogischer Sicht B edenken angebracht sind ,
wenn Staat (und Kirche) der Ansicht sind , dass junge
Männer etwas lernen sollen (o der müssen) .

Stefan K. Ph ilipp
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enn üb er das Für und Wider der Wehr-
pflicht oder von Auslandseinsätzen der

Bunde swehr gestritten wird o der wenn diskutiert
wird , was »Pazifismu s« eigentlich genau b edeutet,
wird oft explizit o der implizit über »Gewaltfrei-
heit« diskutiert. D ab ei stellt sich häufig heraus , dass
Menschen, die üb er Gewaltfreiheit diskutieren,
ganz Unterschiedliche s damit meinen .

Für die einen stehen die großen internationalen
Ikonen der gewaltfreien B ewegung und ihre Reden
und Schriften im Vordergrund : M ahatma Gandhi,
M artin Luther King, der D alai Lama, Thich Nath
Hanh . Andere denken eher an den gewaltfreien Wi-
derstand gegen B e satzer (Ruhrkampf, Prag 1 9 68) ,
den Wende-Herb st 1 9 89 in der DDR, den Sturz der
Milo sevic-Regierung in Jugo slawien oder die
»orangene Revolution« in der Ukraine . Für die drit-
ten stehen Aktionen de s Zivilen Ungehorsams , wie
sie in der Bunde srepublik mit Ortsnamen wie
Wyhl, Wackersdorf, Großengstingen, Mutlangen
o der Gorleb en verbunden sind , im Mittelpunkt.

D ab ei wird »Gewaltfreiheit« meist als Verzich t

auf Gewalt (zumindest gegen Menschen, oft auch
gegen S achen) und damit als Einschränkung in der
Wahl der Mittel in einer Auseinandersetzung wahr-
genommen . D as führt dann gelegentlich zur D eb at-
te , ob als letzte s Mittel in b estimmten Fällen nicht
do ch Gewalt zum Einsatz kommen dürfe o der so-
gar mü sse .

Üb ersehen wird dab ei j edo ch, dass es völlig un-
terschiedliche Gründe geb en kann, warum Men-
schen gewaltfreie Mittel einsetzen :

• Aus einer ethischen oder religiö sen Üb erzeu-
gung heraus .

• Weil sie im weitesten Sinne zu schwach sind ,
um Gewalt einzusetzen (sich keine Waffen ver-
schaffen können, zahlenmäßig o der körperlich
weit unterlegen sind o . ä.) .

• Weil sie die ab sehb are E skalationsspirale von
Gewalt und Gegengewalt unterbrechen o der
vermeiden wollen .

Lässt man sich auf die se verschiedenen Gründe ein,
wird schnell deutlich, dass eher das Umgekehrte
gilt : Nicht Gewalt, sondern Gewaltfreiheit ist in vie-
len Situationen das letzte (verfügb are) Mittel . Wo-
bei nach einer b erühmten Aufstellung von Gene
Sharp (die auf englisch unter h ttp://www. aein-

stein. org/orga n iza tio ns 1 03a. h tml zu finden ist,
auf deutsch unter h ttp://www. bildungsservi-

ce. a t/rpi/medien/inhalt/Eth ik/Friedeneth ik/ver-

teid_meth. doc) mit diesem Mittel immerhin 1 9 8
Metho den zur Verfügung stehen . Diese Mittel wur-
den und werden vielfach und seit über 1 0 0 Jahren
von sozialen B ewegungen eingesetzt, die selten als
B eispiele gewaltfreier B ewegungen genannt wer-
den : Arb eiterbewegung, Frauenb ewegung, Men-
schen- und Bürgerrechtsgruppen, 3 .-Welt-Aktions-
gruppen . D er systematische Einsatz gewaltfreier
Aktionsformen setzt also kein prinzipielle s B e-
kenntnis zu Gewaltfreiheit als Leb ensprinzip vo-
raus , im Extremfall wissen diej enigen, die gewalt-
freie Metho den einsetzen, nicht einmal, dass e s um-
fassende philo sophische und ethische Abhandlun-
gen hierzu gibt.

Eb enfalls von Gene Sharp stammt die Widerle-
gung einiger falscher Annahmen üb er Gewaltfrei-
heit, die m . E . einen weiteren wichtigen B eitrag zur
Klärung des B egriffs liefert und verdeutlicht, wie
vielfältig und breit einsetzb ar Metho den der Ge-
waltfreien Aktion sind :

1 . Gewaltfreie Aktion hat nichts mit Passivität, Un-
terwürfigkeit o der Feigheit zu tun . Wie b ei ge-
walttätigem Handeln müssen die se erst abge-
lehnt und überwunden werden, b evor der
Kampf weitergehen kann .

2 . Gewaltfreie Aktion ist ein Mittel der Konflikt-
b earb eitung, das sehr mächtig/wirkungsvoll
sein kann, ab er es ist ein von Gewalt aller Art
grundsätzlich verschiedenes Phänomen .

3 . Gewaltfreie Aktion ist nicht mit verb alem Üb er-
zeugen o der rein p sychologischer B eeinflus-
sung gleichzu setzen, obwohl die se Technik
manchmal die Anwendung p sychologischen
Drucks beinhaltet, um veränderte Einstellun-
gen zu erreichen . Gewaltfreie Aktion ist eine
Kampftechnik, die den Gebrauch p sychologi-
scher, sozialer, ökonomischer und politischer
Macht im Kräftemessen in einem Konflikt um-
fasst.

4 . Gewaltfreie Aktion b asiert nicht auf der Annah-
me , dass Menschen implizit »gut« sind . D as Po-
tenzial von Menschen, »gut« o der »b ö se« zu sein,
wird au sdrücklich erkannt, einschließlich der
Extreme Grausamkeit und Unmenschlichkeit.

5 . Um Gewaltfreie Aktion effektiv einsetzen zu
können, mü ssen Menschen n ich t Pazifisten
o der Heilige sein . Gewaltfreie Aktion ist üb er-
wiegend und erfolgreich von »normalen« Men-
schen praktiziert worden .

6 . D er Erfolg Gewaltfreier Aktion erfordert nicht
(kann aber unterstützt werden durch) gemein-

Ute Finckh

Ein Mittel mit 198 Methoden
Einige Anmerkungen zum Begriff »Gewaltfreiheit«
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same Standards und Prinzipien o der einen ho-
hen Grad gemeinsamer Interessen o der Gefüh-
le o der p sychologischer Nähe zwischen den
Kontrahenten . Wenn die Gegner von Gewalt-
freiem Widerstand ange sichts gewaltsamer Un-
terdrückung emotional nicht b erührt werden
und daher nicht b ereit sind , den Anliegen der
gewaltfrei kämpfenden Gruppe zu folgen, kön-
nen die Widerstandskämpfer gewaltfreie
Zwangsmaßnahmen anwenden . Durchset-
zungsprobleme , ökonomische Verluste und po-
litische Lähmung erfordern keine Zustimmung
des Gegners , um gefühlt zu werden .

7. Gewaltfreie Aktion ist minde stens genauso
sehr ein we stliche s wie ein ö stliche s Phäno-
men . Wahrscheinlich ist sie sogar eher ein we st-
liches , wenn man die weit verbreitete Anwen-
dung von Streiks und ökonomischen B oykotts
in den Arb eiterb ewegungen b erücksichtigt,
die Verweigerung der Zusammenarb eit in
Kämpfen unterdrückter europ äischer Minder-
heiten und Kämpfe gegen Diktaturen .

8 . B ei Gewaltfreier Aktion wird nicht vorau sge-
setzt, dass der Gegner keine Gewalt gegen ge-
waltfrei Handelnde anwendet. Tatsächlich
kann die Technik auch gegen Gewalt einge setzt
werden .

9 . E s gibt nichts im Konzept der Gewaltfreien Ak-
tion, das verhindert, dass sie für »gute« o der
»schlechte« Zwecke eingesetzt wird . Die sozia-
len Konsequenzen eine s Einsatze s für »schlech-
te« Zwecke unterscheiden sich j edo ch deutlich
von den Konsequenzen de s Einsatzes von Ge-
walt für denselb en »schlechten« Zweck.

1 0 . Gewaltfreie Aktion ist nicht auf innenpoliti-
sche Konflikte in einem demokratischen Sys-
tem b e schränkt. Um eine Aussicht auf Erfolg zu

hab en, ist e s n ich t notwendig, dass der Kampf
gegen relativ freundliche und maßvolle Gegner
geführt wird . Gewaltfreier Kampf ist auf breiter
B asis gegen mächtige Regierungen, fremde B e-
satzer, despotische Regime , tyrannische Regie-
rungen, Großmächte , rücksichtslo se Diktato-
ren und totalitäre Systeme eingesetzt worden .
Diese schwierigen gewaltfreien Kämpfe gegen
gewalttätige Gegner waren manchmal erfolg-
reich .

1 1 . Eine der vielen weithin geglaubten Mythen
üb er Konflikte ist, dass Gewalt schnell wirkt,
gewaltfreier Kampf ab er eine lange Zeit
braucht, um Ergebnisse zu bringen . D as stimmt
n ich t. Einige Kriege und andere gewaltsame
Kämpfe sind viele Jahre o der sogar Jahrzehnte
lang ausgefo chten worden . Einige gewaltfreie
Kämpfe hab en sehr schnell zum Sieg geführt,
sogar innerhalb von Tagen oder Wo chen . Die
Zeit, die gebraucht wird , um mit dieser Technik
einen Sieg zu erzielen, hängt von verschiede-
nen Faktoren ab – einschließlich der Stärke der
gewaltfrei Widerstand Leistenden und der
Weisheit ihrer Handlungen .

(A us: Gene Sharp, » Waging No n violen t Struggle«,

Bosto n, MA : Porter Sargen t Publishers, 2005. Infos

zum Buch und Do wnload der Kapitel 1 und 3 un-

ter h ttp://www. wagingno n violen tstruggle. co m/)

Nicht nur Science-Fiction-Fans können daher mit
Isaac Asimov sagen : »Violence is the last refuge of
the incompetent« (Gewalt ist die letzte Zufluch t

der Unfäh igen) .

Ute Finckh ist Vorsitzende des Bundesfür Soziale

Verteidigung.
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Frank Brendle

Hintertürchen zur Wehrmacht
Bundeswehr und Traditionsvereine
haben ein arbeitsteiliges Verhältnis

ie Bundeswehr ist keine faschistische Orga-
nisation und keine Kopie der Wehrmacht.

Ab er ihre Traditionspolitik ist anschlu ssfähig an
die extrem Rechte und trägt dazu b ei, rechtsextre-
me Po sitionen ge sellschaftsfähig zu machen .

Offiziell hat die Bundeswehr drei Traditionssäulen :
• die preußischen Militärreformer von Anfang

des 1 9 . Jahrhunderts

• die eigene Ge schichte der Bunde swehr seit
1 9 5 5

• der militärische Widerstand des 2 0 . Juli

Auch wenn die Wehrmacht als solche in dieser offi-
ziellen D arstellung fehlt, war sie gerade in der
Gründungsphase der Bundeswehr prägend . E s ist
b ekannt, dass das Gründungspersonal der Bunde s-
wehr weitgehend identisch war mit dem Führungs-
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personal der alten Wehrmacht, und dass im Jahr
1 9 60 in der Bunde swehr 1 5 . 0 0 0 Offiziere der

Wehrmacht dienten, neb enb ei auch 3 0 0 Offiziere
der Waffen-S S . Diese Offiziere konnten de swegen
ohne große Prote ste eingestellt werden, weil der
Mytho s von der sauberen Wehrmacht breit veran-
kert war : Die Wehrmacht hab e einen sauberen, rit-
terlichen, ehrenvollen Krieg geführt, den sie eh-
renvoll verloren hab e .

Allerdings wurde die ser Mytho s immer brüchi-
ger, j e mehr Aufklärung üb er die Verbrechen der
Wehrmacht stattfand , ein Prozess , der bis heute an-
dauert. Entsprechend muss die Bundeswehr ihre
Traditionspflege ständig anp assen und differenzie-
ren .

Traditionserlass

1 9 8 2 hieß e s im Traditionserlass , ein Unrechtsregi-
me wie das Dritte Reich könne keine Tradition b e-
gründen . Weniger eindeutig war der nachfolgende
S atz zur Wehrmacht : »In den Nationalsozialismu s
waren Streitkräfte teils schuldhaft verstrickt, teils
wurden sie schuldlo s missbraucht. « Die se Formu-
lierung gilt bis heute . Teils verstrickt, teils miss-
braucht, d . h. nichts andere s als : Teile der Wehr-
macht sind nach wie vor traditionswürdig.

Und genau da liegt der Nazi b egrab en : Regel-
recht geleugnet wird es heute nicht mehr, dass die
Wehrmacht Verbrechen b egangen hat, ab er e s
bleibt dabei, dass Wehrmachtssoldaten so lange als
ehrb ar gelten, wie ihnen nicht hö chst individuell
und rechtskräftig Verbrechen nachgewie sen sind .

Der 2 0 . Juli als Gedenken
an die »gute« Wehrmacht

Nun stehen im Mittelpunkt der Traditionspolitik
nicht einfache Soldaten, sondern Offiziere . Nach-
dem die Ausstellung üb er die Verbrechen der
Wehrmacht den Mytho s der saub eren Truppe weit-
gehend gebro chen hatte , hat die Bunde swehr den
2 0 . Juli aus seinem Schattendasein geholt. D as D a-
tum, früher nur Anlass für Lippenb ekenntnisse ,
wird heute mit dem »Feierlichen Gelöbnis« im
B endlerblo ck (Der Ort, an dem ab 1935 das Ober-

ko m mando der Wehrmach t seinen Sitz ha tte, in

dessen Hof Oberst Sta uffenberg und ein ige a ndere

oppositio nelle Offiziere erschossen wurden, und

der heute, neben der Bo nner Hardth öhe, der zwei-

te Dienstsitz der Bundesm in isters der Verteidi-

gung ist – A nm. d. Red.) pompö s in Szene ge setzt.
In dieser Würdigung des Attentats auf Hitler

steckt immer no ch die Würdigung von Wehr-
machtsoffizieren .

Die Zeiten, in denen der 2 0 . Juli für die Konser-
vativen ein rotes Tuch war, sind vorb ei . Selb st
Rechtsextremisten sehen in Stauffenberg nicht
mehr den Landesverräter, sondern den Patrioten,
der D eutschland vor einem verrückt gewordenen

Führer retten wollte . Die »Junge Freiheit« und die
»D eutsche Nationalzeitung« würdigen den Willen
der Offiziere , von D eutschland zu retten, was − ver-
meintlich − no ch zu retten war, seien e s die O stge-
biete o der wenigstens die Ehre des deutschen Sol-
daten . D ass die Offiziere de s 2 0 . Juli durch und
durch geprägt waren von Antisemitismu s, Anti-
kommunismus , dass sie demokratische Werte
rundheraus abgelehnt hab en, das macht sie prinzi-
piell anschlu ssfähig an die extreme Rechte .

Traditionsvereine

Nun wird Traditionspolitik nicht nur von der Bun-
deswehr selb st betrieb en . Hinzu kommt eine Arma-
da von Traditionsvereinen und Reservistenkame-
radschaften, in denen sich Alt- und Neonazis ,
D eutschnationale und »normale« Bürger tummeln
und die zum Teil sehr eng mit der Bundeswehr zu-
sammenarbeiten .

Zusammengenommen hab en die Traditionsver-
eine mindestens 2 0 0 . 0 0 0 Mitglieder. Manche die-
ser Gruppen b eschränken sich faktisch auf Senio-
renarbeit, d .h . Kaffeenachmittage und Busfahrten
»ins Blaue« . Andere wiederum zeigen sich so offen
faschistisch, wie es die Vereinsge setze zulassen; al-
len voran ist hier die »Hilfsgemeinschaft auf Gegen-
seitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-
S S« (HIAG) zu nennen . Von ähnlichem Kalib er ist
die »Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger« .

Die größten Verb ände sind eher nationalkonser-
vativ orientiert und fungieren als Scharnier zwi-
schen Konservativen und Faschisten . D azu gehö-
ren der »Kyffhäuserbund« ( 1 0 0 . 0 0 0 Mitglieder) ,
der »B ayerische Soldatenbund« (8 0 . 0 0 0) und der
»Kameradenkreis der Gebirgstruppe« (6 . 0 0 0) .

Diese drei vereinigen nicht nur alte Wehr-
machtskämpfer, sondern auch Reservisten und ak-
tive Soldaten der Bundeswehr. Mit die ser arb eiten
sie intensiv zusammen, vor allem in der Reservis-
tenarb eit. Die Verb andspresse hat zwei Themen :
Nachrichten au s der Bunde swehr bzw. deren Ein-
satzgebieten und , meist persönliche , Schilderun-
gen von Kriegserlebnissen . D er gemeinsame , revi-
sionistische Ansatz der Vereine b esteht darin,
Wehrmachtsverbrechen mindestens zu relativie-
ren, wenn nicht zu leugnen; sie betonen das Leid
deutscher Soldaten im Krieg wie in Gefangen-
schaft, während die von ihnen Ermordeten kaum
erwähnt werden, sie stellen ihre eigene Geschichte
gleichb erechtigt neb en andere »Kriegsgeschich-
ten« .

D er »Kyffhäuser« etwa würdigt »die Leistungen
der deutschen Soldaten in Vergangenheit und Ge-
genwart« . Er b ekennt sich bis heute zum Vorsitzen-
den de s NS-Reichskriegerbunde s, dem S S-General
Wilhelm Reinhard , der über den Zweiten Weltkrieg
urteilte : »D eutschland war im Krieg um To d und Le-
b en und j eder mu sste auf seinem Platze seine Schul-
digkeit tun, so gut er konnte . « D er »B ayerische Sol-
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auch, welcher Offizier mit welchen Gliederungen
gekungelt hat, und welche Kameradschaft sich
trotz Kontaktverb ot innerhalb von Kasernen tref-
fen darf. Die »Ordensgemeinschaft der Ritterkreuz-
träger« steht b ei der Gedenkfeier in Mittenwald Sei-
te an Seite mit der Bunde swehr. D er »Freiwillige« ,
das Organ der HIAG, hat vor zwei Jahren üb er den
freundlichen Empfang einer D elegation in einer
b aden-württembergischen Kaserne berichtet, wo
die S S-Veteranen eine Führung erhielten . Und trotz
Kontaktverb ot zum »Verb and deutscher Soldaten«
erhält de ssen Zeitung »Soldat im Volk« die Geneh-
migung, Interviews mit hohen Bunde swehrge-
nerälen nachzudrucken .

D as Prinzip der Bunde sregierung, die se Tätig-
keiten nicht zentral zu erfassen, dient ihrer eigenen
politischen Ab sicherung . Sie sieht nicht hin, und
im Zweifelsfall ist der örtliche Kommandant ver-
antwortlich, nicht die Regierung . Eb enso weist e s
die Regierung zurück, für das Verhalten der Traditi-
onsvereine verantwortlich zu sein . Einerseits er-
muntert sie ihre Offiziere geradezu , die sen Verei-
nen b eizutreten und erklärt : »die Kontrolle solcher
Organisationen erfolgt auch üb er die Mitglied-
schaft aktiver Offiziere« − als wären die als V-Män-
ner aktiv und nicht au s innerer Üb erzeugung.

Andererseits : Hält man der Regierung vor, wel-
che revisionistischen B erichte und Stellungnah-
men in den Vereinszeitschriften stehen, was die
Vorstände von sich geb en, dann heißt es : »E s ist
nicht Aufgab e der Bunde sregierung, die histori-
sche Aufarb eitung von Kriegsverbrechen durch ei-
nen eingetragenen Verein zu kommentieren« . Und
so liegen üb er fast keinen der Traditionsvereine so
genannte »verfassungsschutzrelevante Erkenntnis-
se« vor, und keine einzige der rechten Militärzeit-
schriften wird systematisch ausgewertet. E s geb e ,
so die Regierung, in der D emokratie keine Möglich-
keit, »die Ge sinnung von eingetragenen Vereinen
in einer solchen Intensität zu üb erwachen . «

Und das sagen die gleichen, die Jahr für Jahr die
VVN-B dA, den Bundesausschuss Friedensratschlag
und Dutzende weiterer linker Gruppen b eob ach-
ten lassen . E s fehlen nicht die Möglichkeiten, son-
dern der Wille . Was bitte nicht als Forderung ver-
standen werden soll, die Geheimdienste auszuwei-
ten !

Scharnierfunktion zwischen
Mitte und Faschismus

Die Brisanz die ser Traditionsverb ände liegt weni-
ger darin, dass ihnen einige b ekennende Rechts-
extremisten angehören . E s geht vielmehr darum,
dass sich die M asse der Verb ände im Graubereich
deutschnationaler, völkischer und nationalkonser-
vativer Spektren b ewegt. Sie greifen Themen der
extremen Rechten auf und erheben die se in den
Rang de s Diskutierb aren . Indem nun die Bunde s-
wehr mit diesen Verb änden eine rege Zu sammen-

datenbund« (B SB) leugnet in seiner Vereinszeit-
schrift »Treue Kameraden« die deutsche Kriegs-
schuld und b ehauptet etwa, Hitler habe lediglich
die Rechte der deutschen Minderheit in Polen
schützen wollen . Außerdem sei es »erwie sen« , dass
die Rote Armee sich an der sowj etischen We stgren-
ze zum Angriff auf D eutschland versammelt hab e .
D en B SB b ewegt »die Ehrfurcht vor den Taten deut-
scher Soldaten« , und er will die »Leistungen und
Opfer der Wehrmacht nicht leugnen« .

D er »Kameradenkreis der Gebirgstruppe«
schließlich organisiert j ährlich an Pfingsten eine
Gedenkfeier für seine verstorb enen Angehörigen
im b ayerischen Mittenwald . Er hat bis heute die ver-
brecherische Ge schichte der faschistischen Ge-
birgseinheiten nicht aufge arb eitet, würdigt seine
»eigenen« Toten und spricht so gut wie gar nicht
von den Ermordeten . Seine prominentesten Mit-
glieder sind der b ayerische Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber und Christian Schmidt, Parlamenta-
rischer Staatssekretär im Verteidigungsministeri-
um (C SU) . Nach Mittenwald pilgert alles , was zwi-
schen Mitte und ganz rechts Uniform trägt : D er
»Kameradenkreis« als Veranstalter, die »Ordensge-
meinschaft der Ritterkreuzträger« als D elegation
der extremen Rechten und »das Spiegelbild der Ge-
sellschaft« in Form der Bunde swehr.

Wie intensiv und weitgehend die Zusammenar-
b eit zwischen all die sen Vereinen und der Bunde s-
wehr genau ist, bleibt unb ekannt. Die Bunde sregie-
rung räumt zwar ein : Ja, e s gibt gemeinsame Veran-
staltungen, gegenseitige B e suche von Veranstal-
tungen, thematische Zuarb eiten, die Üb erlassung
von Räumen durch die Bunde swehr, e s werden
technische Hilfe stellungen gewährt, ab er all dies
werde nicht zentral erfasst. E s bleib e den Kaser-
nenkommandanten vor Ort üb erlassen, wie sie das
regeln, mit wem sie in welcher Form zusammenar-
b eiten . Ein schon b einahe b asisdemokratisches
Prinzip .

Kontakte
auch zu rechtsextremen Vereinigungen

E s werden ab er auch Grenzen gezogen . Was sich
ein Soldat nicht leisten darf, ist, sich b ei offen
rechtsextremen o der antisemitischen Handlungen
erwischen zu lassen . Ansonsten droht die Entlas-
sung, j edenfalls dann, wenn die Öffentlichkeit von
dem Vorfall erfährt. Außerdem unterliegen die b e-
sonders rechtslastigen Traditionsvereine einem so
genannten Kontaktverb ot. D as gilt z . B . für die »Or-
densgemeinschaft der Ritterkreuzträger« , den »Ver-
b and deutscher Soldaten« (VD S) und die HIAG .
Nur: So eng sieht das keiner, und weil j a, wie er-
wähnt, nichts zentral erfasst wird , werden die se
Kontaktverb ote immer wieder unterlaufen .

In den »Kameraden« und in »Soldat im Volk« wer-
den regelmäßig die Rechenschaftsberichte örtli-
cher Kameradschaften abgedruckt ; darin steht
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arbeit eingeht, erhalten die rechten Po sitionen
endgültig Zugang zur Mitte der Gesellschaft.

D as zentrale Anliegen, worum e s den Verb än-
den geht, ist : die Einordnung der Wehrmacht ne-
ben die Armeen anderer Staaten . Sie wollen den
Zweiten Weltkrieg als einen Krieg wie j eden ande-
ren sehen, sie wollen Geschichte einebnen, sie wol-
len D eutsche als Opfer darstellen . D er Mytho s
Wehrmacht erfährt in die sen Kreisen ein ge spens-
tische s Weiterleben .

Ein Scharnier zwischen ganz rechts und Mitte
will etwa die »D eutsche Militärzeitschrift« (DMZ)
sein, ein monatlich erscheinende s Hochglanzma-
gazin, das eigentlich auf den ersten Blick als Nazi-
M achwerk zu erkennen ist. E s hat Aufmacher wie
»Adolf Hitler als Feldherr und Stratege« , e s feiert S S-
Offiziere als »die tapfersten Söhne unsere s Volke s«
und ist damit erheblich »ehrlicher« als etwa die
»Junge Freiheit« , die j a eher konservativ daher-
kommt. Trotzdem gelingt e s der Zeitschrift regel-
mäßig, neb en Rechtsextremisten wie den pensio-
nierten Generalen Gert Schultze-Rohnhoff und
Reinhard Günzel auch Nichtfaschisten zu Inter-
views o der für Gastb eiträge zu gewinnen; in den
letzten Monaten waren das z . B . die ehemaligen
SPD-Verteidigungsminister Hans Apel und Rudolf
Scharping, diverse CDU-Bunde stagsabgeordnete
(zu denen natürlich auch Erika Steinb ach gehört)
und auch DFB-Chef Theo Zwanziger. Zu den Wer-
bekunden zählen neb en dem NPD-Verlag »D eut-
sche Stimme« auch der vergleichsweise seriö se B er-
nard&Graefe-Verlag, auf den auch die Bunde swehr
po sitiv verweist. Auf der Homep age der Bundes-
wehr werden explizit Bücher dieses Verlages emp-
fohlen . Von ganz rechts bis Mitte links : Alles ist ver-
eint.

Vorige s Jahr, zum 60 . Jahrestag des 8 . Mai 1 9 45 ,
hab en 1 2 Ex-Generale der Bunde swehr in der
»Frankfurter Allgemeine Zeitung« einen Aufruf
» Gegen das Vergessen« veröffentlicht. D er 8 . M ai
war für sie der »Tag der Niederlage unserer Wehr-
macht, der B eginn der deutschen Teilung und der
grausamen Abrechnung der Sieger« . Unterzeich-
ner waren Rechtsextremisten wie Günzel und
Schulze-Ronhof, ab er auch der konservative Graf
von Kielmansegg. Die ser hatte im Zweiten Welt-
krieg antisemitische Kampfschriften verfasst, wur-
de in der Bunde swehr General und diente ihr als
»Zeitzeuge« , bis er vor einem halb en Jahr im Alter
von 9 9 Jahren starb . Selb stverständlich erschien ei-
ne Ab ordnung der Bundeswehr zum B egräbnis .

Auch das macht deutlich, dass sich die Mitte dem
rechtsextremen Spektrum geöffnet hat.

E s sei kurz darauf hingewiesen, dass sich diese
Diskursverschiebung nicht nur im militärischen

B ereich, sondern in einem breiten Kontext voll-
zieht, in dem D eutschland wieder »normal« wird .
D eutsche als Opfer und die anderen als Täter darzu-
stellen, zumindest auch als Opfer und auch als Tä-
ter, das hat Konjunktur, man sehe sich die Vertrie-
b enen-Au sstellung in B erlin an . Die Bundesregie-
rung b edient die se Politik nach Kräften . Als die
Linksfraktion vor wenigen Wo chen fragte , ob die
Bunde sregierung ehemalige sowj etische Kriegsge-
fangene entschädigen werde , weil diese nicht wie
Kriegsgefangene , sondern wie »Untermenschen«
b ehandelt worden waren, gab es zur Antwort : »Eine
Entschädigung sowj etischer Kriegsgefangener hat
es genau so wenig gegeb en wie eine Entschädigung
deutscher Kriegsgefangener durch die Sowj etuni-
on . « Alles ist gleich, der Nationalsozialismu s war
auch nicht schlimmer als andere Regierungsfor-
men .

Zusammenfassung

E s gibt zwischen Bundeswehr und Traditionsverei-
nen ein arb eitsteiliges Verhältnis . Die Bunde swehr
gewinnt einen Großteil ihrer öffentlichen Legiti-
mation aus dem B ekenntnis zu antifaschistischen,
demokratischen Werten . D azu gehört auch, sich zu
den Verbrechen der Wehrmacht zu bekennen .

Ab er sie fährt mehrgleisig . Am 2 0 . Juli gedenkt
die Staatsspitze de s Anschlags auf Hitler. Am Volks-
trauertag legt der Generalinspekteur einen Kranz
auf dem Jüdischen Friedhof in B erlin-Weißensee
ab . Und an Pfingsten steht der Kommandant der
Karwendelkaserne in Mittenwald neb en den Alt-
Nazis von der »Ordensgemeinschaft der Ritter-
kreuzträger« . Ganz zu schweigen davon, welche
Formen der Ko operation sich b eim Durchschmö-
kern der diversen rechtsextremen Militärzeit-
schriften fe ststellen lassen .

Jenseits von 2 0 . Juli und Scharnhorsts Geburts-
tag, b ei der alltäglichen Arb eit an der soldatischen
B asis , hab en die Traditionsvereine weitestgehend
freie Hand , die NS-Verbrechen zu relativieren, und
die örtlichen B efehlshaber hab en freie Hand , dab ei
mitzuwirken . B eide Konzepte zu sammen sollen si-
cherstellen, dass von Mitte links bis ganz rechts ei-
ne stabile Heimatfront entsteht.

Frank Brendle ist aktiv im DFG- VK-Landesver-

ba nd Berlin-Brandenburg. Dieser Text ist die über-

arbeitete Fassung eines Refera tes, das er als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsabge-

ordneten Ulla Jelpke am 9. Septem ber a uf einer

Ko nferenz der Verein igung der Verfolgten des Na-

zi-Regimes − Bund derA n tifasch istInnen undA n ti-

fasch isten (VVN-BdA) in Berlin h ielt.
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Albert Fuchs

Einstein führt nicht aus der Sackgasse
Zu Wolfram Wettes Artikel über Einsteins Verantwortungsp azifismus

F o-
r u m Pazi fi s mus

en B eitrag von Wolfram Wette »üb er den
großen Pazifisten Albert Einstein« (in F o-

r u m Pazi fi s mus 09) empfinde ich − als »Hardcore-
Pazifist« − in der Tat als »Zumutung« . Ich nehme sie ,
wie Stefan Philipp im Editorial empfiehlt, gerne als
»Herausforderung« auf.

Die Zumutung be steht m . E . nicht darin, dass Wette
üb eraus kenntnisreich (mit im Mittel 9 bis 1 0 An-
merkungen pro Seite !) ein differenziertes und
do ch prägnantes Bild (der Entwicklung) des Ein-
stein ´ schen D enkens in S achen Krieg und Frieden
zeichnet. D as ist zweifelsohne eine sehr verdienst-
volle Arbeit. Die Zumutung b esteht für mich darin,
dass Wette permanent zwischen historiographi-
schem B ericht und (impliziter) Kommentierung
de s B erichteten wechselt bzw. die se b eiden Per-
spektiven kaum (erkennb ar) au seinander hält.
Zwar versichert er einleitend , es gehe um einen
Versuch, »diesen Pazifisten zunächst einmal aus sei-
ner Zeit heraus zu verstehen« . Gleich im nächsten
S atz ab er erfährt man : »B ezüge zur Gegenwart erge-
b en sich dann ganz vo n alleine . « (S . 3 − Hervorhe-
bung durch d . Verf.) Gegen Ende allerdings werden
»heute , 2 0 0 5 , . . . nicht mehr in einem

>
Zeitalter der

Extreme
<
, wohlfeile Analogieschlü sse zu den Erfor-

dernissen der dreißiger Jahre des 2 0 . Jahrhun-
derts« abgelehnt (S . 8) .

Bleibt also die Selb stauskunft des Autors über
sein Erkenntnis- bzw. Mitteilungsintere sse ambiva-
lent, tritt in den zahlreichen − unbe sehen üb er-
nommenen − (Ab-) Qualifizierungen deutlich zuta-
ge , wie seine Symp athien verteilt sind . Auch b ei
wiederholter Lektüre wurde ich j edenfalls den Ein-
druck nicht lo s , dass Einsteins »Umlernen« dem Au-
tor (vor allem?) dazu dient, die eigene »verantwor-
tungsethische« Po sitionierung in der anhaltenden
D eb atte zu untermauern, ohne ab er selb st für die
einzelnen Schritte dieses »Umlernens« gerade ste-
hen zu müssen − und ohne als Historiker dafür eine
b esondere Kompetenz b e anspruchen zu können .

Würde man B ericht und Kommentar trennen,
müsste man sich b eispielsweise mit der Frage ausei-
nandersetzen, ob die Einstein' sche Po sition in der
Nukle arwaffenfrage nicht b ereits dadurch ad ab-
surdum geführt wurde , dass (auch) in ihrer Folge
das »Zeitalter der Extreme« ziemlich nahtlo s in das
do ch keinswegs überwundene Extrem des Nukle a-
rismu s üb ergehen konnte . In ähnlicher Weise ließe
sich m . E . (fast) j ede »Einsicht« im Zuge von Ein-
steins »Umlernen« problematisieren, zumindest
wenn man sie auf aktuelle Verhältnisse zu b eziehen

versucht. D as kann hier nicht durchbuchstabiert
werden . Jedo ch sei no ch auf einen augenscheinli-
chen Widerspruch in Wette s B ewertung hingewie-
sen .

D em Autor zufolge fügte sich Einsteins B rief an
den US-Präsidenten Franklin D . Ro o sevelt in S a-
chen Atomwaffen »nahtlo s ein in die längst einge-
schlagene Richtung seines

>
Umdenkens

<
« (S . 7) . Ein-

stein selb st ab er b etrachtete e s sp äter als »ein
>
Feh-

ler
<
, den Brief an Ro o sevelt unterzeichnet zu ha-

b en« , und Wette stimmt die ser » sp äten Einsicht« of-
fenb ar zu (S . 7) . Wird ab er damit, dass die Konse-
quenz (die Initiative gegenüb er Ro o sevelt) verwor-
fen wird , nicht auch die Antezedenz (das »Umden-
ken«) zumindest problematisiert − auch wenn kei-
ne strikt logische (Implikations-) B eziehung zwi-
schen b eiden Komponenten unterstellt werden
kann? Wette scheint dagegen Einsteins »Umlernen«
grundsätzlich und bis zum Ende seines B eitrags für
»re alistisch« , »vernünftig« , »verantwortungsvoll« −
und was ihm an po sitiven Qualifikatoren sonst
no ch dazu einfällt o der in der (damaligen) D eb atte
zu finden ist − zu halten .

So wenig ich solchen Selb st-Zuschreibungen
von »Verantwortungsp azifisten« Einstein-Wet-
te ' scher Prägung − und den komplementären
Fremd-Zuschreibungen − zustimmen kann, so we-
nig sehe ich einen Dissens in Wette s ab schließen-
der »Standortb e stimmung« , im Festhalten an »Frie-
den als politische s Ziel, das schrittweise und mit
unterschiedlichen, möglichst gewaltarmen Metho-
den erreicht werden sollte . « Die Frage ab er bleibt,
wie gewaltförmig die »möglichst gewaltarmen Me-
tho den« sein dürfen . Soll es letztlich do ch wieder
auf das Si vis p acem p ara b ellum hinau slaufen
(» Wenn du den Frieden willst, dann bereite den

Krieg vor«, A nm. d. Red.) − wie seit Jahrtausenden?
Ich sehe b eim b e sten Willen weder, was daran p azi-
fistisch wäre , no ch, wie Einstein au s dieser S ackgas-
se führen könnte .

Im Übrigen finde ich es außerordentlich b edau-
erlich, dass sich im Einsteinj ahr m .W. kein »Hardco-
re-Pazifist« ähnlich kompetent und kenntnisreich
nicht nur in den historischen Dingen wie Wolfram
Wette , sondern auch in den einschlägigen ethi-
schen Fragen mit »Einsteins Verantwortungsp azi-
fismus« au seinandergesetzt hat.

Albert Fuchs ist Kogn itio ns- und Sozialpsych ologe

und Mitglied des Redaktio nstea ms vo n » Wissen-

schaft und Frieden«.
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Klaus Pfisterer

Weiter im Sinkflug
Die KDV-Zahlen im 1 . Halbj ahr 2 0 0 6

er Abwärtstrend bei den KDV-Kahlen ging
auch im 1 . Halbj ahr 2 0 0 6 weiter. Die Zahl

der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung fiel ge-

F or u m Pazi fi s mus

Die verschiedenen Kamp agnen, die die Wehr-
pflichtigen auffordern, ihrem KDV-Antrag erst
dann zu stellen, wenn sie von der Bunde swehr tat-
sächlich gebraucht werden, zeigen zusehends Wir-
kung. Dies b e stätigen die KDV-Zahlen der Unge-
dienten, die um 6 , 2 3 Prozent auf 67. 9 9 1 Anträge ge-
genüb er dem Vorj ahr (72 . 5 84) gefallen sind .
Gleichzeitig stieg die KDV-Zahl der Vorb enachrich-
tigten/Einberufenen um 39 Prozent auf 5 . 0 3 6 An-
träge (Vorj ahr 3 . 62 3 ) . Diesen Trend stellen auch
die Jugendoffiziere der Bundeswehr in ihrem Jah-
resb ericht 2 0 0 5 fest, in dem sie b erichten, dass »vie-
le Jugendliche der Meinung sind , dass stillhalten
besser ist als zu verweigern, da man dann große
Chancen hat, nichts mehr vom Bund zu hören« .

B e achtenswert ist, dass die KDV-Zahl der Solda-
ten prozentual stark gestiegen ist (3 0 , 7 %) , dies j e-
do ch mengenmäßig 1 . 1 49 Anträge (Vorj ahr : 8 79)
eher gering ist. Die KDV-Zahl der Re servisten b e-
wegt sich auf Vorj ahre sniveau .

Die Pre ssestelle des Bunde sverteidigungsminis-
teriums teilteF or u m Pazi fi s mus am 2 . August mit,
dass im 1 . Halbj ahr 2 0 0 6 insgesamt 1 8 2 . 3 5 2 Muste-
rungen (Vorj ahr: 1 9 4 . 9 3 0) durchgeführt wurden .
D as entspricht einem Minus von 6 , 45 Prozent und

Monat Ungediente Vorbenachrichtig-
te/Einb erufene

Soldaten Reservisten Gesamt

2 0 0 5 2 00 6

KDV-Anträge 2 006 ; Quelle : Bunde samt für den Zivildienst, Pre sse stelle , 1 3 . 09 . 2 0 0 6

2 0 0 5 2 0 0 62 0 0 5 2 0 0 62 0 0 5 2 0 0 62 0 0 5 2 00 6

Janu ar
Febru ar
März
April
Mai
Juni
Summe
1 . H albj ahr

1 6 . 5 0 7 1 4 . 76 2
1 1 . 6 5 2 1 4 . 7 76
1 1 . 7 2 4 1 1 . 5 7 1
1 1 . 79 7 8 . 4 3 9
1 0 . 3 0 8 9 . 8 1 0
1 0 . 5 9 6 8 . 6 3 3

7 2 . 5 84 6 7 . 9 9 1

5 3 9 67 1
4 9 8 9 9 2
7 3 6 7 2 6
6 1 7 666
7 3 2 89 4
5 0 1 88 7

3 . 6 2 3 5 . 0 3 6

2 4 2 3 0 7
1 6 1 2 2 2

7 0 67
2 2 3 2 6 3
1 3 5 2 1 0

4 8 8 0

8 79 1 . 1 4 9

2 6 3 7
2 7 3 5
4 2 4 0
2 2 1 7
2 6 2 9
2 7 2 0

1 7 0 1 78

1 7 . 3 1 4 1 5 . 9 7 7
1 2 . 3 3 8 1 6 . 0 2 5
1 2 . 5 7 2 1 2 . 4 0 4
1 2 . 6 5 9 9 . 3 8 5
1 1 . 2 0 1 1 0 . 9 4 3
1 1 . 1 7 2 9 . 6 2 0

7 7 . 2 5 6 74 . 3 5 4

genüb er dem Vorj ahreszeitraum um 3 , 75 Prozent
auf 74 . 3 5 4 Anträge (Vorj ahr: 7 7. 2 5 6) .

ist die niedrigste Mu sterungszahl seit 6 Jahren, ob-
wohl die se s Jahr mehr Wehrpflichtige zur Verfü-
gung stehen als letzte s Jahr.

Von den 1 8 2 . 3 5 2 Mu sterungen waren 1 78 . 1 0 5
durch die Vergab e eines Tauglichkeitsgrades abge-
schlo ssen . D avon waren 1 02 . 3 5 7 wehrdienstfähig
(5 7, 5 %) , 1 9 . 076 vorübergehend nicht wehrdienst-
fähig ( 1 0 , 7 %) und 5 6 . 672 nicht wehrdienstfähig
(3 1 , 8 %) . 4 . 2 47 Musterungen waren no ch nicht ab-
geschlo ssen .

E s kann fe stgehalten werden, dass die Zahl der
Wehrpflichtigen, die nicht gemu stert werden,
steigt. Von den Gemusterten ist rund ein Drittel
nicht wehrdienstfähig und muss keinen Dienst leis-
ten . Die Zahl derer, die Grundwehr- o der Zivil-
dienst leisten, sinkt weiter. D aher kann in der KDV-
B eratung nicht oft genug darauf hingewiesen wer-
den, mit dem KDV-Antrag zu warten, ob man üb er-
haupt gemustert wird und falls j a, ob die Bundes-
wehr denj enigen auch b enötigt.

Kla us Pfisterer ist Sprecher des DFG- VL-Landesver-

ba ndes Baden- Württem berg und KDV-Rech tsbei-

stand.

Die KDV-Zahlen 2 0 0 6 im Überblick:
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Michael Winkler

Zivildienst als Lerndienst?
Kritische Anmerkungen zur Pädagogisierung eines Zwangsdienstes

gisch üb er den Zivildienst nachdenken können
und dürfen . Ein zweiter Teil ist b eschreibend und
analytisch angelegt. In ihm geht es um B edingun-
gen, Probleme und Aufgab en eines Zivildienste s als
Lerndienst, wie sie sich auf Seiten der jungen Män-
ner selb st zeigen . D em will ich − drittens − eine kur-
ze gesellschaftsanalytische Üb erlegung zur Seite
stellen, die vielleicht erklären kann, was die jungen
Männer selb st als Erfahrung am Zivildienst gerade-
zu verteidigen; e s geht darum, dass das, was sie dort
faktisch lernen, von herausragender sozialer und
kultureller Wichtigkeit ist. D er vierte Teil soll dann
kritisch-konstruktiv Vorbehalte gegen die Vorstel-
lung vom Zivildienst als Lerndienst au ssprechen,
dann ab er Erwartungen skizzieren, welche an ei-
nen solchen weiter entwickelten Zivildienst zu stel-
len sind . D ass ich meine Vorb ehalte erst hier und
zudem in einem doch konstruktiven Zu sammen-
hang au sspreche , hat eine rhetorisch strategische
Funktion : ich mö chte deutlich machen, dass ich
das Thema, dass ich die angedeutete Entwicklung
für wichtig und sinnvoll erachte , dass wir aber
gleichwohl nicht blind sein dürfen gegenüber
möglicherweise problematischen Implikationen
de s Geschehens; die se ergeb en sich − so will ich
schon vorab sagen - aus den irritierenden Formen
einer Inanspruchnahme und Verengung de s Ler-
nens für b e stimmte gesellschaftliche , allzumal für
ökonomische Zwecke .

Methodische Vorüberlegung:
Können und dürfen wir über den
Zivildienst p ädagogisch sprechen?

Auch wenn Lernen ins Spiel gebracht wird , ist e s zu-
nächst üb erhaupt nicht selb stverständlich, über
den Zivildienst in p ädagogischer Hinsicht nach-
denken zu wollen . Gegen einen solchen Zugang
spricht vielmehr, dass in der jüngeren D eb atte ganz
eigentümlich erzieherische Vorstellungen mit dem
Zivildienst verbunden werden . D a ist von Nacher-
ziehung die Rede , von Nachsozialisation, gelegent-
lich hört man Vorstellungen von Disziplinierung,
angeblich werde von ihm ein − so wurde mir j eden-
falls b erichtet − Ausgleich von Erziehungsdefiziten
gefordert. Ein wenig hat man den Verdacht, dass
mit all diesen Vorstellungen dann do ch no ch die
Unb otmäßigkeit b ewältigt werden soll, welche mit
dem Zivildienst für manche verbunden scheint, Zi-
vildiener

1 )

provozieren wohl b ei manchen den Ein-

eil ich mit einem ungewöhnlichen Vortrag
konfrontiere , nämlich dem Thema unserer

Tagung kritisch o der zuminde st ambivalent gegen-
üb ertrete , mache ich mich lieber gleich richtig ver-
dächtig, indem ich ein Zitat an den Anfang stelle .
Ein Zitat, dem man sofort anmerkt, dass e s nicht aus
unserer Zeit stammt. E s lautet j edenfalls : "Die Erzie-
hung setzt den Menschen in die Welt, insofern sie
die Welt in ihn hineinsetzt ; und sie macht ihn die
Welt gestalten, insofern sie ihn durch die Welt lässt
ge staltet werden . " Dieses Zitat stammt von einem
b erühmten prote stantischen, genauer: reformier-
ten Theologen des b eginnenden 1 9 . Jahrhunderts,
nämlich von Friedrich Schleiermacher. Schleier-
macher war der nicht nur für seine Zeitgeno ssen
b erühmte ste Prediger an der B erliner Dreifaltig-
keitskirche . Er war Theologe und Philo soph an der
B erliner Universität, die er maß-geblich ge staltet
hat ; sein Name muss neben Humb oldt und Fichte
genannt werden . Schlei-ermacher war endlich ei-
ner der bedeutendsten Theoretiker der mo dernen
Pädagogik; au s die sem Zu sammenhang stammt der
Aphorismu s, der nun geradezu eine kleine Theorie
der Pädagogik formuliert ; er macht Grundverhält-
nisse , Aufgab en und Leistungen in Zusammenhän-
gen deutlich, die wir mit den Ausdrücken Erzie-
hung und B ildung zu verstehen suchen, neuer-
dings häufiger auch, wenn wir von Lernen spre-
chen – obwohl die s nicht ganz unproblematisch ist.
Ich stelle den Aphorismu s an den Anfang, weil ich
mich als Pädagoge , genauer: als Sozialp ädagoge mit
der Problematik au seinandersetze , den Zivildienst
zu einem Lerndienst zu entwickeln − so wie das von
der letzten Bundesregierung in die D eb atte einge-
bracht wurde , wie dies ausdrücklich der jüngste
Ko alitionsvertrag im Zusammenhang einer Stär-
kung der Bürgerge sellschaft festhält, wie e s end-
lich das zu ständige Bunde sministerium vor rund
einem Monat au sge spro chen hat, übrigens mit ei-
nem erneuten B ekenntnis zur B eib ehaltung des Zi-
vildienstes . Wer sich an ein solches Proj ekt der
Konversion de s Zivildienste s zum Lerndienst
macht, sollte sich j edo ch der Implikationen b e-
wusst sein, die mit diesem Umb au verbunden sind
− und die se sind , zuminde st auch, als Fragen an die
Pädagogik zu stellen . Umgekehrt muss ab er die se
versuchen, sozusagen das Pädagogische am Zivil-
dienst zu erkennen − und zwar in den Möglichkei-
ten wie in den Grenzen, die sich hier stellen . D amit
hab e ich indirekt die Gliederung meines Vortrages
verraten . Ich werde zunächst eine Art metho dische
Überlegung anstellen, warum und wie wir p ädago-

1 ) I ch b enutz e den in Ö s terreich übliche n Aus druck »Zivildie ne r« .
D ie s hat zunächs t mit me ine r eige ne n H e rkunft zu tun, hat s ich
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druck des Oppo sitionellen, den man nun do ch zur
Raison bringen muss . (Einige mö chten daher all
das in den Zivildienst hineinbringen, was sie gerne
mit der Bundeswehr verbinden, im b esten Unwis-
sen darüb er, dass die se schon in der Grundau sbil-
dung solche Erwartungen eb enfalls kaum erfüllen
kann . Im Gegenteil schafft e s die Bundeswehr zu-
weilen, aus relativ selb ständigen jungen Menschen
eine Art Versorgungsempfänger zu machen . D as
Urteil vieler Eltern fällt j edenfalls ziemlich vernich-
tend üb er die sozialisatorischen Effekte der Armee
au s .)

Schon seriö ser hören sich dann die p ädagogi-
schen Erwartungen an, nach welchen der Zivil-
dienst in einer Weise umgestaltet werden soll, dass
in ihm entweder Grundvoraussetzungen für die
berufliche B ildung, also eine Art Orientierungs-
wissen wie einschlägige Einstellungen vermittelt
werden können . E s geht um die b erühmte Au sbil-
dungsfähigkeit, die nur den kleinen Haken hat, dass
wiederum keiner weiß, worum e s sich b ei ihr ei-
gentlich handelt. Vermutlich erhofft man sich vom
Zivildienst die b erühmten sozialen und Selb stkom-
petenzen, deren Vermittlung den Schulen aufgetra-
gen, ab er eb en daselb st gar nicht geleistet wird −
sonst würde die Forderung für den Zivildienst gar
keinen Sinn machen .

Allerdings hat die s weniger mit D efiziten der
Schulen, sondern damit zu tun, dass man diesen et-
was abverlangt, was sie gar nicht vollbringen kön-
nen . Erneut weiß nämlich keiner so genau , was da
eigentlich den Schülern als Selb st- und Sozialkom-
petenzen zugänglich werden soll . Dieser Vorbehalt
gilt endlich für die − inzwischen wohl eb enfalls
vom Zivildienst erwarteten − Schlü sselqualifikatio-
nen . Wiederum wäre es zu schön, wenn wir wüss-
ten, welche von den mehr als tau send einschlägig
be schrieb enen Schlü sselqualifikationen als Haupt-
schlüssel tauglich werden . Und nicht minder muss
man skeptisch sein gegenüb er den − no ch im Ko ali-
tionsvertrag au sge spro chenen − Erwartungen, der
Zivildienst könne der Funke sein, an welchem sich
ehrenamtliches und zivilge sellschaftliches Engage-
ment entzünde . D ab ei ist weder zu b estreiten, dass
die Zivildiener eine solche B ereitschaft mitbrin-
gen, noch kann man ganz ausschließen, dass ein
solche s zivilgesellschaftliche s Engagement wirk-
lich mit und nach dem Zivildienst entstehen könne .
D as Problem liegt vielmehr darin, ob es sich um
kontingente Neb eneffekte handelt und ob man
die s alles wirklich systematisch dem Zivildienst ab-
verlangen kann und soll .

D ass potenzielle wie praktizierende und ehema-
lige Zivildiener sich intuitiv, ab er nachdrücklich,
gegen eine solche Pädagogisierung ihres Dienste s
wehren, hat gute Gründe . D er eine liegt darin, dass

der Zivildienst − wie sein Name eb en be sagt − ein
gleichsam bürgerliche s und politisches Verhältnis
darstellt, in das Erwachsene eintreten . D er schon
genannte Schleiermacher hat die se Unterschei-
dung sehr energisch b etont, dass es nämlich in
staatlichen, genauer in eben politischen Dingen
um Zu sammenhänge Erwachsener untereinander,
in p ädagogischen dagegen um das Verhältnis von
älterer zur jüngeren Generation gehe . D er Zivil-
dienst meint eindeutig den ersten Zu sammenhang
− übrigens aus seiner Analogie zum Militärdienst,
der eb en von Vollbürgern und nicht von Heran-
wachsenden zu b estreiten ist. B eide Dienste hab en
eine durchaus initiierende Funktion für den Ein-
tritt in eine ernsthafte politische Existenz − viel-
leicht sollte man das ernst nehmen . Insofern neh-
men Zivildiener für sich und ihre Tätigkeit in An-
spruch, dass sie ein Recht wie eine Pflicht wahr-
nehmen, die ihnen als Bürger zustehen und sie in
ihrem politischen Status b estätigen − und genau
die s verbietet zunächst eine Vorstellung, nach der
sie mit dem Zivildienst in ein Lehrverhältnis ein-
münden .

Nun kann man zwar einwenden, Lernen sei
eben kein p ädagogisches Unternehmen; wir ler-
nen j a ständig − ich werde sp äter darauf zurück-
kommen . Gleichwohl trägt dieser Vorb ehalt nicht
sehr weit, weil nämlich die für den Zivildienst als
Lerndienst artikulierten Erwartungen in ihrer B e-
gründung Ziele und Perspektiven vorschlagen,
welchen dann die Lernenden sich fügen sollen .

D amit nähere ich mich dem zweiten Grund , der
zur Vorsicht gegenüb er p ädagogischen Konnota-
tionen in unserem Zusammenhang spricht. Offen-
sichtlich verraten nämlich die se Konnotationen
ein falsche s Pädagogik-Verständnis . Die B egrün-
dungen für den Zivildienst als Lerndienst unterstel-
len nämlich nicht nur eine Figur der B elehrung,
sondern setzen die jungen M änner in ein Verhält-
nis der Asymmetrie − wob ei p aradoxerweise no ch
offen bleibt, wo die ihnen Üb ergeordneten zu se-
hen sind , wer die Po sition des Lehrenden wahrneh-
men soll . D enn die s ist klar: Die Träger von Zivil-
dienstplätzen können solche Lehrverhältnisse ge-
rade nicht re alisieren, weil sie nämlich die Zivildie-
ner sozu sagen sofort, mit ihren schon erworb enen
Kompetenzen benötigen, um die erforderliche
praktischen Aufgab en zu b ewältigen .

Übrigens liegt gerade darin no ch einmal ein Wi-
derspruch gegen eine einfache p ädagogische Am-
bition : D er Zivildienst stellt eher den Ab schluss
und die B ewährung de ssen dar, was in der vorher-
gehenden Lernzeit erworben worden ist. Solche
B ewährung und Prüfung ist sogar geradezu not-
wendig, weil nur so die Lernenden sich selb st b e-
weisen können . Diese Wirksamkeit dadurch ein-
schränken zu wollen, dass man schon wieder vom
Lernen spricht, macht sowohl das bislang Aneigne-
te wie denn auch die Kernleistungen des Zivil-
dienstes zunichte .

d ann aus dem Ko ntext des an me ine m Lehrstuhl vo n Frau D o re en
C erny durchgeführte n Fo rs chungs p roj ekts e rgeb e n, auf d as ich
mich in d en Aus führunge n u . a. stütz e . Frau C e rny unte rsu cht in
b iographis chen Verfahre n j unge E rwachs ene in D euts chland, Ö s-
terreich und Italien, die als Zivildie ner in G e de nks tätte n arb eiten .
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hob en hat − in solcher Nachdrücklichkeit, dass
no ch die Eltern der jungen Männer den so insze-
nierten Idealen folgen wollen . Umgekehrt bewe-
gen sich die se jungen Männer in einer geradezu er-
staunlichen Abhängigkeit von ihren Eltern; sie sind
materiell, vor allem in j eder Hinsicht ihrer alltägli-
chen Lebensführung auf deren Unterstützungsleis-
tungen angewiesen und werden, so ist die nüchter-
ne Progno se für sie , dies dann no ch längere Zeit
sein, wob ei die jungen Männer in D eutschland das
Ne st noch weit früher verlassen als Gleichaltrige et-
wa in Italien und Sp anien .

Schon hier deutet sich an, dass sich die jungen
Männer in einer eigentümlichen Leb enssituation
b efinden, die in mancher Hinsicht die Jugendpha-
se verlängert, sich ab er do ch von dieser abhebt. Die
Eigentümlichkeit be steht darin, dass sie sich in ei-
ner Sp annung von hoher Selb stständigkeit und
eb enso hoher Unselb ständigkeit b ewegen, dass sie
vor allem kaum ein Mo dell für sich vorfinden und
aneignen, das ihnen als tragfähiger Leb ensentwurf
erscheint und somit ermöglichen würde , sich mit
großer Entschiedenheit und Gewissheit dafür zu
entscheiden, was sie denn nun lernen sollten . Die-
se jungen Männer b ewegen sich auf der − so der
amerikanische Entwicklungsp sychologe J . J . Ar-
nett - »long winding ro ad to adultho o d« . D amit b e-
finden sie sich in einer ungewöhnlich instabilen
Verfassung, die ihren Ausdruck no ch darin findet,
dass die jungen Erwachsenen gar nicht definieren
können, was ein für sie relevanter Lernertrag wäre
− im übrigen darf man sich gar nichts vormachen :
das Gesagte gilt entsprechend für die jungen Frau-
en, die zwar etwas entschiedener sind und auch
deutlich früher von zu Hause ausziehen, dann aber
eb enfalls in Phasen der Unsicherheit und Unge-
wissheit geraten; möglicherweise − ich spekuliere
ein wenig − gewinnt ihre Unsicherheit eine Ausprä-
gung in dem, was wir gegenwärtig unter dem Stich-
wort des demographischen Wandels diskutieren,
nämlich im Verzicht auf Nachwuchs .

Die ser lange , gewundene Weg zum Erwachse-
nenstatus ist natürlich kein Zufall : Er hat vor allem
damit zu tun, dass die sp ätmo dernen Ge sellschaf-
ten selb st extrem unsicher und prekär sind . Sie
richten gewaltige Hindernisse beim Eintritt schon
in den tertiären Bildungsb ereich, dann erst recht
aber b ei der B erufseinmündung auf − die jüngsten
D emonstrationen in Frankreich haben die s ganz
deutlich gemacht.

Zivildiener repräsentieren mithin eine Genera-
tion, die sozusagen systematisch in die unb ezahlte
Arb eitswelt der Praktika ge schickt wird , wo sie als
»hire and fire«-Arb eitskräfte gleichzeitig ausgeb eu-
tet und für unintere ssant erklärt werden; sie kön-
nen ange sichts ihrer Lebenslage kaum stabile Ori-
entierungen und Handlungsmuster aufb auen . Ge-
sellschaftlich, kulturell, vermutlich ab er in unse-
rem ganzen Habitu s als Eltern erzeugen wir gleich-
zeitig massiven Druck und genau damit das Gefühl,

D enno ch kann man den Zivildienst p ädago-
gisch b egreifen, man muss sich dazu ab er von den
üblichen, eb enso trivialen wie meist falschen Vor-
stellungen von diesem Ge schäft der Pädagogik ver-
ab schieden . Erziehung und B ildung lassen sich
nämlich in ihrer strukturellen Logik nur erkennen,
wenn wir sehen, wie Verhältnisse , Rahmenb edin-
gungen sozial und kulturell organisiert werden, in
welchen und an denen einerseits grundlegende ge-
sellschaftliche S achverhalte und Regeln sichtb ar
werden; andererseits ab er müssen sich die sich ent-
wickelnden Subj ekte selb st nicht nur die se Verhält-
nisse und Rahmungen aneignen, auf ganz eigene
Art übrigens , sondern sich in die ser Aneignungsar-
b eit geradezu selb st konstituieren . Insofern gilt :
Wenn überhaupt, dann ist der Zivildienst als ein Bil-
dungsereignis zu denken und zu fassen, das sowohl
den Autonomieanforderungen junger Menschen
genügen, wie auch ihren eigenen Aspirationen ent-
gegenkommen mu ss, in den Verhältnissen der Welt
und an die sen sich entwickeln und verändern, sich
eb en bilden zu können .

Die Problem- und Sachstruktur des Zivil-
dienstes heute: Die Lage der Akteure

Die erste Vorau ssetzung des Zivildiensts ist
schlicht und einfach mit den jungen Männern gege-
b en, welche sich für diesen entscheiden . E s handelt
sich b ekanntlich um die Altersgruppe der 1 8- bis
2 3-Jährigen, zu etwa 5 0 Prozent Abiturienten −
nach allem Wissen um deren Herkunft lässt schon
dies den Gedanken der Nacherziehung etwas irri-
tierend wirken, soll nicht tatsächlich (Ab-) Härtung
damit gemeint sein . Die ser Gruppe kommt j eden-
falls formal und rechtlich ge sehen der Erwachse-
nenstatus zu , ihre Angehörigen sind vollj ährig, da-
her mit entsprechenden Rechten und Pflichten
ausgestattet. Wir erwarten eigentlich eine hohe
Selb stständigkeit. Leb enspraktisch weiß zwar j e-
der, der männliche Kinder in die sem Alter hat, dass
diese zwar weit von einem solchen Erwachsenen-
status entfernt sind − als Eltern muss man sie glatt-
weg no ch daran erinnern, dass sie sich die Zähne
putzen sollen . Zugleich ab er reklamieren sie in vie-
len B ereichen ihrer Leb ensführung Unabhängig-
keit und Selb stb estimmung gegenüb er Vorstellun-
gen und Zumutungen, welche von der älteren Ge-
neration an sie heran getragen werden .

In dieser Selb stb ehauptung hab en sie − abge se-
hen von ihrer p sychophysischen Entwicklung, wel-
che nun dann do ch auf den Erwachsenenstatus zu-
steuert, der neurophysiologisch mit dem Ab-
schluss der Gehirnentwicklung etwa im 2 0 . Le-
b ensj ahr eintritt − zwei große Verbündete ; sie stüt-
zen sich auf die Angehörigen der Peer Group , auf
die Gleichaltrigen, dabei häufig auf schon gegenge-
schlechtliche Partner. Sie berufen sich dann auf ei-
ne medial erzeugte Kultur, welche die von ihnen
selb st präsentierte Jugendlichkeit zum Maßstab er-
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dass die jungen Menschen in ihrer Verfasstheit ei-
gentlich wertlo s sind . D enn das ist j a die Dialektik
von dauernder Forderung : sie vermittelt dem so
Geforderten das Gefühl, in seiner aktuell gegeb e-
nen Existenz eigentlich nichts zu taugen und wert-
lo s zu sein . M an mu ss do ch erst lernen, um sich in
einer Leb enswelt zu b ewähren, die sich aber zu-
gleich do ch verschließt. Und dies gilt be sonders
dann, wenn man − wie in D eutschland − damit kon-
frontiert ist, möglichst früh die richtigen Entschei-
dungen treffen zu müssen, weil e s nur wenig Mög-
lichkeit zu Revisionen gibt. Die Unkultur der B il-
dungsorganisationen und formalisierten Bildungs-
prozesse in die sem Land erweist sich j a als gerade-
zu gnadenlo s fehlerfeindlich .

Vor diesem Hintergrund ist nun allerdings die
Forderung nach dem Zivildienst als Lerndienst zu
prüfen − genauer gesagt : sie wäre zu prüfen, empi-
rische Untersuchungen fehlen nämlich, welche
insbe sondere die Einstellungen und Haltungen der
jungen Männer zu die ser Erwartung erheb en .
Nüchtern gesagt kann man sich daher de s Ein-
drucks nicht erwehren, dass die Politik mit ihrer
Forderung nach entsprechender Entwicklung de s
Zivildienstes einmal mehr eine hüb sche Sprachbla-
se entwickelt, bei der die B eteiligten unb efragt ge-
blieb en sind . D enn : Wer männliche Jugendliche
knapp vor dem Zivildienst fragt, was sie von die sem
erwarten und ob der Zivildienst als Lerndienst für
sie attraktiv wäre , erhält zunächst einmal etwas irri-
tierende bzw. irritierte Re aktionen − fe stzuhalten
ist no ch einmal, um Vorb ehalten zu b egegnen, dass
es keine systematischen Untersuchungen gibt, die
B efunde also eher zufällig und nicht kontrolliert
zu stande gekommen sind . Sie können vielleicht Hy-
pothe sen b egründen . Jedenfalls ist die Re aktion
auf beide Fragen, auf die nach den Erwartungen
und auf die nach einem möglichen Lerndienst, von
schlichtem Unverständnis geprägt.

Diese irritierten Reaktionen haben wohl damit
zu tun, dass die Entscheidung für den Zivildienst
nur b edingt mit starken Motiven und Gründen ein-
hergeht. Sie fällt gewiss nicht kontingent, aber sie
wird deutlich weniger rational getroffen, als man
die s vermuten würde . M anche entscheiden sich
zwar b ewusst gegen den militärischen Dienst, mit
Argumenten freilich, welchen man nur b edingt
Sinnhaftigkeit zu sprechen kann . Die ses Fehlen ei-
ner rationalen B egründung hat vielleicht no ch da-
mit zu tun, dass der Zivildienst heute ein ambiva-
lente s Image hat, das wenig mit dem alten Vorurteil
vom Drückeb ergertum zu tun hat. Er wird nämlich
in der Öffentlichkeit offensichtlich keineswegs
mehr als die leichtere Alternative angesehen; zu-
mindest unter Erwachsenen gilt er längst als die
größere Zumutung. Ab er er steht b ei Erwachsenen
fast immer − und das ist wichtig für den Gedanken
eine s Lerndienstes − unter dem Verdacht, dass die
Zivildienstzeit verlorene Zeit sei . B ei der Bundes-
wehr, so heißt es dann, könntest du j a wenigstens

noch etwas lernen, das du sp äter verwerten kannst.
Wenn du dich länger verpflichtest, kannst du den
LKW-Führerschein erwerb en, das ist do ch schon
fast wie eine Leb ensversicherung, LKW-Fahrer
werden do ch immer gebraucht. Für die Leistungen
im Zivildienst gilt die s offensichtlich weniger, Al-
ten, B ehinderten zur Seite stehen zu können, zählt
nicht als solche Zukunftsperspektive .

Ab er die jungen Leute entscheiden sich offen-
sichtlich genau gegen die se instrumentelle Erwar-
tung, sie wählen das »Soziale« , was immer ihnen
dann dab ei b egegnen mag. Vielleicht demonstrie-
ren sie genau darin eine − p sycho analytisch und so-
zialisationstheoretisch gesehen − nun dann do ch
wichtige Oppo sition und Abgrenzung gegenüb er
den Zumutungen durch die ältere Generation . E s
ist eb en die ses Soziale und Politische , das sie ken-
nenlernen wollen − übrigens mit der Gefahr, b ei
anderen Jugendlichen Ansehensverluste zu erlei-
den . D as p assiert weniger unter Abiturienten, ab er
b ei Jugendlichen mit den Ab schlüssen anderer
Schularten . Die wirklich sp annenden Ge sprächs-
p artner wären übrigens die − freilich wenigen −
Hauptschüler, die sich für den Zivildienst entschei-
den .

Die Jugendlichen können somit nichts mit der
Frage nach den Erwartungen an den Zivildienst an-
fangen, insbe sondere die Idee eines Lerndienste s
liegt außerhalb ihres Reflexionshorizonts . Nach 1 2
bis 1 4 Jahre Schule scheint die Vorstellung eine s
Lerndienste s eher ab stoßend , wob ei damit kein Af-
fekt gegen das Lernen verbunden ist. Aus der Ju-
gendforschung wissen wir, dass die Jugendlichen
durchau s Realisten, in mancher Hinsicht geradezu
po sitivistisch gegenüber den Anforderungen einer
Gesellschaft eingestellt sind ; die letzte Shell-Studie
sprach von den Ego-Taktikern . Sie opponieren
nicht grundsätzlich, schon gar nicht gegen das Ler-
nen, selb st wenn sie die Sinnhaftigkeit des Ge sche-
hens nicht immer nachvollziehen können . D ass sie
also lernen mü ssen und dies mehr o der weniger
gerne tun werden, steht völlig außer D eb atte − im
Gegenteil wissen die meisten, dass ihre Lebensper-
spektiven von ihren Anstrengungen im formalen
B ildungssystem abhängen . Ab er genau dies erklärt
schon ein wenig, warum die jungen M änner wenig
mit der Vorstellung vom Lerndienst anfangen kön-
nen und wollen .

In der Tat kann man die Ratio die ses Ausdrucks
kaum nachvollziehen, wenn man sich vergegen-
wärtigt, dass eine zentrale Aufgab e der Schule eb en
darin be steht, nicht bloß die Autonomie der Sub-
j ekte zu fördern, sondern die Selb ständigkeit de s
Lernenden zum Maßstab zu machen .

2 )

Insofern wä-
re es geradezu verwunderlich, wenn die jungen

2 ) Was m an auch immer gegen die Untersu chungen de s Programme
fo r Internatio nal S tud ent Ass e ss ment − vulgo : PI SA - s age n kann
und eige ntlich e inwenden muss , s o b ilde t do ch die S elb s tsteue-
rung des Lerne ns do rt eine z entrale getes tete D o m aine . D er B e-
re ich me takognitive Strategie n m acht ge nau die s zum Obj ekt d er
Untersu chung .
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proze sse getroffen werden, zwischen Militärdienst
und Zivildienst, vor allem zwischen Zivildienst und
Totalverweigerung . Die se wirkt unsinnig, als unnö-
tiger Zeitverlust − ab er nicht für das Lernen, son-
dern dafür, »etwas im Leb en zu machen« . Mit ande-
ren Worten : D er Zivildienst gibt offensichtlich das
Gefühl, möglicherweise zum ersten Male im Le-
b en, Wirkungen zu erzielen, die man sich selb st zu-
rechnen kann, die daher B edeutung für einen ha-
b en . Nun wissen wir au s der p ädagogisch-p sycho-
logischen Forschung, dass genau diese Erfahrung,
etwas b ewirken zu können, die Grundlage aller ge-
lingenden Lernprozesse darstellt − genauer würde
ich schon hier davon sprechen, dass uns dies auf
Bildung aufmerksam macht. Die Wirkung im Kon-
kreten, am anderen Menschen, zuweilen in der B a-
nalität, regelmäßig Kinder mit ihren Rollstühlen in
den VW-Bus zu p acken, schafft das Gefühl von
Wichtigkeit, gibt die Erfahrung, in der Welt eine
Aufgab e zu leisten, auf die nicht verzichtet werden
kann . Anders gesagt : die wichtige Lernerfahrung
b esteht darin, wirklich b enötigt zu sein, wirklich
etwas zu leisten, wirklich etwas zu b ewirken, nicht
nur gegenüb er einer ab strakten Instanz, sondern
an konkreten Menschen . Diese s Gefühl der Wirk-
samkeit erzeugt ab er einen ganz eigentümlichen
Effekt : Sie macht die Erfahrung zugänglich, dass
man selb st in der Welt steht, dass man eine Person
ist, nicht nur ein Schüler.

Eine dritte Vermutung erschließt sich wieder
aus dem Material unserer Interviews (die in die ser
Hinsicht Erfahrungen be stätigen, die wir auch aus
anderen p ädagogischen Zusammenhängen als
grundlegend für B ildung kennen) . Die jungen Män-
ner b erichten, dass der Zivildienst sich für sie auf
ganz eigentümliche Weise mit einer signifikanten
Person verbindet: Jemand ist wichtig geworden bei
der Entscheidung für die sen, j emand hat im Pro-
ze ss der Entscheidung plötzlich eine völlig verän-
derte B edeutung gewonnen − das kann zum B ei-
spiel der eigene Vater sein, der nun neu b ewertet
wird -, zuweilen sind im Zivildienst selb st Personen
in das Leb en getreten, die man nicht mehr verge s-
sen wird , die einen geprägt hab en .

Auch hier bin ich mir nicht sicher, ob man die
B efunde und B eob achtungen verallgemeinern
kann . Gleichwohl konstituiert der Zivildienst auf
eine ganz eigentümliche Weise geradezu p ädagogi-
sche Verhältnisse im Sinne de s von Herman Nohl so
genannten p ädagogischen B ezugs . Verbunden mit
dem Zivildienst, oftmals sogar erst in der nachträg-
lichen Biographisierung entstehen B eziehungen
zu − wie Werner Lo ch sie genannt hat − signifikan-
ten Personen; B eziehungen, wie sie niemals zuvor
erfahren wurden . Abgesehen von den Eltern mag
es zuvor vielleicht Lehrer gegeb en haben, die man
für intere ssant und sogar für ganz co ol gehalten
hat, nun ab er werden von den jungen Männern an-
dere Verhältnisse b erichtet ; so als ob sie in ihrer
Entscheidung für den Zivildienst zugleich die Mög-

Männer mit der Vorstellung nicht hadern würden,
dass man nun nach Ab schluss der Schulzeit schon
wieder zum Lernen verpflichtet werden und dies
no ch als einen Dienst verrichten soll . D as geht
nicht zusammen, ganz im Gegenteil : E s de savouiert
sowohl die Schulzeit und die Jugendlichen wie
aber den Zivildienst selb st.

No ch intere ssanter ab er scheint die Re aktion j e-
ner jungen M änner, welche den Zivildienst ab sol-
viert hab en . Geradezu durchgängig erfährt man,
dass sie das Gefühl gehabt hab en, tatsächlich etwas
gelernt zu hab en . Sie empfinden den Zivildienst als
biographischen Gewinn, den sie nicht missen wol-
len . Kritisch äußern sich intere ssanterweise nur j e-
ne , welche vor allem mit gleichsam logistischen
Aufgaben konfrontiert waren, daher keine unmit-
telb ar menschlich persönlichen B egegnungen hat-
ten .

Um e s also etwas zu p aradox zu formulieren : Die
jungen M änner können eigentlich üb erhaupt
nichts damit anfangen, den Zivildienst als Lern-
dienst zu sehen; sie können das weder pro spektiv
no ch im Nachgang. Gleichzeitig aber sehen die Ab-
solventen ganz klar, dass sie etwas gelernt hab en
und die s überhaupt nicht missen wollen; sie sehen
das Geschehen als b ereichernd und wertvoll an, sie
meinen auch, dass sie sich selb st auch noch einmal
verändert hab en, mit der Erwartung übrigens , dass
dies leb enslang anhalten werde .

Wie kann man diese Eindrücke o der B efunde
deuten? Vor dem Hintergrund einer Untersu-
chung, die an meinem Lehrstuhl durchgeführt
wird , drängt sich geradezu eine Vermutung auf, die
ich mit den Worten fassen mö chte , die einer der
von uns b efragten Zivildiener verwendete . »Also« ,
sagt Jonathan K. , »die se , die Entscheidung [ . . . ] war
zweifello s das Fundament für die letzten fünfJahre
meines Leb ens« . D ab ei trifft allerdings zu , dass un-
sere , konkret die von D oreen Cerny durchgeführte
Untersuchung mit Zivildienern in einem b esonde-
ren Feld zu tun hat, nämlich mit jungen Männer aus
D eutschland , Ö sterreich und Italien, die ihren
Dienst an Gedenkstätten ab solvieren . Vielleicht
sind die B efunde nicht zu verallgemeinern, gleich-
wohl zeigt sich als durchgängige s Motiv: D er Zivil-
dienst wird für sie eine entscheidende Erfahrung,
weil sie sich entscheiden konnten . Nicht, weil sie
etwas lernten, weil sie Wissen um Ge schichte er-
worb en hab en, weil sie auch mit Irritationen umge-
hen müssen, die ihre eigenen Familien und ihren ei-
genen Leb ensweg b erühren . Maßgebend ist viel-
mehr, dass sie sich entschieden hab en − manchmal
hat man den Eindruck, dass die ser Tatbe stand der
Entscheidung sogar erst no ch im nachhinein b e-
wusst und biographisiert wird − was j a nichts ande-
re s ist als eine Form des biographischen Lernens .

Eine zweite Vermutung schließt sich hier an :
Nicht bloß die Entscheidung ist wichtig, sondern
der Eindruck, etwas Wichtige s zu tun oder getan zu
hab en . D as tritt deutlich hervor, wenn Abwägungs-
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lichkeit erwerben konnten, sich auf andere er-
wachsene Personen einzulassen . Auf Ältere , die ih-
nen etwas zu sagen haben, mit welchen sie sich
über die Welt auseinandersetzen können . (Au s
dem Zivildienst entstehen mithin tatsächlich − wie
von einer b ayerischen Tagung zum Thema, freilich
mehr hoffnungsvoll als schon ge sichert b erichtet
wird − Generationenb eziehungen − , wob ei ich al-
lerdings auch vermute , dass die se latent schon vor-
her gegeb en waren, dass diese vor allem in den B e-
ziehungen zu den Großeltern angelegt waren . Als
Hypothe se formuliert : Zivildienst und tragfähige
B eziehungen zu den Großeltern stehen in enger
B eziehung − aber das müssten wir erforschen .)

Eine vierte Vermutung stützt sich erneut auf B e-
funde der Jugendforschung: D ie jungen Männer
wehren sich gegen die Idee eine s Lerndienstes ,
weil sie die Erfahrung gemacht hab en, dass sie im
Zivildienst lernen . Wie ist das zu verstehen? Allzu-
mal nach der Aufregung um die PISA-Studie hat
sich die sozialp ädagogisch interessierte Jugendfor-
schung auf den Weg gemacht, um herauszufinden,
ob nun tatsächlich − wie Politik und Medien die s
behaupten − das Lernen in der Schule im Zentrum
der Üb erlegungen stehen muss . D as Ergebnis er-
nüchtert, obwohl es im Kern schon aus der For-
schung etwa zur b etrieblichen Weiterbildung b e-
kannt war. Nicht nur, dass die vermutlich entschei-
denden Lernerfahrungen eb en nicht durch formal
organisierte Instruktionsproze sse ausgelö st, son-
dern von den lernenden Subj ekten selb st b estimmt
sind . Vielmehr findet die se s sozial und kulturell, zu-
dem ökonomisch relevante Lernen außerhalb von
formalen und formellen Lernsettings statt. B ei Ju-
gendlichen spitzt sich die s zu : Die für sie selb st
maßgeb enden Lernerfahrungen machen sie inzwi-
schen viel weniger im Klassenzimmer, sondern in
leb ensweltlichen Kontexten . D as non-formale und
informelle Lernen trägt eigentlich und we sentlich
zur Kompetenzentwicklung bei, selb st wenn e s
nicht zertifiziert wird . Von ihm profitieren die Ju-
gendlichen in ganz hohem M aße für ihren weite-
ren Lebensweg . D as ist ein starker Indikator dafür,
dass wir eher vorsichtig sein mü ssen, mögliche Er-
fahrungs- und Lernfelder in einer Gesellschaft zu
didaktisieren und der metho dischen Kontrolle de s
Lernens zu unterwerfen . Nötig ist vielmehr, dass
für junge Menschen re alistische Erfahrungsfelder
vorhanden sind , in welchen sie eigene Lernerfah-
rungen machen und für sich selb st organisieren
können − möglicherweise sogar no ch in der Zuspit-
zung, dass sie erst im Nachhinein sich verdeutli-
chen, dass sie hier etwas gelernt haben .

D as Re sumee lautet also : Aus Sicht der jungen
M änner muss man skeptisch gegenüb er dem Ge-
danken sein, den Zivildienst als Lerndienst zu orga-
nisieren . E s geht schief, wenn e s zu einer Scholari-
sierung, zu Au sbildungsverhältnissen führt, in wel-
chen die jungen Leute das Gefühl haben, erneut
gleichsam um ihre Existenz gebracht zu werden,

die sie doch durch die Entscheidung für den Zivil-
dienst entdeckt und b e stimmt hab en . Wichtig und
möglicherweise sinnvoll kann e s allerdings sein,
sowohl die Entscheidung wie auch das informell
und non-formal Gelernte gleichsam reflexiv einho-
len zu wollen, sozusagen no ch einmal im Nachgang
kategorial b egreifen zu können .

Zivildienst als Reaktion
auf eine flüchtige Gesellschaft

B islang richtete sich die Aufmerksamkeit vorran-
gig auf die jungen Männer, weil sie die Subj ekte ei-
nes möglichen Lerndienste s sind und sein müssen .
Zugleich hab e ich ab er schon von Lern- und Erfah-
rungsfeldern ge spro chen, davon also , dass diese zu
organisieren sind − übrigens in einer Weise , die
selb stb estimmte s Lernen und Wirkung erlaub en .
Nur: indem ich von solchen Feldern spreche , deu-
tet sich do ch die Notwendigkeit an, dass sie nicht
nur eingerichtet werden, sondern zu b egründen
sind . Auch wenn also der Zivildienst nicht in me-
tho discher Hinsicht als Lerndienst au szuweisen ist,
gibt es allerdings so etwas wie einen p ädagogi-
schen B egründungszwang für die einschlägigen
Felder. Anders formuliert: Warum ist e s heute not-
wendig, dass wenigstens einige die Möglichkeit ha-
b en, in Handlungsfeldern das − wenn Sie so wollen
− Soziale zu erfahren und insofern kennen zu ler-
nen?

Um eine Antwort auf die se Frage zu geb en, muss
man nach den ge sellschaftlichen und kulturellen
B edingungen fragen, mit welchen wir heute kon-
frontiert sind und die möglicherweise Lernprozes-
se mehr denn j e fordern; B edingungen, die verlan-
gen, dass solche Prozesse selb st dort mit Aufmerk-
samkeit b e achtet und organisiert werden, wo wir
uns als Gesellschaft bislang nicht um sie geküm-
mert haben . Eine p ädagogische Interpretation de s
Zivildienstes muss also prüfen, welche Aufgabe ein
solcher in einer Ge sellschaft und für diese erfüllt
bzw. erfüllen kann oder sogar muss . Ich will ab er
die damit angespro chene Problematik nur mit eini-
gen Strichen skizzieren, nicht zuletzt, weil Thomas
Rauschenb ach schon vor drei Jahren hier einige
wichtige Tendenzen angedeutet hat, die sich eher
zu spitzen − ab er, die s muss gesagt werden, zuneh-
mend ins B ewusstsein auch der breiten B evölke-
rung treten :

Man üb ertreibt gewiss nicht, dass sich zuneh-
mend ein starke s Unbehagen an einer zunehmen-
den D e sintegration in mo dernen Gesellschaften
au sbreitet. D as Gefühl macht sich breit, dass diese
eine eigentümliche Dynamik entwickeln, in wel-
cher sie nicht nur au s den Händen gleiten, nicht
mehr zu steuern sind , während dab ei zunehmend
mehr Menschen auf der Strecke bleiben . Die kriti-
schen Sozialwissenschaften machen in ihren Diag-
no sen deutlich, dass e s nicht bloß um ein subj ekti-
ves Unb ehagen geht, sondern do ch starke obj ekti-
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ve Gründe auszumachen sind , welche uns in die Si-
tuation einer Gesellschaft bringen, die sozusagen
auf Menschen verzichtet. Etwas üb erspitzt formu-
liert, leb en wir in einer Gesellschaft, die uns als
Menschen sozu sagen nicht mehr braucht, nach-
dem sie zu unserer Vereinzelung beigetragen hat −
das schöne Stichwort lautet : Individu alisierung − ,
nachdem sie uns aus allen Zu sammenhängen he-
rausgerissen hat − in der englischen Soziologie
spricht man vom dis-emb edding, also von einer
Entb ettung, in der nicht nur Sicherheiten, sondern
elementare soziale B eziehungen verloren gegan-
gen sind .

Rob ert Putnam, der amerikanische Soziologe ,
hat die s schon vor einigen Jahren auf die für Ameri-
kaner elektrisierend wirkende Formel de s »bow-
ling alone« gebracht, andere − wie Richard Sennett
etwa − b eschreib en die dramatischen Welt- und Ge-
meinschaftsverluste , welche mit dem »flexiblen
Menschen« einhergehen, welche in der − so sein
jüngste s Buch − »Kultur de s neuen Kapitalismus«
drohen .

Verschärfend wirkt − und ich brauche die s im
kirchlichen Zusammenhang gar nicht erläutern − ,
dass diese Vorgänge mit einer zunehmenden trans-
zendentalen Ob dachlo sigkeit einhergehen, die mit
dem Verlust der Religio sität einhergeht. Die Situati-
on stellt sich j a schon so dar, dass die Einzelnen in
einer Zirku skuppel herumturnen, ihnen die si-
chernden sozialstaatlichen Netz weggezogen wer-
den, während sich unter ihnen Abgründe auftun
und ob en das Zeltdach weggefegt wird . Eine ziem-
lich unangenehme Situation also , die in der Tat da-
nach fragen lässt, ob es so etwas wie Gemeinschaft
geb en könnte . Die Suche nach ihr hat schon länger
eingesetzt, mit gewisser Vergeblichkeit, wie Zyg-
munt B auman uns in seinem kleinen Buch »Com-
munity. Seeking S afety in an Insecure World ” vor-
hält, zumal sie zu neuen Fundamentalismen führt.

Wie heterogen die B emühungen nun sind , das
Problem b esteht in der Tat darin, ob und wieweit es
eigentlich gelingt, Gesellschaft wieder so rekon-
struieren, dass sie zu einem Erfahrungszu sammen-
hang für die B eteiligten wird , der j enseits von Funk-
tionszusammenhängen b e steht, die für die Markt-
und Informationsaustau schprozesse nötig sind
(und dann in den schulischen Lernproze ssen erör-
tert werden) . D enn − um no ch einmal auf PI SA zu-
rückzukommen − solche be schreib en die b erühm-
ten Kompetenzen und Schlü sselqualifikationen,
die in den Schulen erworb en werden sollen . Nur:
um die se allein kann e s eb en nicht gehen .

M an mag über Frank Schirmachers Buch »Mini-
mum« streiten, ab er es legt do ch den Finger darauf,
dass wir in die ser Gesellschaft b egreifen müssen,
wie diese und alle ihre Mitglieder auf elementare
soziale B eziehungen angewie sen sind . Anders for-
muliert : Die jüngeren Entwicklungen mo derner
Ge sellschaften zwingen uns geradezu , die eigene ,
enteignete und verloren gegangene Ge sellschaft-

lichkeit wieder anzueignen, sie uns wieder zu ei-
gen machen, geradezu eine Humanisierung des So-
zialen zu b etreib en, die nicht nur alle Menschen
einschließt, sondern deutlich macht, dass und wie
die B eziehungen zu anderen Menschen konstitutiv
am Ende für die eigene Selb stachtung sind .

D as scheint ganz entfernt von meiner Thematik,
von der Frage nach dem Zivildienst als Lerndienst
zu sein . In Wirklichkeit ab er bin ich mittendrin : Die
Entscheidung der jungen Männer, eb en das Soziale
zu tun, sich auf unmittelb are Erfahrungen mit an-
deren Menschen einzulassen, mit Menschen, die
schon an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind ,
weil sie alt o der zu jung, b ehindert, krank o der
üb erlastet sind , weil sie angeblich nicht leistungsfä-
hig o der nicht leistungswillig sind , ist eine Ent-
scheidung dafür, das Soziale zu lernen − nicht ab s-
trakt, wie in einem Sozialkundeunterricht − der b e-
zeichnenderweise abgeschafft wird -, sondern un-
mittelb ar praktisch. E s ist die Entscheidung für die
b este Möglichkeit des Lernens , nämlich de s Ler-
nens im Feld und am Fall, am konkreten Problem, in
Verhältnissen, die einen selb st angehen, aufwelche
man sich nicht nur praktisch und konkret b eziehen
kann, sondern vielmehr ein Wissen um sich selb st
findet.

D amit wird deutlich, dass und wieweit der Zivil-
dienst als solcher gegenüb er dem Zerfall der Ge-
sellschaften dann do ch bildend wirkt : Er macht die
Erfahrung des Sozialen in einem Zusammenhang
zugänglich, die man als ein Minimum, als j ene ele-
mentare Sozialität am Ende selb st, interpersonell
ge stalten muss . Er macht zugleich möglich, dass
man für sich eb en nicht nur soziale B eziehungen
ge stalten muss, sondern insofern Gesellschaftlich-
keit in ihren unab dingb aren Protozügen aufb aut.
In Protozügen, wie sie au s dem Zwang entstehen,
dem anderen zu helfen, weil dieser auf die Sorge an-
derer angewie sen ist. In Protozügen, weil sie eb en
nicht auf Zwang b eruht, sondern auf einer freien
Entscheidung für eine soziale Praxis als solche . In-
sofern erfüllt der Zivildienst allerdings die Aufgabe
eines Lernfelde s , das seinesgleichen geradezu su-
chen mu ss . D en Zivildienst als Lerndienst au szu-
b auen, heißt insofern, ihn schlicht ernst nehmen
und gerade nicht mit Zumutungen zu üb erfrach-
ten, die ihn am Ende in seiner Erfahrungsstruktur
zerstören würden .

Kritisch-konstruktiver Teil:
Vorbehalte gegen den Zivildienst als
Lerndienst und Erwartungen an ihn

Vorb ehalte gegen einen Zivildienst als Lerndienst
mögen zunächst einmal ganz pragmatischer Natur
sein . Die Träger von Zivildienstplätzen profitieren
zweifelsohne von die sen, machen ab er schon län-
ger kritische Rechnungen für sie auf. Nüchtern b e-
trachtet müssen sie regelmäßig eine ganze Menge
Geld in die Au sbildung der Zivildienstleistenden
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Dies vollzieht sich bis zum Ab schluss de s zwei-
ten Leb ensj ahrzehnts und stellt endlich mithilfe
der zunächst erworb enen D enkmittel das hö chste
M aß der Neuronendichte und Verschränkung im
Gehirn her − darnach geht es wieder abwärts . Zum
anderen lernen wir weiterhin ständig − nur dass
wir keine neuen Funktionen hinzuerwerb en, son-
dern mit den erworbenen Funktionen zu sätzliche
Informationen und Verknüpfungen im Gehirn
speichern, dab ei sogar Verluste kompensieren kön-
nen . Tatsächlich vollzieht sich no ch eine Umstruk-
turierung im Gehirn, so dass wichtige − wenn man
so will − kreative Funktionen etwas zurücktreten,
dafür ab er Erfahrungswissen, Routinen, ab er auch
j ene neuronalen Grundlagen für be sonnene s Han-
deln und sogar für moralische Entscheidungspro-
zesse gewinnen .

All dies ist immens sp annend , vor allem ab er
konnte es durch die sogenannten bildgeb enden
Verfahren sichtb ar gemacht werden . Im Kern sind
also die Au ssagen nicht prinzipiell neu , ab er unser
Wissen üb er das Gehirn hat mehr Gewissheit ge-
wonnen, weil es b e sser darzustellen ist − übrigens
muss man dazu sagen, dass zugleich die B ereiche
immens gewachsen sind , die wir nicht b egreifen .
Gleichwohl ist uns durch die jüngere Gehirnfor-
schung klar geworden, wie immens b edeutsam die
Einsicht in die Formb arkeit des menschlichen Ge-
hirns ist, welche Chancen und Gefahren in dieser
Plastizität liegen .

(. . . )
Ich hab e die se ohnedie s nur kursorischen Hin-

weise hier als Exkurs eingefügt, um deutlich zu ma-
chen, dass die B efunde der Neurowissenschaften
gewiss wichtig sind , damit wir uns ge sellschaftlich
um gute Lernb edingungen allzumal in den ersten
Jahren kümmern . D enno ch : klar mu ss sein, dass
der Lernsachverhalt eine eigentlich triviale Angele-
genheit ist, die man nicht üb erstrap azieren darf,
die vor allem nur in ganz eingeschränktem M aße
p ädagogisch zu gestalten ist. Sieht man von der Spe-
zifik des Gehirnaufb aus in den erstenJahren ab , ler-
nen Menschen sozusagen immer. (Man kann die s
mit unterschiedlichen Mo dellen charakterisieren,
sozu sagen vom klassischen Konditionieren bis hin
zu ambitionierten Modellen de s Lernens am Mo-
dell, wob ei nüchtern gesagt, die Gelehrten sich
streiten, welche s denn nun maßgebend sein soll .)
D aher stellt e s einen Kategorienfehler dar, wenn
wir ganze Ge sellschaften und Kulturen o der Teil-
b ereiche , wie in unserem Fall den Zivildienst, unter
den B egriff de s »Lernens« stellen wollen . So platt
die s nun klingt : Selb stverständlich lernen hier die
B eteiligten, davon mu ss man im Prinzip kein Auf-
heb ens machen; o der etwas be sser formuliert : man
muss sich genau ansehen, was sie hier lernen und
wie sie die s thematisieren . D ass gelernt werden
soll, ist sozusagen soweit eingeb aut und selb stver-
ständlich, dass nur Sprechblasenpolitiker b eson-
ders darauf aufmerksam machen wollen . D er Zivil-

investieren und b etreiben dab ei einen Aufwand ,
der angesichts der kurzen Dienstzeiten nur b e-
dingt als rentabel anzusehen ist. D as Problem b e-
steht darin, dass es sowohl in pflegerischen Zusam-
menhängen der Alten- wie der Gesundheitsversor-
gung, aber auch in p ädagogischen Kontexten ein
solch hohes Maß an Profe ssionalität gefordert ist,
dass mit Kurzausbildungen die Arb eit gar nicht
mehr sinnvoll durchzuführen ist ; das markiert ein
Dilemma, das auch die ehrenamtliche Tätigkeit b e-
rührt : diese ist ohne Ausbildung seriö s eigentlich
nicht mehr zu bewältigen, hier geraten alle Kon-
zepte an eine Grenze , welche auf verstärkte s bür-
gerschaftliche s Engagement setzen . D en liebens-
wert naiven Laienhelfer kann es heute als Grundla-
ge der Versorgung nicht mehr geb en .

No ch schwerer wiegt für mich j edo ch ein Vorb e-
halt, der sich gegen die zunehmende Inanspruch-
nahme des Lernens richtet : Lernen, möglichst le-
benslang, gehört nämlich zu den großen Schlü ssel-
worten in der medialen und politischen Kommuni-
kation, die damit signalisieren mö chte , wie sie den
B efunden einer zur Schlüsseldisziplin erklärten
Wissenschaft folgt − einmal mehr verspricht all
die s gar nichts Gute s . D as Problem b e steht nämlich
darin, dass eher unklar bleibt, was eigentlich ge-
meint ist, wenn von Lernen gespro chen wird ; mög-
licherweise stehen wir j a no ch, so die B ehauptung
einer sehr beeindruckenden OE CD-Publikation
zum Thema, am Anfang einer Wissenschaft des Ler-
nens , zumindest wenn wir das Wissen ignorieren,
das in der Vergangenheit allzumal durch die Philo-
sophie gewonnen wurde . D o ch unabhängig davon
handelt e s sich im Grundsatz b eim Lernen um ei-
nen nahezu selb stverständlichen Vorgang, der au s
der schier unglaublichen Plastizität des Gehirns
folgt. D ab ei sind zwei wichtige Unterscheidungen
zu treffen : Zum einen müssen wir sehen, dass es ein
Lernen gibt, in welchem sich die neuronalen Struk-
turen aufb auen und konstituieren, genauer: in wel-
chem die nahezu unendliche Vielzahl möglicher
Verschaltungen der rund 1 0 0 Millionen Neuronen
des Gehirns in be stimmter Weise strukturiert wer-
den . Dieser Aufb au de s Gehirns vollzieht sich vor-
nehmlich in den ersten sieb en Leb ensj ahren de s
Menschen, in welchen insofern tatsächlich etwas
Neue s aus einer unendlichen Vielzahl von Möglich-
keiten ge schaffen wird . (Kontrovers ist dab ei, in
welchem Maße das Gehirn die s faktisch selb st leis-
tet o der auf Impulse aus seiner Umwelt angewie sen
ist ; unstrittig ist, dass die Entwicklungsprozesse in
einer Form von Interaktion zwischen natürlichen
Möglichkeiten und Umweltbedingungen erfolgen;
nicht minder unstrittig ist übrigens , dass die üb er-
wiegende Vielzahl von Verschaltungsmöglichkei-
ten sich nach sehr alten genetischen Plänen entwi-
ckeln, dass ab er der quantitativ kleine Teil der hö-
heren neuronalen Funktionen üb er eine erfolgrei-
che Leb ensb ewältigung in ge sellschaftlichen und
kulturellen Zusammenhängen entscheidet.)
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dienst als Lerndienst ist − wenn man sehr höflich
sein will − ein Hendiadyoin -, das aber keine neue
Information bietet.

Ein dritter Vorb ehalt schließt hier an . D er eb en
skizzierten Trivialität de s Lernens entspricht die
B eob achtung, dass es eigentlich keine p ädagogi-
schen, vor allem keine sozialp ädagogischen Lern-
b egriffe gibt. Die s mag etwas irritieren, weil man
do ch gemeinhin davon ausgeht, dass wenigstens
die Schule eine ziemlich groß angelegte Veranstal-
tung darstellt, in der das Lernen do ch initiiert, orga-
nisiert und vor allem inhaltlich durchgeführt wer-
den soll . Paradoxerweise ist die s eigentlich nur b e-
dingt der Fall, etwas bo shaft formuliert : das Elend
der Schule , sozusagen ihr konstruktive s Dilemma
b esteht darin, dass sie in der Regel das Lernen vo-
raussetzt. D as gilt zuminde st für Schulen in
D eutschland − in der Tat hat die vermaledeite PISA-
Studie ein Problem aufgedeckt, das j edo ch sofort
wieder in den Hintergrund ge schob en wurde .
(Was sich an Reformen abzeichnet, dient weniger
der Förderung de s Lernens , sondern deutlich mehr
einem teaching to the test, mit dem Ergebnis , dass
die au s den B efunden entstandene Forderung,
from teaching to le arning, ziemlich ignoriert wird .
Für die Sozialp ädagogik könnte man sagen, dass
nicht wenige ihrer Angeb ote und Leistungen ei-
gentlich das Lernen ermöglichen sollten . Nun ist
nach dem eb en Gesagten völlig klar, dass sie das
zweifelsohne auch tun : Selb st der größte Schulkri-
tiker wird zuge stehen müssen, dass in der Schule
gelernt wird − möglicherweise nur nach dem ge-
heimen Lehrplan, der ab er vielleicht eb enso wich-
tig für eine Ge sellschaft und ihre Mitglieder ist wie
der offizielle . In den sozialp ädagogischen Kontex-
ten gibt e s eb enfalls ein Lernen − Kritiker sagen,
man lernt, sich an die Angebote der Sozialen Arb eit
zu gewöhnen und von ihnen abhängig zu werden .)
D enno ch : mit wenigen Au snahmen gibt e s keine
Theorie de s Lernens in der Pädagogik

3 )

und der So-
zialp ädagogik − und das hat einen Grund darin,
dass die p ädagogische Theorie versucht, der Kom-
plexität des Geschehens auf die Spur zu kommen,
in welchen sich Subj ekte durch Aneignung von so-
zialer und kultureller Wirklichkeit selb st konstitu-
ieren − darin spielt Lernen mit, reicht ab er zumin-
de st dann kaum hin, wenn wir eb en die doppelte
Perspektive ernst nehmen, dass e s um Selb stge stal-
tung, also um Autonomie , und um Weltge staltung
in Verhältnissen geht, in welchen wir do ch durch
die Welt, durch Gesellschaft b e stimmt werden .

Die se Komplexität führt zu einem vierten Ein-
wand . Man kann natürlich stets geltend machen,
dass es do ch nötig sei, die Dinge einfacher zu fas-
sen, um sie b eherrschen und wirklich ge stalten zu

können . D ass Lernen in den Mittelpunkt der D eb at-
te um den Zivildienst gerückt wird , hat wohl mit
dieser Ab sicht zu tun : Man meint, so den Fallstri-
cken komplizierter Vorgänge zu entkommen, sie
vereinfachen und damit auch b eherrschen zu kön-
nen . E s wäre j a vielleicht ein Traum, wenn wir denn
das Lernen kontrollieren könnten, wenn wir mit
dieser Kontrolle de s Lernens vielleicht auch die
Herrschaft über die Subj ekte antreten könnten −
genau dies ab er birgt das entscheidende Problem .
Die gegenwärtige Lerneuphorie hat j edo ch einen
sozialen D oppelsinn : Zum einen geht es in ihr gera-
de darum, einen Prozess zu kontrollieren, zu ratio-
nalisieren und vor allem mess- wie prüffähig zu ma-
chen, den doch die Subj ekte selb st leisten müssen .
B eob achten können wir das sehr gut an den soge-
nannten Bildungsstandards , wie sie nun durch das
B erliner Institut im Auftrag der Kultusministerkon-
ferenz fe stgelegt werden .

Auf den ersten Blick scheinen solche Standards
sehr vernünftig, weil man mit ihnen regeln könnte ,
dass do ch wirklich alle jungen Menschen mit eini-
germaßen vernünftigen B edingungen für ihre
Lernarb eit rechnen dürfen . Faktisch p assiert etwas
ganz andere s : Bildungsstandards stellen sich nur
no ch als normierte Testaufgab en dar, während völ-
lig aus dem Blick gerät, wie die Rahmenb edingun-
gen au ssehen müssen, die für erfolgreiche s Lernen
nötig sind . Die B eweislast wird mithin auf die jun-
gen Menschen selb st verlagert − wohl wissend ,
dass sie nun in der Tat lernen müssen . Mit der Au s-
richtung am Lernen gelingt es also , die lernenden
Menschen sich untertan zu machen, ohne dass die-
se sich viel wehren können . Man schreibt ihnen
vor, was sie zu lernen hab en, die B edingungen da-
für werden nicht geprüft. Insofern muss man die
Umstellung der Semantiken auf die de s Lernens mit
aller Vorsicht b etrachten − die s gilt auch für den
Versuch, den Zivildienst als Lerndienst zu ge stal-
ten . Nicht nur ideologiekritisch wird man notie-
ren, dass hier ein Kontrollmechanismus zumindest
etabliert werden kann, der sich am Ende no ch ge-
gen die autonome Entscheidung der jungen Män-
ner richtet. Diese wirken so gefährlich, dass man
sie vorsichtshalber in ein Lernsetting zwingen will .
D er zweite soziale Sinn liegt ab er darin, dass man
sich mit der Orientierung am Lernen aus der Ver-
antwortung um die Gestaltung von Gesellschaft
selb st herausmogeln will : Man be stätigt sozusagen
die Subj ekte in ihrem individuellen Status als Lern-
er, verweist sie aber auf sich selb st, allzumal im
Blick auf eine dann do ch unsichere Zukunft. Aber
es käme do ch im Gegenteil gerade darauf an, Ver-
hältnisse gut und als lohnenswert zu ge stalten, für
welche sich die Subj ekte , die jungen Zivildiener
entschieden hab en ! E s kommt also nicht auf ein
Lernsetting an, sondern auf eine soziale und kultu-
relle Praxis , in welcher deutlich wird , dass die ser
Ge sellschaft nicht nur j ene wichtig sind , welchen
durch Zivildienstleistenden geholfen wird , son-

3) Für mich faszinierend e Ans ätz e h at hie r me inJ ene ns er Kollege Pe-
ter Faus er mit de m Ko nz ep t de s verständnis o rie ntie rten Le rne ns
e ntwickelt, d as insb es o ndere de n Zus ammenh ang mit dem ko n-
s truktive n Akt d er Im aginatio n auf de r e ine n S eite und d en me ta-
kognitiven Pro z es s en auf d er ande ren S eite herstellt.
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dern dass die Zivildiener selb st Anerkennung ge-
nau für das finden, was sie leisten .

D amit habe ich schon ein wenig den kritischen
Teil hinter mich gelassen, um nicht nur de struktiv
zu wirken . Wo bleibt also die Perspektive , welche
nicht zuletzt dem Zivildienst vielleicht zwar kein
neues Profil, ab er do ch eine Qualität und eine B e-
deutung gibt, über welche man gründlich nach-
denken muss ? Zivildienst als Lerndienst, die s eröff-
net den Einstig in eine D eb atte darüb er, was der Zi-
vildienst für junge Menschen b edeutet, wie sich an
ihm eine Welt darstellt, die ihnen oft nur ab strakt,
nun ab er sehr konkret zugänglich wird ; eine Welt
der B edürftigkeit, des Angewie senseins auf ande-
re , der Sorge sowohl um Menschen wie auch um
wichtige Güter, möglicherweise auch eine Aufga-
be , die in einer Weise in Anspruch nimmt, wie sie
nie zuvor erfahren wurde . In dieser Perspektive
wird nun mehrerlei deutlich :

Wir hab en e s − erstens − im Zivildienst mit Sub-
j ekten zu tun, die sich selb st entwickeln und ihre
Veränderungen b estimmen wollen . Ein Indiz dafür
ist : E s geht mit dem Zivildienst um Entscheidun-
gen, die junge Männer für sich treffen, in welchen
sie sich selb st fe stlegen und damit fe ststellen . Sie er-
fahren sich damit in einer Freiheit, die sie bislang
nicht kannten − philo sophisch ge sehen erleb en sie
sich in einem moralischen Kontext, der allerdings
mit großem Gewicht verbunden ist. Ich hab e den
Eindruck, dass bei aller Lässigkeit, mit der junge
Menschen üb er den Zivi reden, sie diesem do ch ei-
ne ganz erhebliche B edeutung in ihrem Leb en zu-
messen . Er ist üb erhaupt nicht b eliebig . D as b edeu-
tet ab er, dass wir aufp assen müssen, den Zivildienst
nicht zu sehr zu trivialisieren, sondern ihm eine
deutliche symb olische Funktion mit auf den Weg
zu geb en . Lernen heißt hier, zu erfahren und zu b e-
greifen, dass man sich für etwas Wichtige s ent-
schieden hat.

Zwei Unterpunkte schließen sich hier an : D er ei-
ne lautet, dass man den Zivildienst in seiner symb o-
lischen B edeutung dem Dienst an der Waffe gleich-
stellen mu ss − die Rekruten erleb en ein öffentli-
che s Gelöbnis, dem sie zwar gerne ironisch b egeg-
nen, das ab er dann do ch ein Gefühl möglicherwei-
se sogar des Erhabenen gibt. E s ist ein b edeutungs-
volles Ereignis . Sich für die Arbeit an der Gesell-
schaft und in ihr zu entscheiden, muss in gleicher
Weise als bedeutungsvoll markiert sein . Die jungen
M änner müssen wissen dürfen, dass ihre Arb eit we-
sentlich ist für die se Gesellschaft, dass sie aner-
kannt sind . D arin liegt eine Art Schlü sselqualifikati-
on : Wenn ich weiß , dass ich als Person in die ser Ge-
sellschaft anerkannt bin und in die ser mit meinem
Tun wirksam bin, für ihren Erhalt und Zusammen-
hang, dann erwerb e ich allerdings ein Selb stb e-
wusstsein, wie e s b eispielsweise die Schule nicht
geb en kann . Kurz und gut : der Zivildienst muss
deutlich symbolisch aufgewertet werden, in den
entsprechenden Einführungen darf es eb en nicht

bloß um die technischen Dimensionen de s j eweili-
gen Einsatzplatzes gehen, sondern um ein Wissen
darüb er, in welchem Maße man soziale s Kapital
darstellt, auf welches die se Ge sellschaft nicht ver-
zichten will .

Ein zweiter Punkt schließt hier an, ich formulie-
re ihn als Anhänger des Zivildienstes : E s könnte
wichtig sein, dass im Zivildienst stärker darüb er
nachgedacht werden mu ss , dass er ein Friedens-
dienst ist, dass er b edeutet, den Umgang mit Waffen
wenigstens mit Vorsicht zu b etrachten . Ich will
die s sehr vorsichtig formulieren, Sie können mit ih-
ren Erfahrungen dagegensprechen − und ich wäre
sogar dankb ar, wenn Sie das tun können : Ich hab e
j edenfalls den Eindruck gewonnen, dass eine Ten-
denz zur Trivialisierung de s Zivildienstes ein we-
nig darin gründet, dass die fundamentale Frage der
Verweigerung de s Kriegsdienstes in den Hinter-
grund tritt. D en Zivildienst als Lerndienst ausge-
stalten zu wollen, versucht offensichtlich, ein
gleichsam ideologisches Vakuum zu füllen, das so
entstanden ist. Möglicherweise ist die s j a sogar gut
so , weil damit der Zivildienst sich vom Ruch de s
Oppo sitionellen, de s bloß Negativen hat b efreien
konnte und eine Gleichrangigkeit erreichen konn-
te .

Ab er: Wir sollten die Auseinandersetzung mit
der Kriegsproblematik nicht aus den Augen verlie-
ren . Immerhin hat sich die Bunde swehr in den letz-
ten fünfzehn Jahren zu einer Armee entwickelt, die
in kriegerischen Ereignissen mehr denn j e invol-
viert ist.

4)

Hier hat sich schleichend , von der Öffent-
lichkeit eher unb eachtet eine Veränderung erge-
b en, die e s allerdings nötig macht, die Problematik
des Dienstes mit der Waffe neu zu erörtern . Wenigs-
tens im Zivildienst scheint mir daher nötig, das Wis-
sen um die B edingung des Friedens stärker zu the-
matisieren, um zu zeigen, dass die Entscheidung
für den Zivildienst eine wichtige und wertvolle Ent-
scheidung auch für eine b estimmte Lebensform
darstellt. D as Wissen um den Frieden, um Alternati-
ven zu kriegerischen Konfliktlö sung, die Erinne-
rung auch an die Folgen von Kriegen braucht Sub-
j ekte , die sich auf ein Lernen einlassen, in welchem
sie die se s Wissen erwerb en können .

D er Zivildienst ist − zweitens − ein Lerndienst,
weil er die Erfahrung zugänglich macht, dass Dinge
getan werden müssen, weil sie getan werden müs-
sen, um anderer Menschen willen, um der Dinge
selb st, die gepflegt werden mü ssen − wie die Ge-
denkstätten in D oreen Cernys Untersuchung. Die
Erfahrung lautet also − und sie ist gerade für diej e-
nigen neu , welche lange die Schule ab solviert ha-
b en : D as , was du tust, tust du zunächst nicht für dei-
ne Zukunft. Du tust es , weil es j etzt, hier und heute
getan werden muss, weil Menschen versorgt wer-

4) M an muss hierzu no ch die aktuellen Üb e rlegungen zu e iner Ände-
rung d es Grundge s e tz es re chne n, mit welcher der E ins atz d er
Bunde swehr b e i p oliz e iliche n Aufgab en im Inl and e rmöglicht
werd en s oll .
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den mü ssen . D as bedeutet zunächst einmal, dass
gelernt wird , etwas kann nicht aufgeschob en wer-
den; wer als Zivildiener im Fahrdienst tätig ist,
weiß, dass er pünktlich sein muss . Die b ehinderten
Kinder warten auf ihn, sind auf ihn angewie sen, er
steht in ihrer Pflicht, weil sie andernfalls in Gefahr
geraten . D as bedeutet aber auch : dass du die se
Pflicht erfüllst, nützt deiner Zukunft nicht sonder-
lich; j edes Lernen in der Schule war − man darf sich
da nichts vormachen − prioritär auf die nächste zu
erbringende Leistungskontrolle b erechnet. Nun
p assiert etwas andere s : Du könntest eigentlich
auch unpünktlich sein . D as würde zwar die B e-
trieb spläne durcheinander bringen, ab er es wäre
in mancher Hinsicht folgenlo s; die S anktionsin-
strumente gegenüb er Zivildiener sind eigentüm-
lich stumpf.

Wieder ist übrigens ein Unterpunkt geltend zu
machen : Mit Ausnahme der gelegentlichen Hinwei-
se auf die Träger von Zivildienstplätzen hab e ich
bislang niemals von j enen ge spro chen, die auf Zivil-
diener angewiesen sind . Die Perspektive auf den Zi-
vildienst als Lerndienst blendet sie völlig aus , zu-
mindest hab e ich keinen Hinweis darauf gefunden,
was sie eigentlich von ihren Zivildienern halten .
Wenn ich es recht sehe , sind die se ihnen ab er au-
ßerordentlich wichtig: die Zivildiener leisten nicht
nur die konkrete Hilfe im Alltag, die b ei den profe s-
sionellen sozialen und pflegerischen Diensten
längst unter Ko stendruck ge sehen und geradezu
mechanisiert worden sind . Die Zivildiener geb en
das Gefühl, dass Gesellschaft eb en nicht j ene igno-
riert, die b ehindert, alt, pflegeb edürftig sind . Im
Gegenteil : Sie machen deutlich, dass junge Men-
schen konkret, zuweilen professionell unverstellt,
eine Arb eit am Nächsten leisten, durch die die ser
die Erfahrung macht, do ch no ch eine soziale B e-
deutung in die ser Ge sellschaft zu hab en . Wir soll-
ten uns nichts vormachen : profe ssionelle Dienste
machen ihre Adressaten zu Gegenständen einer Ar-
b eit; sie b earb eiten Klienten . Im Zivildienst bleibt
no ch eine andere Komponente , eine Spur von mit-
menschlicher Naivität, ab er auch von sozialer Pra-
xis , welche schlicht um ihrer selb st willen geleistet
wird − eb en weil Soziales getan werden soll, weil In-
teraktion und Kommunikation stattfinden soll, für
die ansonsten kein Geld , keine Zeit mehr übrig
bleibt. Man kann sagen : hier findet eb enfalls ein
Lern-, genauer: ein B ildungsproze ss statt, in wel-
chem Menschen die Erfahrung machen, dass sie
no ch wenigstens das kurze Gespräch mit ihrem Zi-
vi wert sind . Kurz und gut: Wir sollten erst einmal
alle B eteiligten zu Wort kommen lassen, ehe wir
üb er eine inhaltliche Neukonzeption de s Zivil-
dienstes nachdenken; vielleicht leistet er do ch viel
mehr, als dies eine Neudefinition erreichen würde .
Manchmal tauschen j a solche Neudefinitionen ei-
ne ho chtrab ende Semantik für eine deutliche Ver-
schlechterung einer guten Leistung ein .

Hier allerdings zeichnet sich zugleich eine Lern-
möglichkeit ab , üb er die wir intensiver nachden-
ken müssen : D er Zivildienst bietet, gewiss nicht an
allen Plätzen, aber do ch häufig genug, die Chance ,
Fallverstehen einzuüb en . Weil in ihm die Arb eit mit
konkreten anderen Menschen geleistet werden
muss , weil zugleich die Zivildiener nicht von vorn-
herein profe ssionell ausgerichtet sind und deshalb
nicht mit Routinen arb eiten, eröffnet er die Mög-
lichkeit, Fälle in ihrer individuellen B e sonderheit
zu b egreifen; hinzu kommt, dass der Zivildiener,
wiederum anders als der Professionelle , nicht von
vornherein zielführend arb eiten muss . Er trägt da-
zu bei einen Alltag zu b ewältigen, schafft selb st
Rahmenb edingungen, kann ab er so unbefangen
denj enigen gegenüber treten, denen die Hilfe und
Sorge gilt. Von beiden Seiten, von B etreuten und
von den Zivildienern erfährt man, wie genau darin
eine Möglichkeit zur − um e s etwas ho chtrabend zu
formulieren − B egegnung entsteht. Ab er dab ei soll-
te man e s nicht b ewenden lassen . Die Zivildiener
können so lernen, was es b edeutet, individuelle Le-
b ensge schichten zu erfahren, mit diesen umzuge-
hen, Handlungen auch einzuleiten, die der b eson-
deren Leb enssituation, dem individuellen Konkre-
ten gerecht werden .

D as stellt tatsächlich eine zentrale Qualifikation
dar, die wir nicht nur in allen sozialen Handlungs-
feldern b enötigen . Sie scheint gerade in einer ho ch-
mo dernen, komplexen und brüchigen Ge sell-
schaft in allen B ereichen unab dingb ar nötig zu sein
− nicht nur als Voraussetzung für Handeln in p äda-
gogischen und sozialen Zusammenhang, sondern
üb erall . Wenn wir nämlich nicht verstehen, wie die
konkreten Fälle zu stande kommen, mit welchen
wir konfrontiert sind , wenn wir nicht die Vorge-
schichte und die aktuelle Situation erkennen,
wenn wir vor allem nicht den Anteil an Subj ektivi-
tät in dieser begreifen, sind wir zu problemlö sen-
dem und sachangemessenem Handeln kaum in der
Lage . Fallverstehen kann man ab er nur lernen,
wenn man sich zunächst von seinen eigenen Vor-
Urteilen frei macht − die s ist im Zivildienst gegeb en
-, wenn man sich dann in kluger Hermeneutik auf
den Fall einlässt, hinreichende Informationen hin-
zugewinnt, Triangulation b etreibt, wie das so
schön metho disch heißt. D as muss und kann man
lernen . Insofern bietet sich an, dem Zivildienst
Möglichkeiten zur Seite zu stellen, Fallverstehen zu
reflektieren und einzuüb en, als Vorau ssetzung al-
len weiteren Lernens und Arb eitens in konkreten
Zu sammenhängen .

D amit habe ich einen vierten Punkt schon ange-
spro chen, mit dem ich dann do ch no ch einmal zu
Schleiermacher zurückführen will : D er Zivildienst
ist ein Lernfeld , genauer ein Bildungszu sammen-
hang dann und nur dann, wenn er als eine unmittel-
b are soziale Praxis erfahren werden kann, die ihren
Wert, ihre Qualität in sich hat. D as ist ein Gedanke ,
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der im Kern auf Aristotele s zurückgeht, von Schlei-
ermacher ab er in seiner so genannten Güterlehre
aufgenommen wird − für Insider sei vermerkt, dass
die s ein wenig üb errascht, weil Schleiermacher j a
Platon viel näher steht. Gleichwohl zeigt er mit
dem B egriff der Güter auf, wie b estimmte Prakti-
ken, das gesellige Leb en, das Handeln im Staat, die
Zusammenhang in der kirchlichen Gemeinde
do ch als Praktiken in sich selb st gelten mü ssen . Nur
dann sind sie , das ist sein Anliegen, als Momente
des ethischen Proze sses zu fassen, in welchem so-
zu sagen die Aufgab e der Humanisierung des Hu-
manen geleistet wird . Wir müssen also be stimmte
Praxen um ihrer selb st willen gut leisten, weil wir
andernfalls die Aufgab e nicht leisten, an der
Menschwerdung de s Menschen mitzuwirken . In
der B ewältigung solcher Aufgab en bilden wir uns −
ab er wir müssen sie als solche in einer Weise b ewäl-
tigen, dass die Praxis selb st als gut gelten kann . D as
bedeutet, wir dürfen sie nicht von vornherein an-
deren Zwecken unterwerfen . Ein Zivildienst, der
nicht als Praxis für sich gilt und insofern lehrreich
ist, weil und insofern man ihn mit anderen zusam-
men als sozialen und kulturellen Zu sammenhang
verrichtet, taugt dann ganz wenig . Ein Zivildienst,
der dem Diktat eine s Lernens unterworfen wird ,
das auf Zukunftsaufgab en, auf eine ganz und gar
unsichere andere Situation au sgerichtet ist, ist da-
her möglicherweise ethisch problematisch und
funktional, als p ädagogische wie übrigens auch als
politische Praxis kaum tauglich .

Wieder ist ein Unterpunkt geltend zu machen .
Wie , so lautet nämlich die Frage , kann ich denn ei-
ne Praxis als solche ethisch würdigen? D as geht
nur, indem ich den B eteiligten ausdrücklich und
formal Anerkennung ausspreche − und zwar dafür,
dass sie diese Praxis getan haben . Hier scheint mir
der entscheidende Punkt zu liegen, um den Zivil-
dienst zu reformieren . Wir müssen zu Anerken-
nungsformen finden, in welchen sich der Zivil-
dienst als biographisch wertvoll erweist. Einige
skandinavische Länder hab en eine Art von Meri-
tenbücher eingeführt, in welche junge Menschen
das eintragen und be stätigen lassen können, was
sie neb en aller formalen Au sbildung geleistet ha-
ben . Ehrenamtliche Tätigkeit, die Arbeit in Jugend-
gruppen, sportliche Aktivitäten, alles , mit dem sie
zu einem gelingenden Gemeinwesen b eigetragen
hab en − ganz unabhängig davon, ob sie etwas dab ei

in formaler Hinsicht gelernt hab en . Sie hab en b e-
griffen, dass sie mit ihrer Aktivität Gesellschaft ma-
chen . D as muss b e stätigt, symb olisiert werden, das
muss vor allem auch anerkannt sein; es muss , so die
Praxis , dann auch rechtsfähig nützen, wenn man
sich um einen Studienplatz, um einen Job bemüht.
Wer mit seinen ge sellschaftlichen Leistungen nicht
b erücksichtigt wird , kann im Rahmen von Antidis-
kriminierungsverfahren klagen − ab er j ede kluge
Universität, j eder vernünftige Arb eitgeb er wird ge-
nau solche Leistungen als entscheidend ansehen .
Er würde so den Zivildienst anerkennen als eine im-
mense Lernleistung.

Insofern plädiere ich zur Vorsicht gegenüb er
Versuchen, eine wichtige soziale und kulturelle
Praxis , die als solche bildend wirkt, curricularen
Vorstellungen zu unterwerfen . D as widerspricht
den Ansprüchen der Zivildiener selb st, das taugt
nicht für eine Ge sellschaft, die au s ihren strukturel-
len de sintegrierenden Tendenzen herau s auf die
Erfahrung des Sozialen angewiesen ist, e s dient
nicht den Adressaten, die wissen, dass sie in dieser
Gesellschaft Menschen brauchen, um die eigene
Menschlichkeit zu b ewahren . Insofern kann ich
schließen mit einem anderen p ädagogischen
Aphorismus Schleiermachers : »Grunderklärung« ;
so schreibt er ein wenig dunkel; »Erhöhung des Le-
b ens nach menschlichem Typus . D as meiste
kommt den Menschen do ch immer chaotisch« . D as
b edeutet nichts andere s als eine Praxis so zu gestal-
ten und zu verwirklichen, dass sie der Steigerung
von Humanität dient − und das funktioniert nur,
wenn wir die se Praxis in ihrer Gesamtheit als B il-
dungsmöglichkeit begreifen und re alisieren .

Professor Dr. Michael Winkler istInhaber des L ehr-

stuhls für Allgemeine Pädagogik und Theorie der

Sozialpädagogik an der Friedrich-Sch iller- Un i-

versitä t in Jena. Der h ier dokumen tierte Text ist

die vo n der Redaktio n leich t gekürzte Fassung sei-

nes Vortrags bei der Fach tagung » Wer dienen

m uss, soll lernen kö nnen − Den Zivildienst als

Lerndienst weiteren twickeln«, die die Evangeli-

sche A rbeitsgemeinschaft zur Betreuung der

Kriegsdienstverweigerer (EAK) gemeinsa m m it

der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

und dem Diako n ischen Werk der EKD am 9. Ma i

in Berlin vera nstaltet ha t.
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ir beob achten in der öffentlichen Meinung
bis hinein in die Friedensbewegung eine

breite Zustimmung zum angeblich notwendigen
und deshalb legitimen Einsatz staatlicher Gewalt
zur Herstellung und B ewahrung von Frieden und
Gerechtigkeit im In- und Au sland .

Die völkerrechtlichen Regeln, die solche Einsät-
ze legitimieren, die entsprechenden B e stimmun-
gen in der Verfassung, den staatlichen Ge setzen
und die hierauf fußenden politischen Entschei-
dungen entsprechen offenb ar der Wertordnung
der Mehrheitsge sellschaft, die die Gewalt zur
Durchsetzung guter Ziele und Zwecke durchaus
für rechtens hält.

Die Grundeinstellung, dass das Töten und Ver-
letzen von Menschen ausnahmslo s Unrecht ist, ist
offenb ar eine Minderheitenpo sition in unserer Ge-
sellschaft.

� In dieser Situation sollte es die Aufgab e von Frie-
densorganisationen sein, nicht nur einzelne Per-
versionen völkerrechtswidriger Gewalt anzupran-
gern, sondern die Haltung des umfassenden Ge-
waltverzichts zu vertreten und aus die ser Warte die
vorgeblich rechtmäßige Gewalt als rechtswidrig,
d .h . als Unrecht zu erkennen und zu b ekennen .

� Die s setzt allerdings das Einge ständnis voraus,
dass mit gewaltlo sen Mitteln nicht alle s machb ar
ist.

Die s gilt insb esondere für unsere Solidarität mit
unterdrückten oder auch akut durch Gewalt in ih-
rem Leb en b edrohte Menschen .

Während diese Solidarität in B ezug auf die Her-
stellung gerechter wirtschaftlicher B eziehungen
no ch längst nicht au sge schöpft ist, stößt sie dort an
ihre Grenze , wo die B etroffenen eine Hilfe durch
militärische o der quasi-militärische Gewalt o der
sonstige Lieferung von Waffen erwarten .

Die se Sp annung ist für uns an Gewalt und ge-
waltsame Lö sungsversuche gewöhnte Menschen
nicht weniger schwer auszuhalten als das Verlan-
gen eines Alkoholikers nach der Flasche bei per-
sönlicher Frustration .

Ohne eine strikte Ab stinenz der Gewalt auch in
Situationen, wo der Drang, etwas zu machen,
schmerzhaft spürb ar wird , werden wir den ständi-
gen Kreislauf der Gewalt einschließlich der dauer-
haften Rüstung für die se »ultima ratio« und die da-

mit verbundene Bindung unserer finanziellen und
geistigen Mittel nicht durchbrechen .

� Mein Konflikt mit der Rechtsauffassung de s Ge-
walt anwendenden Staate s bzw. der internationa-
len „ Staatengemeinschaft“ b ezieht sich insb eson-
dere auf folgende Anlässe und Gebiete :

− das Töten von Menschen im Krieg, auch soweit
dies durch Art. 5 1 der UN-Charta o der einen B e-
schluss des UN-Sicherheitsrate s gerechtfertigt sein
soll,

− darüb er hinaus das Töten von Menschen mit mili-
tärischen Mitteln auch in den so genannten »neuen
Kriegen« und b ei »humanitären Einsätzen« ,

− darüb er hinaus j eglicher Einsatz von verletzen-
der und tötender Gewalt sowohl gegen Unb eteilig-
te (wie sie sogar vom Bundesverfassungsgericht
mit Urteil vom 1 5 . 0 2 . 0 6 zum Luftsicherheitsge setz
abgelehnt wird − siehe Forum Pazifism us ??, S. )
aber auch gegen » Schuldige« (was vom Verfas-
sungsgericht im gleichen Urteil akzeptiert wird) ,
unabhängig davon ob die Gewalt vom Militär o der
der Polizei ausgeübt wird ,

− darüb er hinaus die Verhängung von vergelten-
den Strafen durch nationale o der internationale
Gerichte ; dies b etrifft nicht nur To de s- sondern
auch Freiheits- und andere Strafen .

Unberührt bleibt von die ser Ablehnung der Stra-
fe die notwendige Aufklärung von privater und Re-
gierungskriminalität in einem ju stizförmigen Ver-
fahren, die Rehabilitierung und Entschädigung der
Opfer sowie notwendige Sicherungsmaßnahmen
gegen eine Wiederholung de s b egangenen Un-
rechts .

Aus der Po sition de s Gewaltverzichts muss e s da-
rum gehen, Wunden zu heilen und nicht (durch
Strafen) neue Wunden zu schlagen (nicht »Auge um
Auge« , sondern »Auge um Augersatz, Zahn um
Zahnersatz, Wunde um Wundersatz«) .

� D er Verzicht auf tötende , verletzende und zwin-
gende Gewalt führt dabei nicht zur Aufhebung de s
Rechts , sondern zu einem b esseren Verständnis
de ssen, was Recht ursprünglich meint :

Ullrich Hahn

Die Stärke des
gewalt- und machtlosen Rechts
Thesen zu Recht, Zwang, Gewaltfreiheit und Gerechtigkeit
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− D as Recht ist nicht deckungsgleich mit den b este-
henden staatlichen Ge setzen, im internationalen
B ereich auch nicht deckungsgleich mit der UN-
Charta o der völkerrechtlichen Verträgen .

Nicht nur in D eutschland mu ssten wir im 2 0 .
Jahrhundert die Erfahrung machen, dass eine gan-
ze staatliche »Rechtsordnung« mit ihren vielfälti-
gen Gesetzen und Verordnungen Unrecht sein
kann und eine äußere Rechtsförmigkeit nichts da-
rüb er aussagen muss , ob ihr Inhalt tatsächlich
Recht ist (in Artikel 2 0 Ab s . 3 Grundge setz wurde
als Erinnerung und Mahnung die Bindung der Ver-
waltung und Rechtsprechung ausdrücklich an »Ge-
setz und Recht« b etont) .

− Eb enso wenig wie das Gesetz lässt sich auch die
M acht nicht mit dem Recht zur D eckung bringen .
Seit alters her stellt sich das Recht der M acht, die
machen kann, was sie will, in den Weg und steht ihr
entgegen .

Wo die Macht im Namen de s Rechts o der das
Recht mit Macht tätig wird , werden oft nur p artiku-
lare »Rechtsansprüche« durchge setzt.

In diesem Sinne ist auch die Idee einer Weltre-
gierung, welche Recht und Macht in einem glob a-
len Gewaltmonopol vereinen soll, keine erstre-
benswerte Vision eines gewaltlo sen Zusammenle-
bens und deshalb auch nicht die Vision einer
Rechtsordnung.

Die Erfahrungen mit dem UN-Sicherheitsrat zei-
gen auch , dass die B e schlussfassung weniger von
Üb erlegungen de s Rechts als von denen der Macht
geprägt sind .

− Recht und Rechtserkenntnis sind allen vernunft-
begabten Menschen anvertraut und nicht nur Ge-
richten, die an staatliche Gesetze o der internatio-
nale Verträge gebunden sind .

Die Hoffnung auf eine »ob erste Instanz« , die ein
für alle M al Recht spricht, ist eb enso verstiegen wie
die Hoffnung auf eine Weltregierung.

D ab ei kommen solche Gerichte , die eher von
Freiwilligkeit b eider Streitp arteien geprägt sind
(so der Internationale Gerichtshof in D en Haag, an-
dere internationale und nationale Schiedsgerichte ,
tendenziell auch die nationale Zivilgerichtsb ar-
keit) sowie Gerichte , in denen einzelne Menschen
wegen Verletzung ihrer Grund- und Menschen-
rechte gegen den Staat klagen können (z . B . der Eu-
rop äische Gerichtshof für Menschenrechte , das
Bunde sverfassungsgericht und tendenziell auch
die Verwaltungsgerichte) dem Recht aus meiner
Sicht näher als die Strafgerichte , auch der Interna-
tionale Strafgerichtshof in D en Haag, die sich für
die Durchsetzung der verhängten Strafen unmittel-
b ar staatlicher Gewalt b edienen müssen .

− In der Konsequenz muss man sich b ei dem von
mir darge stellten Verständnis von Recht allerdings
mit der Tatsache vertraut machen, dass das Recht
oft ohnmächtig ist und mit Stiefeln getreten wird .

D enno ch wirkt e s , nämlich als erkennb arer
M aßstab für Recht und Unrecht, als Ausgangspunkt
für die Anklage und den be ständigen Widerstand
gegen die b estehenden unrechten Zustände .

Stark ist das Recht nicht durch die Gewalt, son-
dern durch die gemeinsame Üb erzeugung von
dem, was Recht ist. Nur ein in dieser Weise starke s
Recht stellt auch auf D auer Gerechtigkeit her.

D agegen sind Macht- und Gewaltmittel keine
Zeichen für ein starkes Recht. Die Erfahrung zeigt
vielmehr: Je mehr Gewalt und Zwang für ein vor-
gebliches Recht eingesetzt werden, desto geringer
ist der Gehalt an Recht, de sto größer das Unrecht,
das da verteidigt o der unter dem Etikett des Rechts
instand ge setzt werden soll .

� Die Vorstellung und Üb erzeugung eines gewalt-
und machtlo sen Rechts kann selb stverständlich
nicht mit Gewalt und Macht durchgesetzt werden .
In der b estehenden Gesellschaft mit ihrer komple-
xen und hochdifferenzierten Rechtsordnung
wirkt die Vorstellung eine s gewaltlo sen Rechts
nicht nur hilflo s ; ohne eine Änderung der Wertvor-
stellungen und des Verhaltens der Menschen ist sie
es auch .

Unter der Annahme , dass alle Menschen poten-
ziell in der Lage sind , Recht zu erkennen und recht
zu handeln, ist ein gewalt- und machtlo se s Recht
auch realistisch . Aus christlicher Sicht hat in die-
sem Sinne kürzlich Pap st B enedikt der XVI formu-
liert:

»Nicht die Gewalt erlö st, sondern die Lieb e . Sie
ist das Zeichen Gottes , der selb st die Liebe ist. Wie
oft wünschten wir, dass Gott sich stärker zeigen
würde . D ass er dreinschlagen würde , das B ö se aus-
rotten und die b essere Welt schaffen . Alle Ideologi-
en der Gewalt rechtfertigen sich mit die sen Moti-
ven : E s müsse auf solche Weise zerstört werden,
was dem Fortschritt und der B efreiung der
Menschheit entgegenstehe . Wir leiden unter der
Geduld Gottes . Und do ch brauchen wir sie alle . D er
Gott, der Lamm wurde , sagt e s uns : Die Welt wird
durch den Gekreuzigten und nicht durch die Kreu-
ziger erlö st. Die Welt wird durch die Geduld Gotte s
erlö st und durch die Ungeduld der Menschen ver-
wüstet. «

Ullrich Hah n ist Vorsitzender des deu tschen Zwei-

ges des In terna tio nalen Versöh n ungsbundes. Die

Thesen wurden im Rah men des »Heidelberger Ge-

sprächs« über » Wenn Gerech tigkeit und Frieden

sich reiben« am 14./15. März vorgetragen.
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Leitsatz (redaktio nell):
B erufs- und Zeitsoldaten, die wegen ihrer Anerken-
nung als Kriegsdienstverweigerer vorzeitig aus der
Bundeswehr ausge schieden sind , müssen die Ko s-
ten einer Fachausbildung nur insoweit erstatten,
als ihnen ein Vorteil − in der Ersp arnis der Ko sten
der Fachausbildung b estehend , soweit die se für ei-
ne zivile B erufstätigkeit genutzt werden kann − aus
der Au sbildung real und nachprüfb ar verblieb en
ist.

D as Urteil des Niedersächsischen Ob erverwal-
tungsgerichts vom 1 4 . D ezemb er 2 0 04 wird aufge-
hob en . Die S ache wird zur anderweitigen Verhand-
lung und Entscheidung an das Niedersächsische
Ob erverwaltungsgericht zurückverwie sen . Die
Entscheidung üb er die Ko sten de s Verfahrens
bleibt der Schlussentscheidung vorb ehalten .

BVerwG: Urteil des 2 . Senats vom 3 0 . 03 . 2 0 0 6,
Aktenzeichen 2 C 18 . 0 5

Zum Sachverhalt:

I . D er im Jahre 1 97 1 geb orene Kläger wurde 1 9 9 0
als Anwärter für die Laufb ahn der Offiziere des
Truppendienstes in das Dienstverhältnis eines Sol-
daten auf Zeit mit einer Dienstzeit von fünfzehn
Jahren b erufen . Vom 1 1 . Februar 1 9 9 2 bis zum
8 . Februar 1 9 94 ab solvierte er eine Pilotenausbil-
dung, die von der D eutschen Lufthansa im Auftrag
der B eklagten für die künftigen Piloten der Luft-
waffe durchgeführt wurde , und erwarb den Mili-
tärflugzeugführerschein . Anschließend wurde er
etwa zehn Monate lang auf dem Transportflugzeug
Transall ge schult und in zwei kurzen Lehrgängen
in den Grundkenntnissen für ein »Üb erleb en auf
See« und in »Flugphysiologie« unterwiesen . Nach
zwei erfolglo sen Anträgen, die Dienstzeit zu ver-
kürzen, b etrieb der Kläger mit Erfolg seine Aner-
kennung als Kriegsdienstverweigerer. D araufhin
entließ ihn die B eklagte au s dem Soldatenverhält-
nis . Zugleich unterrichtete sie ihn davon, dass er
gemäß § 5 6 Ab s . 4 S G die Ko sten der Fachausbil-
dung zu erstatten hab e , die sich nach einer Vorab-
information de s Bunde sministeriums der Verteidi-
gung auf etwa 1 0 0 . 0 0 0 DM b eliefen .

Mit Schreib en vom 1 6 . Septemb er 1 9 9 9 teilte die
B eklagte dem Kläger die Ko sten der Fachausbil-
dung mit, die sich aus den Einzelb eträgen in Höhe
von 4 89 . 5 6 3 DM für die Ausbildung durch die
D eutsche Lufthansa, 69 5 . 7 72 DM für die Schulung
auf der Transall sowie von 7. 3 2 8 DM und 5 4 8 DM als
Ko sten der Kurse »Überleb en auf See« und »Flug-
physiologie« zu sammensetzten . Die B eklagte hatte
diese Ko sten ermittelt, indem sie die Ge samtko sten
de s Lehrgangs b ei der Lufthansa und der Kurse
»Üb erleb en auf See« und »Flugphysiologie« durch
die Zahl der Lehrgangsteilnehmer teilte und die b e-
trieb swirtschaftlich errechneten Personal-, M ateri-
al- und Infrastrukturko sten pro Flugstunde auf der
Transall und im Simulator mit der Zahl der vom Klä-
ger ab solvierten Flug- und Simulatorstunden multi-
plizierte .

Mit Leistungsb e scheid vom 2 4 . Novemb er 1 9 9 9
forderte die B eklagte den Kläger auf, ihr Ausbil-
dungsko sten in Höhe von 1 8 5 0 0 0 DM zu erstatten .
Sie führte aus , angesichts der außergewöhnlichen
Höhe der Ausbildungsko sten für Piloten auf Mili-
tärflugzeugen sei ein erheblich unter den tatsächli-
chen Ko sten liegender Erstattungsb etrag angeme s-
sen und verhältnismäßig, um die B elange de s
Dienstherrn und de s ehemaligen Soldaten au sge-
wogen zu b erücksichtigen . Wenn Militärpiloten
ausgeschieden seien, hab e die Bunde srepublik
D eutschland ihre Erstattungsforderung üb er 2 0

J ahre lang auf 1 0 0 . 0 0 0 DM be schränkt. Mitte de s
Jahres 1 9 9 8 hab e das Bunde sministerium der Ver-
teidigung diesen B etrag wegen de s gestiegenen
Lohn-/Preisnive au s im Umfang der B esoldungser-
höhungen der letzten 2 0 Jahre auf 1 8 5 . 0 0 0 DM er-
höht. Unter B erücksichtigung aller Umstände , ins-
b esondere der für eine vergleichb are zivilb erufli-
che Au sbildung aufzuwendenden Ko sten, erschei-
ne ein zu erstattender B etrag von 1 8 5 . 0 0 0 DM , der
einerseits nur 1 /6 der tatsächlichen Ausbildungs-
ko sten ausmache , andererseits ab er ungefähr die
erlangten Vorteile für das B erufsleb en widerspie-
gele , angeme ssen . B ei einer Ermittlung des Erstat-
tungsb etrags nach der so genannten Ab dienquote
hätte der Kläger, da er bereits relativ b ald nach dem
Ende der Fachausbildung ausge schieden sei,
8 0 5 . 9 2 0 DM erstatten müssen . D em Kläger wurde
Ratenzahlung eingeräumt. M angels Angab en de s

Bundesverwaltungsgericht

Erstattungspflicht von Ausbildungs-
kosten von als Kriegsdienstverweigerer
anerkannten ehemaligen Soldaten
Art. 4 Abs. 3 GG begrenzt die Höhe der Rückzahlung
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Klägers zu seiner wirtschaftlichen Situ ation setzte
die B eklagte die monatliche Rate auf 1 . 5 0 0 DM fe st.

Die Klage war in den Vorinstanzen erfolglo s .
D as B e rufungsgericht hat ausgeführt : Auch von
Soldaten, die als anerkannte Kriegsdienstverweige-
rer au s der Bundeswehr ausgeschieden seien,
könnten Ausbildungsko sten zurückverlangt wer-
den . Jedenfalls die fliegerische Au sbildung b ei der
D eutschen Lufthansa und auf dem Flugzeugtyp
Transall sei Fachausbildung im Sinne des § 5 6
Ab s . 4 S G gewesen . Die B eklagte hab e die Ko sten
die ser Fachausbildung richtig ermittelt ; ob es in
einzelnen Punkten kleine Fehler geb e , sei ange-
sichts der Gesamtsumme unerheblich . Die B eklag-
te hab e auch die Härteklausel de s § 5 6 Ab s . 4 S atz 3
SG zutreffend angewandt. Die Vorteile aus der
Fachausbildung b eschränkten sich nicht auf die Er-
sp arnis der Aufwendungen für eine vergleichb are
zivile Au sbildung, sondern umfassten auch das Ein-
kommen und die Entwicklungschancen der künfti-
gen b eruflichen Tätigkeit, zu der die geno ssene
Fachausbildung den ehemaligen Soldaten b efähi-
ge . Geme ssen an die sen Vorteilen seien 1 8 5 . 0 0 0
DM kein üb ermäßig hoher B etrag .

Gegen dieses Urteil hat der Kläger die vom Senat
zugelassene Revision eingelegt. Er rügt die Verlet-
zung formellen und materiellen Rechts . Er stellt
den Antrag, die Urteile de s Niedersächsischen
Oberverwaltungsgerichts vom 14 . D ezemb er 2 0 0 4
und des Verwaltungsgerichts Hannover vom 1 7. Ja-
nuar 2 0 0 3 sowie den Leistungsb e scheid des Bun-
desministeriums der Verteidigung vom 2 4 . Novem-
ber 1 9 9 9 aufzuheb en.

Die B eklagte b e antragt, die Revision zurückzu-
weisen . Sie verteidigt das angefo chtene Urteil .

Aus den En tscheidungsgründen:

II . Die Revision ist b egründet. D as B erufungsurteil
verletzt revisible s Recht. Eine ab schließende Ent-
scheidung über die Rechtmäßigkeit des angefo ch-
tenen Erstattungsbe scheids ist dem Senat auf der
Grundlage der vom Ob erverwal-tungsgericht fest-
gestellten Tatsachen nicht möglich . D e shalb ist die
S ache an das B erufungsgericht zurückzuverweisen
( § 1 4 4 Ab s . 3 S atz 1 Nr. 2 VwGO) .

Als Rechtsgrundlage de s angefochtenen B e-
scheids kommt nur § 5 6 Ab s . 4 S atz 1 i .V. m . S atz 3
des Ge setze s üb er die Rechtsstellung der Soldaten
(Soldatengesetz − S G) vom 1 9 . März 1 9 5 6 (B GBl I
S . 1 1 4) , hier no ch anzuwenden in der durch das Ge-
setz vom 2 9 . Juni 1 9 9 8 (B GBl I S . 1 666) ge änderten
Fassung der Neub ekanntmachung vom 1 5 . D ezem-
ber 1 9 9 5 (B GBl I S . 1 737) − S G 1 9 9 5 − , in B etracht.
Nach § 5 6 Ab s . 4 S atz 1 S G 1 9 9 5 muss ein Soldat auf
Zeit, dessen militärische Ausbildung mit einem Stu-
dium o der einer Fachau sbildung verbunden war,
die entstandenen Ko sten des Studiums o der der
Fachausbildung erstatten, wenn er auf seinen An-
trag entlassen worden ist o der er seine Entlassung

nach § 5 5 Ab s . 4 S atz 1 S G vorsätzlich o der grob
fahrlässig herb eigeführt hat.

D er Kläger gilt als aus dem Dienstverhältnis ei-
nes Soldaten auf Zeit auf seinen Antrag entlassen .
Die Entlassung, die § 4 6 Ab s . 2 Nr. 7 Halb s . 1 i .V. m .
§ 5 5 Ab s . 1 S G 1 9 9 5 vorschreibt, wenn der Zeitsol-

dat als Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden
ist, gilt als Entlassung auf Antrag, § 4 6 Ab s . 2 Nr. 7
Halb s . 2 S G 1 9 9 5 .

Die militärische Au sbildung de s Klägers war
auch mit einer Fachau sbildung verbunden . D er
Kläger ist, nachdem er als Matro se und − nach sei-
nem Übertritt zur Luftwaffe − als Gefreiter eine all-
gemeine militärische Ausbildung erfahren hatte ,
zunächst als Pilot und danach als Flugzeugführer
für das militärische Transportflugzeug Transall
au sgebildet worden . Diese au s zwei Phasen b este-
hende fliegerische Ausbildung war eine Fachaus-
bildung im Sinne de s § 5 6 Ab s . 4 S atz 1 SG 1 9 9 5 . D er
erforderliche dienstliche Zweck dieser Ausbildung
war nach den Vorstellungen der zuständigen Stelle
der B eklagten, den Kläger zu b efähigen, nicht nur
die Flugzeuge , zu deren Führung er auf Grund der
Ausbildung bei der Lufthansa berechtigt war, son-
dern − darüb er hinaus − Flugzeuge vom Typ Trans-
all unter den B edingungen eines militärischen Ein-
satzes zu fliegen (vgl . zur Fachausbildung im Sinne
des § 5 6 Ab s . 4 S atz 1 S G Urteile vom 1 1 . Febru ar
1 97 7 − BVerwG 6 C 1 3 5 . 74 − BVerwGE 5 2 , 8 4 , 8 8 ff.
sowie vom 2 1 . April 1 9 8 2 − BVerwG 6 C 3 . 8 1 −
BVerwGE 65 , 2 0 3 , 2 09/2 1 0) .

Die Einbeziehung der anerkannten Kriegs-
dienstverweigerer in den Kreis der Zeit- und B e-
rufssoldaten, die b ei einem vorzeitigen Ausschei-
den Au sbildungsko sten erstatten müssen, verstößt
nicht gegen Art. 4 Ab s . 3 GG . Gemäß Art. 4 Ab s . 3
GG darf niemand gegen sein Gewissen zum Kriegs-
dienst mit der Waffe gezwungen werden . D er Kern-
gehalt dieses Grundrechts b esteht darin, den
Kriegsdienstverweigerer vor dem Zwang zu b e-
wahren, in einer Kriegshandlung einen anderen zu
töten, wenn ihm sein Gewissen eine Tötung grund-
sätzlich und ausnahmslo s zwingend verbietet
(BVerfG, Urteil vom 2 4 . April 1 9 8 5 − 2 BvF 2 , 3 , 4/8 3
und 2/84 − BVerfGE 69 , 1 , 5 4 m .w. N .) . Die Pflicht,
Ausbildungsko sten zurückzuzahlen, liegt außer-
halb des Schutzb ereichs des Grundrechts au s Art. 4
Ab s . 3 GG (B e schluss vom 2 . Juli 1 9 9 6 − BVerwG 2 B
49 . 9 6 − Buchholz 2 3 6 . 1 § 5 6 S G Nr. 2 ) . Die Erstat-
tungspflicht nach § 5 6 Ab s . 4 S atz 1 S G 1 9 9 5 knüpft
nicht an die Kriegsdienstverweigerung an, son-
dern an das Au sscheiden aus dem Soldatenverhält-
nis (vgl . Urteil vom 6 . Juli 1 972 − BVerwG 2 C 7. 72 −
Buchholz 2 3 8 . 9 5 SZuwG Nr. 3 zum Verlust der Son-
derzuwendung b ei Au sscheiden aus dem Soldaten-
verhältnis auf Grund der Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer) .

Allerdings hatte der Gesetzgeber mit der Nor-
mierung der Erstattungspflicht in einer früheren,
bis 1 97 7 geltenden Vorschrift auch b ezweckt, Sol-
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daten mit einer ko stspieligen Fachausbildung von
der Stellung eine s Entlassungsantrags abzuhalten
(vgl . Urteile vom 1 1 . Februar 1 97 7 − BVerwG 6 C
1 3 5 . 74 − a. a. O . S . 8 8 , 89 und vom 2 1 . April 1 9 8 2 −
BVerwG 6 C 3 . 8 1 − a. a. O . S . 2 0 6) . Die se ursprüngli-
che Ab sicht des Ge setzgebers mag b ereits durch
das Zwölfte Gesetz zur Änderung des Soldatenge-
setze s vom 2 3 . D ezemb er 1 97 7 (B GBl I S . 3 1 1 4) ob-
solet geworden sein; denn nunmehr ist der Soldat
auf Zeit, anders als zuvor, nicht mehr ohne weiteres
auf seinen Wunsch j ederzeit zu entlassen, sondern
nur no ch dann, wenn das Verbleiben im Wehr-
dienstverhältnis für ihn eine b e sondere Härte b e-
deuten würde . Jedenfalls ist die Erstattungspflicht
obj ektiv mit Art. 4 Ab s . 3 GG vereinb ar, wenn und
soweit sie nicht ein Druckmittel darstellt, den Sol-
daten von der Grundrechtsausübung abzuhalten,
sondern ein Instrument de s wirtschaftlichen Vor-
teilsausgleichs ist.

D a das Dienstverhältnis de s Soldaten auf Zeit
entsprechend der eingegangenen Verpflichtung
andauern soll, kann der Dienstherr, der einem Zeit-
soldaten im dienstlichen Intere sse eine ko stspieli-
ge Fachausbildung gewährt hat, grundsätzlich da-
von au sgehen, dass ihm der Soldat die erworbenen
Spezialkenntnisse und Fähigkeiten bis zum Ende
der Verpflichtungszeit zur Verfügung stellen wird .
Wenn der Zeitsoldat auf Grund eigenen Entschlu s-
ses aus dem Dienstverhältnis au sscheidet, stellen
für ihn die auf Ko sten des Dienstherrn erworbenen
Spezialkenntnisse und Fähigkeiten im weiteren B e-
rufsleb en einen erheblichen Vorteil dar, während
der Dienstherr die Ko sten der Au sbildung insge-
samt oder teilweise vergeblich aufgewendet hat.
Die se Lage fordert einen billigen Ausgleich, den
der Ge setzgeber durch die Normierung eine s Er-
stattungsanspruchs verwirklicht hat (BVerfG, B e-
schluss vom 2 2 . Januar 1 975 − 2 BvL 5 1 /7 1 und 1 0 ,
1 4/73 − BVerfGE 39 , 1 2 8 , 14 2 ) .

Die Höhe des Erstattungsanspruchs ist vom Ge-
setz nicht auf die Höhe der entstandenen Ausbil-
dungsko sten fe stgelegt, sondern der Dienstherr ist
ermächtigt, von einem Erstattungsverlangen ganz
abzusehen o der den B etrag zu reduzieren, wenn
die Erstattung der Ausbildungsko sten eine b eson-
dere Härte für den Soldaten b edeuten würde , § 5 6
Ab s . 4 S atz 3 S G 1 9 9 5 . Im Lichte de s Art. 4 Ab s . 3 GG
ist § 5 6 Ab s . 4 S atz 3 S G 1 9 9 5 dahin au szulegen, dass
anerkannte Kriegsdienstverweigerer die Ko sten
ihrer Au sbildung nur im Umfang des geldwerten
Vorteils erstatten mü ssen, der ihnen aus der geno s-
senen Fachausbildung für ihr weiteres B erufsleb en
re al und nachprüfb ar verblieb en ist.

Die Erstattungsverpflichtung, der sich ein we-
gen seiner Anerkennung als Kriegsdienstverweige-
rer entlassener Soldat gegenübersieht, stellt eine
b esondere Härte im Sinne de s § 5 6 Ab s . 4 S atz 3 S G
1 9 9 5 dar, die den Dienstherrn nach die ser Vor-
schrift zu Erme ssenserwägungen üb er den voll-
ständigen o der teilweisen Verzicht auf einen Au s-

gleich der Ausbildungsko sten zwingt. »B esondere
Härte« ist ein gerichtlich voll üb erprüfb arer unb e-
stimmter Rechtsb egriff (Urteil vom 2 9 . März 1 979 −
BVerwG 2 C 1 6 . 7 7 − Buchholz 2 3 8 . 4 § 4 6 S G Nr. 1 2
S . 5 2 ) . D er B egriff umreißt und charakterisiert u . a.
die von der Regelvorschrift des § 5 6 Ab s . 4 S atz 1 S G
1 9 9 5 nicht erfassten »schwerwiegende(n) Umstän-
de . . . , denen sich der Offizier nicht entziehen und
nur durch ein sofortige s Au sscheiden aus dem
Wehrdienst Rechnung tragen kann« (Urteil vom 1 1 .
Februar 1 97 7 − BVerwG 6 C 1 3 5 . 74 − a. a. O . S . 9 5 ) .
B ei einem Zeitsoldaten, der eine Gewissensent-
scheidung gegen den Kriegsdienst getroffen hat,
b esteht eine solche Ausnahmesitu ation . Zwar
könnte er der Erstattungsverpflichtung dadurch
entgehen, dass er den für die Anerkennung seiner
Gewissensentscheidung erforderlichen Antrag
nicht stellt und so im Wehrdienstverhältnis ver-
bleibt, er müsste damit ab er seinem Gewissen zu-
wider handeln . Die se Zwangslage , der sich der Sol-
dat nicht entziehen kann, stellt eine b esondere Här-
te dar. Die Anwendung der Härteklausel setzt nicht
vorau s, dass außergewöhnliche Umstände de s Ein-
zelfalls eine Reduzierung der grundsätzlich unb e-
schränkten Erstattungspflicht veranlassen . Viel-
mehr greift die Härteregelung b ereits auf Grund ei-
ner verfassungsrechtlich gebotenen Korrektiv-
funktion ein . Sie ermöglicht den angemessenen
Ausgleich zwischen den Interessen des grund-
rechtsgeschützten ehemaligen Soldaten einerseits
und de s Dienstherrn andererseits, eine Ausbildung
zu finanzieren, die im zivilen B ereich mit erhebli-
chen Ko sten verbunden ist.

Im Rahmen de s Ermessens, das die Bunde sre-
publik D eutschland bei einer b e sonderen Härte
ausüb en muss , hat sie sich wegen der Verflechtung
von Tatb estand und Rechtsfolge in der Vorschrift
de s § 5 6 Ab s . 4 S atz 3 S G 1 9 9 5 (vgl . Urteile vom 1 1 .
Februar 1 97 7 − BVerwG 6 C 1 3 5 . 74 − a. a. O . S . 9 3 so-
wie vom 2 9 . März 1 979 − BVerwG 2 C 1 6 . 7 7 − Buch-
holz 2 3 8 . 4 § 4 6 S G Nr. 1 2 ) für eine Reduzierung zu
entscheiden . Art. 4 Ab s . 3 GG fordert, dass die se Re-
duzierung zu dem B etrag führt, den der als Kriegs-
dienstverweigerer anerkannte Soldat dadurch er-
sp art hat, dass die Bundesrepublik D eutschland
den Erwerb von Spezialkenntnissen und Fähigkei-
ten, die ihm in seinem weiteren B erufsleben von
Nutzen sind , finanziert hat.

B ereits durch die bisherige Rechtsprechung
war klargestellt, dass der anerkannte Kriegsdienst-
verweigerer Au sbildungsko sten in Höhe der durch
die Fachausbildung erlangten Vorteile erstatten
muss (B e schluss vom 2 . Juli 1 9 9 6 − BVerwG 2 B
49 . 9 6 − Buchholz 2 3 6 . 1 § 5 6 S G Nr. 2 m .w. N .) .
Durch die B e schränkung der zu erstattenden Ko s-
ten auf den durch die Fachausbildung erlangten
Vorteil ist sicherge stellt, dass die Erstattung nicht
zu einer M aßnahme wird , die den B etroffenen von
der Stellung de s Antrags auf Kriegsdienstverweige-
rung ab schreckt. Durch die Ab schöpfung lediglich
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des durch die Fachausbildung erst erworb enen
Vorteils erleidet der anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer keine Einbuße an Vermögensgütern,
über die er unabhängig von dem Wehrdienstver-
hältnis verfügt. Durch den Vorteilsausgleich wird
nur die Situation wiederherge stellt, die in wirt-
schaftlicher und finanzieller Hinsicht b estand , b e-
vor der Soldat die Fachau sbildung ab solviert hat.
Mehr soll und darf b ei verfassungskonformer Aus-
legung des Ge setzes nicht abgeschöpft werden .

Art. 3 Ab s . 1 GG wird nicht dadurch verletzt, dass
das Soldatenge setz in der Fassung von 1 9 9 5 die an-
erkannten Kriegsdienstverweigerer, nicht ab er die
wegen Dienstunfähigkeit entlassenen ( § 5 5 Ab s . 2
S G 1 9 9 5 ) und die wegen Verlusts der Rechtsstel-
lung eines Soldaten auf Zeit ( § 5 4 Ab s . 2 Nr. 2 , § 4 8
SG 1 9 9 5 ) aus der Bundeswehr ausgeschiedenen
Soldaten zur Erstattung von Ausbildungsko sten he-
ranzieht. Zwischen den Personengruppen b este-
hen Unterschiede , die ein solches Gewicht hab en,
dass sie die unterschiedliche Rechtsfolge rechtfer-
tigen (BVerfG, stRspr, vgl . u . a. , Urteil vom 1 7. Juli
2 0 02 − 1 BvF 1 , 2/0 1 − BVerfGE 1 0 5 , 3 1 3 , 3 5 2
m .w. N .) . D as Ausscheiden der Soldaten, die als
Kriegsdienstverweigerer anerkannt sind , beruht
auf der Initiative die ser Soldaten (vgl . § 2 Ab s . 1
KDVNG) ; ihre Entlassung gilt gemäß § 4 6 Ab s . 2 Nr.
7 Halb s . 2 S G 1 9 9 5 als Entlassung auf eigenen An-
trag (B eschluss vom 2 . Juli 1 9 9 6 − BVerwG 2 B
49 . 9 6 − a. a. O .) . Soldaten, die als anerkannte Kriegs-
dienstverweigerer aus dem Wehrdienstverhältnis
au sge schieden sind , werden außerdem eher eine
B e schäftigung finden, in der sie die erworb enen
Fachkenntnisse verwerten können . D emgegen-
über sind die Soldaten, die dienstunfähig gewor-
den sind o der ihre Rechtsstellung wegen gerichtli-
cher Verurteilung verloren hab en, ohne einen da-
rauf gerichteten Antrag aus dem Soldatenverhält-
nis au sge schieden . Die Wahrscheinlichkeit, dass
sie als gesundheitlich einge schränkte oder vorb e-
strafte B ewerb er eine der Fachausbildung entspre-
chende B eschäftigung finden und Gelegenheit ha-
ben, in ihrem weiteren B erufsleben die in der Fach-
au sbildung erworb enen Fähigkeiten anzuwenden,
ist weitaus geringer. Dies gilt insb e sondere für B e-
rufspiloten .

D er Vorteil au s der Fachau sbildung, den die
Bunde srepublik D eutschland nach § 5 6 Ab s . 4 S atz
3 S G 1 9 9 5 in Ausübung ihres Erme ssens zu b e stim-
men und zu b emessen hat, b e steht in der Ersp arnis
von Aufwendungen, nicht in der Aussicht auf künf-
tige Einnahmen . Welchen finanziellen Gewinn der
au sge schiedene Zeitsoldat in seinem weiteren B e-
rufsleb en aus den erworb enen Fachkenntnissen
ziehen wird , lässt sich nicht einmal annähernd
progno stizieren . D erartige Möglichkeiten sind
nicht ausschließlich auf den unmittelb ar erworb e-
nen Vorteil zurückzuführen und lassen sich auch
nicht nachprüfb ar messen . B e stimmen, wenn auch
generalisierend und p au schalisierend , lassen sich

j edo ch die Aufwendungen, die der Soldat dadurch
ersp art hat, dass er die Fachausbildung nicht auf ei-
gene Ko sten hat ab solvieren müssen . E s kann auch
nur die tatsächlich eingetretene Ersp arnis , nicht
ab er eine spekulative Aussicht auf künftige finan-
zielle Vorteile »erstattet« werden . Alle s weitere wä-
re unerlaubte Gewinnab schöpfung.

Ersp art hat der Kläger zunächst die unmittelb a-
ren Ausbildungsko sten im engeren Sinne wie Aus-
bildungsgebühren und Aufwendungen für Au sbil-
dungsmittel (Urteile vom 1 1 . Februar 1 97 7 −
BVerwG 6 C 1 0 5 . 74 − BVerwGE 5 2 , 70 , 76 ; BVerwG
6 C 1 3 5 . 74 − BVerwGE 5 2 , 8 4 , 9 2 ; BVerwG 6 C
1 1 4 . 74 , 2 1 7. 73 , 1 3 5 . 74 − Buchholz 2 3 8 . 4 § 4 6 S G Nr.
8 S . 1 3 ) . Unmittelb are Ko sten der Au sbildung de s
Klägers sind die Aufwendungen für die Flugau sbil-
dung b ei der D eutschen Lufthansa. Diese Au sbil-
dung hat zum Erwerb de s Militärflugzeugführer-
scheins geführt, der nach entsprechender Um-
schreibung die Voraussetzung dafür ist, dass der
Ausgebildete , wenn auch nach einer weiteren, auf
einen b e stimmten Flugzeugtyp b ezogenen Au sbil-
dung, als Pilot b ei einer Luftverkehrsgesellschaft tä-
tig sein kann . Für diese Ausbildung de s Klägers hat
die B eklagte nach den Feststellungen des Ob erver-
waltungsgerichts an die Lufthansa rund 49 0 . 0 0 0
DM gezahlt. Ersp art im Sinne des dargelegten Vor-
teilsb egriffs hat der Kläger nur den Teil diese s B e-
trage s , mit dem der D eutschen Lufthansa die Ver-
mittlung der auch für künftige Piloten von Ver-
kehrsflugzeugen, nicht nur für künftige Luftwaf-
fenpiloten nützlichen Fähigkeiten vergütet wor-
den ist. Nur soweit dieser Teil de s Entgelts den
M arktpreis für eine verkehrsfliegerische Au sb il-
dung der Art und Güte darstellt, wie sie der Kläger
erhalten hat, handelt e s sich um eine ersp arte Auf-
wendung . Wie ho ch die ser (Teil-) B etrag ist, hat das
Ob erverwaltungsgericht nicht festgestellt.

Ersp art hat der Kläger ferner die mittelb aren
Ko sten der Ausbildung wie Reiseko sten und Tren-
nungsgeld (Urteil vom 1 1 . Februar 1 97 7 − BVerwG
6 C 1 1 4 . 74 , 2 1 7. 73 , 1 3 5 . 74 − a. a. O .) . Als mittelb are
Ausbildungsko sten zu erstatten sind ferner die er-
sp arten Leb enshaltungsko sten sowie die Ko sten
für die Krankenversicherung.

Die Schulung auf dem Transportflugzeug
»Transall« zielte darauf ab , den Kläger in den Stand
zu setzen, dieses Militärflugzeug unter den B edin-
gungen und Erschwernissen, welche die Luftwaffe
vorgegeb en hat, zu fliegen . Nur wenn die bei dieser
Schulung erworb enen Fertigkeiten und Kenntnis-
se für die Tätigkeit als Pilot eines Verkehrsflug-
zeugs von me ssb arem Nutzen sind , sie etwa die Ein-
stellungschancen eines Piloten auf dem Arbeits-
markt eindeutig erhöhen o der üb er verbreiterte
Einsatzmöglichkeiten seine tarifliche Einstufung
verb essern, stellt der für den Kläger ko stenlo se Er-
werb die ser Fähigkeiten einen Vorteil dar und ist
durch Erstattung eine s Geldb etrags abzuschöpfen .
Im Prinzip dasselb e gilt für die Ko sten der Lehrgän-
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ge »Flugphysiologie« und »Üb erleb en auf See« , j e-
denfalls dann, wenn sie in ähnlicher Weise für Ver-
kehrspiloten vorausgesetzt werden .

Ob der B etrag, zu dem diese Ermessenserwä-
gungen führen, von einem b estimmten ehemali-
gen Zeitsoldaten verlangt werden kann, hängt
schließlich von dessen individueller Vermögensla-
ge ab . Ist er, womöglich auf unab sehb are Zeit, ohne
B eschäftigung, kann die darin liegende b e sondere
Härte eine weitere Reduzierung o der einen voll-
ständigen Verzicht gebieten . Entschließt sich die
Bundesrepublik D eutschland , Ratenzahlungen zu
gewähren, darf die Zahlungspflicht grundsätzlich
nicht während des ge samten weiteren B erufsle-
b ens des ehemaligen Soldaten andauern, sondern
muss zeitlich b egrenzt sein .

Die Entscheidungsgründe de s angefo chtenen
Urteils lassen nicht erkennen, ob die Erme ssens-
ausübung, auf Grund derer die B eklagte den zu er-
stattenden B etrag auf 1 8 5 . 0 0 0 DM fe stge setzt hat,
in der geb otenen Weise an den genannten Erwä-
gungen und Kriterien orientiert ist. Die b e sondere
Härte , die zur Festsetzung eines hinter den tatsäch-
lichen Ausbildungsko sten zurückbleibenden Er-
stattungsb etrags nötigt, hat die B eklagte nach den
Fe ststellungen de s Ob erverwaltungsgerichts und
in Üb ereinstimmung mit den B emessungsgrund-
sätzen vom 2 8 . April 1 9 9 2 in den üb eraus hohen
Ausbildungsko sten ge sehen . Welche Erme ssenser-
wägungen die B eklagte dann ange stellt hat, legt das
B erufungsurteil nicht dar. E s be schränkt sich inso-
weit auf die Feststellung, in dem hier gegebenen
Fall, in dem die nur in Ausbildungseinrichtungen
der Bunde swehr erhältliche Fachausbildung üb er-

aus teuer gewe sen sei, hab e sich gemäß den B eme s-
sungsgrundsätzen der Bundesminister der Vertei-
digung die Entscheidung vorb ehalten . Die Kriteri-
en, anhand derer der Bundesminister der Verteidi-
gung entscheidet und im Fall des Klägers entschie-
den hat, sind weder in den B eme ssungsgrundsät-
zen niedergelegt, no ch lassen sie sich sonstigen
D arlegungen der B eklagten im gerichtlichen Ver-
fahren entnehmen . Die B eklagte hat im erstinstanz-
lichen Verfahren (Schriftsatz vom 1 7. D ezember
2 0 02 ) lediglich mitgeteilt, dass die Anhebung de s
Erstattungsbetrags von 1 0 0 . 0 0 0 DM auf 1 8 5 . 0 0 0
DM in »fliegerischen Fällen« durch die Erhöhung
der B e soldung im öffentlichen Dienst um etwa 8 5
v. H . zwischen 1 978 und 1 9 9 8 veranlasst war. Un-
klar bleibt, welche Erwägungen für die ursprüngli-
che Festsetzung auf 1 0 0 . 0 0 0 DM maßgeblich wa-
ren . Um die Rechtmäßigkeit der Festsetzung de s Er-
stattungsb etrags auf 1 8 5 . 0 0 0 DM beurteilen zu
können, mu ss ab er auch b ekannt sein, welche
Überlegungen der ursprünglichen Fe stsetzung auf
1 0 0 . 0 0 0 DM zu Grunde gelegen hab en . Auch die s

wird das B erufungsgericht, an das die Sache
zurückzuverweisen ist, aufzuklären hab en − eb en-
so die durchschnittlichen Ko sten einer aus der
Sicht de s privaten Arb eitgeb ers einstellungswirk-
sam gleichwertigen Ausbildung in einer privaten
Einrichtung. D er Umfang der während der not-
wendigen D auer der Ausbildung ersp arten Le-
b enshaltungsko sten lässt sich notfalls anhand ver-
gleichender B etrachtung der Fördersätze ermit-
teln, die das Bunde sausbildungsförderungsge setz
vorsieht.

Günter Werner

»Eine schallende Ohrfeige«
Anmerkungen zum Urteil
des Bundesverwaltungsgericht vom 3 0 . 03 . 2 0 0 6

as Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
b etrifft eine nicht geringe Anzahl von Offi-

zieren der Bundeswehr, die sich − meist vor dem
Hintergrund zunehmender Auslandseinsätze der
Bundeswehr − nicht mehr in der Lage sehen, den
Dienst weiter zu versehen, und daher einen Antrag
auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer ge-
stellt hab en . Werden sie nach Anerkennung als
Kriegsdienstverweigerer aus der Bunde swehr ent-
lassen, fordert die Bunde swehr in p auschalen B e-
trägen Ausbildungsko sten zurück.

In dem vom Bunde sverwaltungsgericht ent-
schiedenen Fall geht es um zwei Piloten der Luft-
waffe , die im Jahre 1 9 9 0 ihren Dienst in der Bun-

de swehr angetreten hatten und im Jahre 1 9 9 8 als
Kriegsdienstverweigerer anerkannt wurden . Die
Bundeswehr forderte von ihnen p auschal einen B e-
trag von 1 8 5 . 0 0 0 DM (= 9 4 . 5 89 Euro) Ausbildungs-
ko sten zurück. Rechtsgrundlage die ser Rückforde-
rung ist § 5 6 Soldatenge setz .

D as Bundesverwaltungsgericht hat in seinem
Urteil in zwei wichtigen Punkten Klarheit ge schaf-
fen :

1 . Die Rückforderung von Ausbildungsko sten ist
mit Art. 4 Ab s . 3 GG nicht vereinb ar, wenn mit der
Rückforderung das Ziel verfolgt wird , den betref-
fenden Soldaten von einem Antrag auf Anerken-
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nung als Kriegsdienstverweigerer abzuschrecken .
In den vom Bundesverwaltungsgericht ent-

schiedenen Fällen war klar ersichtlich, dass die
Rückforderung j edenfalls auch den Sinn hatte , in
künftigen Fällen »präventive Wirkung« zu entfal-
ten . In anderen no ch anhängigen Fällen wird offen
davon ge spro chen, die Rückzahlungsverpflich-
tung diene dem »Schutz der Personalplanung der
Bunde swehr« . Teilweise wird dies auch von Ver-
waltungsgerichten so gesehen .

Solchen Auffassungen hat das Bunde sverwal-
tungsgericht im Urteil von 3 0 . 0 3 . 2 0 0 6 eine klare
Ab sage erteilt. Die Rückforderung von Au sbil-
dungsko sten darf nicht das Ziel verfolgen, den Sol-
daten wegen der damit verbundenen existenziel-
len Zwangslage davon abzuhalten, seinem Gewis-
sen zu folgen und einen KDV-Antrag zu stellen .

D amit stellt sich die Entscheidung de s
Bunde sverwaltungsgericht als deutliche Stärkung
des Grundrechts auf KDV auch für B erufs- und Zeit-
soldaten dar. Auch b ei der Frage der Rückforde-
rung von Ausbildungsko sten ist die grundlegende
B edeutung de s Grundrechts au s Art 4 Ab s . 3 GG zu
be achten . Aus dem Verteidigungsministerium war
den verweigernden Offizieren – vor allem Piloten
der Luftwaffe – teilweise offen unterstellt worden,
sie hätten sich durch die Kriegsdienstverweige-
rung einen »eleganten Abgang« aus der Bundes-
wehr verschaffen wollen, den sie auf anderem Weg
nicht hätten erreichen können . Die sen Unterstel-
lungen sahen sich die b etroffenen Soldaten ausge-
setzt, obwohl sie förmlich als Kriegsdienstverwei-
gerer anerkannt waren und in dem entsprechen-
den Verfahren festge stellt wurde , dass sie aus Ge-
wissensgründen gehindert sind , weiter Dienst in
der Bunde swehr zu tun .

2 . Zum anderen b edeuten die Entscheidungen de s
Bunde sverwaltungsgericht eine klare Ab sage an
die Art und Weise , wie das Verteidigungsministeri-
um konkret mit der Höhe der Rückforderung um-
gegangen ist.

Nach der Vorschrift de s § 5 6 Ab s . 4 S atz 3 S G ist
der Dienstherr verpflichtet, im Rahmen de s ihm
eingeräumten Erme ssens üb er den vollständigen
o der teilweisen Verzicht auf einen Ausgleich der
Ausbildungsko sten zu entscheiden, wenn die
Rückforderung für den betroffenen Soldaten eine
be sondere Härte b edeuten würde . D as Bunde sver-
waltungsgericht hat klar entschieden, dass eine b e-
sondere Härte situation gegeb en ist, wenn ein Zeit-
o der B erufssoldat eine Gewissensentscheidung ge-
gen den Kriegsdienst mit der Waffe getroffen hat
und sich andererseits einer Rückzahlungsver-
pflichtung in erheblichem Umfang ausge setzt
sieht. D ab ei ist nicht vorau sge setzt, dass » außerge-
wöhnliche Umstände des Einzelfalle s« die Anwen-
dung der Härteklau sel rechtfertigen . Vielmehr
greift die Härtefallregelung b ereits »auf Grund ei-
ner verfassungsrechtlich geb otenen Korrektiv-

funktion« ein . Auch hier zeigt sich, dass das Bundes-
verwaltungsgericht der B edeutung des Grund-
rechts aus Art. 4 Ab s . 3 GG b ereits dadurch Geltung
verschaffen will, dass der Dienstherr in Fällen de s
Ausscheidens aus der Bundeswehr infolge der An-
erkennung als Kriegsdienstverweigerer grundsätz-
lich von einer b esonderen Härte ausgehen muss .
Auch die s ist in die ser Form bislang j edenfalls in
die ser D eutlichkeit nicht so entschieden worden .

Im Ergebnis kommt das Bunde sverwaltungsge-
richt zu dem Schlu ss , dass die von dem ausschei-
denden Soldaten zu erstattenden Ausbildungsko s-
ten auf den B etrag b e schränkt werden müssen, den
der Soldat durch den Erwerb von Spezialkenntnis-
sen und Fähigkeiten, die ihm in seinem weiteren
B erufsleben von Nutzen sind , ersp art hat. Mit ande-
ren Worten : Die Ob ergrenze de ssen, was zurückge-
fordert werden kann, wird b estimmt durch die ent-
sprechenden Au sbildungsko sten in der zivilen Pi-
lotenau sbildung .

Um die se zu ermitteln, müssen die der Bundes-
wehr tatsächlich entstandenen Ko sten und die ver-
gleichb aren zivilen Au sbildungsko sten ermittelt
werden . In den vom Bundesverwaltungsgericht
entschiedenen Fällen waren im Laufe de s Verfah-
ren immer wieder entsprechende B eweise dafür
angeboten worden, dass die vergleichb aren zivilen
Ausbildungsko sten erheblich niedriger sind als der
verlangte B etrag von 1 8 5 . 0 0 0 DM . Jedo ch hab en
weder das Verwaltungsgericht erster Instanz (VG
Hannover) , no ch das B erufungsgericht (OVG Lü-
neburg) es für nötig b efunden, die angeb otenen
B eweise zu erheb en .

Vor allem das OVG Lüneburg hat sich dab ei in
unerträglicher Weise einseitig an den Interessen
der Bunde swehr orientiert und j ede konkrete Er-
mittlung sowohl der tatsächlichen Ko sten der Bun-
deswehr als auch der vergleichb aren zivilen Au sbil-
dungsko sten abgelehnt. In dem b etreffenden B eru-
fungsurteil des OVG Lüneburg vom 1 4 . 1 2 . 2 0 0 4 ist
nachzule sen, dass die der Bundeswehr entstehen-
den Ko sten »au s wehrmachtsspezifischen Grün-
den« b ekanntermaßen deutlich höher liegen als die
Ko sten einer entsprechenden Ausbildung im zivi-
len B ereich .

D as Bundesverwaltungsgericht hatte bereits in
einem B eschluss aus dem Jahre 1 9 9 6 − wenn auch
kurz − entschieden, dass die Härteklau sel des § 5 6
Ab s . 4 S G eine B egrenzung der Erstattungspflicht
auf solche Ko sten gebietet, die im zivilen Leb en für
die entsprechende Au sbildung hätten aufgewen-
det werden müssen . D as OVG Lüneburg hat in sei-
nem B erufungsurteil vom 1 4 . 1 2 . 2 0 04 kurzerhand
entschieden, dass der B eschlu ss des Bunde sverwal-
tungsgerichts aus dem Jahre 1 9 9 6 insoweit unmaß-
geblich ist.

Die Entscheidung de s Bunde sverwaltungsge-
richts ist daher im Ergebnis eine schallende Ohrfei-
ge nicht nur für das Verteidigungsministerium,
dessen Strategie »Ab schreckung durch Rückforde-
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rung« damit nachhaltig ge scheitert ist. Sie sind zu-
gleich eine schallende Ohrfeige für die Gerichte
der unteren Instanzen, vor allem de s OVG Lüne-
burg, das sich entgegen seiner Verpflichtung we-
der mit der B edeutung der Grundrechts au s Art. 4
Ab s . 3 GG no ch mit der Ermittlung der tatsächlich
entstandenen und zu b erücksichtigenden fiktiven
Ausbildungsko sten ernsthaft b efasst hat.

E s bleibt abzuwarten, wie sich Verteidigungsmi-
nisterium und das OVG Lüneburg, das nun erneut
üb er die S ache zu entscheiden hat, mit den deutli-
chen Vorgab en des Bundesverwaltungsgerichts
auseinandersetzen .

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts ist b emerkenswert vor allem vor dem Hinter-
grund der inzwischen nahezu grenzenlo sen Ein-
satzmöglichkeiten und auch tatsächlichen Einsätze
der Bunde swehr in aller Welt. Nicht wenige B erufs-
o der Zeitsoldaten sind gerade wegen der grenzen-
lo sen Einsätze der Bunde swehr, von denen b ei
Dienstantritt der B etroffenen no ch nicht die Rede

war, in Gewissenskonflikte geraten . Auch in dem
vom Bunde sverwaltungsgericht entschiedenen
Fällen waren für die b etroffenen Soldaten der Ein-
satz im Rahmen des Konflikts im früheren Jugo sla-
wien der Anstoß für die Gewissensentscheidung
gegen den Kriegsdienst mit der Waffe .

D er Entscheidung des Bunde sverwaltungsge-
richts ist ein mehr als sechsj ähriger Proze ssmara-
thon vorausgegangen . Weder das Verwaltungsge-
richt Hannover no ch das Ob erverwaltungsgericht
in Lüneburg hatten es für nötig b efunden, Rechts-
mittel gegen die eigenen negativen Entscheidun-
gen zuzulassen . Umso bedeutsamer erscheint un-
ter die sen Umständen das Urteil de s Bundesverwal-
tungsgerichts .

Gün ter Werner ist Rech tsanwalt in Bremen und

ha t die besprochene En tscheidung des Bundesver-

waltungsgerich tes erstritten.

1 3 . November, Köln - mit Haggai M atar; 2 0 . 0 0 Uhr, Friedensbildungs-
werk Köln, Am Rinkenpfuhl 3 1 (U-B ahn Neumarkt, Rudolfplatz, Zülpi-
cher Platz) ; Veranstalter: Friedensbildungswerk Köln und DFG-VK-
Gruppe Köln

14. November, Varel - mit Ruti Divon; 2 0 . 0 0 Uhr, Turmloge der
Schlo sskirche ; Veranstalter: Friedensforum Varel, Ev.-luth . Kirchenge-
meinde Varel, Ev.-Freikirchliche Gemeinde Varel, Katholische Kirchen-
gemeinde Varel

15 . November, Hannover - mit Ruti Kantor; 1 9 . 0 0 Uhr, Freizeitheim
Linden, Windheimstraße 4 ; Veranstalter: Friedensbüro Hannover, DFG-
VK-Gruppe Hannover

16. November, Gießen - mit Ruti Kantor; 1 9 . 3 0 Uhr, Stadthalle Gie-
ßen, Kerkrade-Zimmer, B erliner Platz 2 ; Veranstalter: Gießener Frie-
densinitiative und Frauen für den Frieden

16. November, Mainz - mit Ruti Divon; 1 9 . 3 0 Uhr, Tab erna Academica
(Forum - Alte Mensa) , Johann-Jo achim-B echer-Weg 3 ; Veranstalter DFG-
VK-Gruppe Mainz und DFG-VK-Lande sverb and Rheinland-Pfalz

16. November, Rostock - mit Haggai M atar; 1 9 . 0 0 Uhr, Veranstal-
tungsraum der Pumpe , Ziolkowskistr. 1 2 (Nähe Stadthalle) ; Veranstal-
ter: Ro stocker Friedensbündnis in Ko operation mit amne sty internatio-
nal Ro stock, DFG-VK-Lande sverb and Mecklenburg-Vorpommern und
Evangelische Studentengemeinde Ro stock

17. November, Neu Isenburg - mit Ruti Kantor ; 1 9 . 0 0 Uhr, Ab end-
gymnasium, Neuhöfer Straße ; Veranstalter: Ge sprächskreis für Frieden
und D emokratie Neu-Isenburg

Co nnectio n e. V. und Pax Christi fühen eine Rundreise mit drei Vertretern der israelischen Friedensorga-
nisation New Profile durch . B ei Redaktionsschlu ss waren zwar alle Termine klar, ab er no ch nicht in j e-
der Stadt der genaue Veranstaltungsort. Die se werden im Internet veröffentlicht : www. connection-ev. de

Alle Termine
von Nord nach Süd
Kiel : 1 3 . 1 1 .
Varel : 14 . 1 1 .
Hamburg: 1 5 . 1 1 .
B ad Oldeslo e : 1 7. 1 1 .
Ro sto ck: 1 6 . 1 1 .
Hannover: 1 5 . 1 1 .
Köln : 1 3 . 1 1 .
Dü sseldorf: 14 . 1 1 .
Gütersloh : 2 3 . 1 1 .
Marburg : 2 4 . 1 1 .
Gießen : 1 6 . 1 1 .
Kirtorf: 2 2 . 1 1 .
Frankfurt/M . : 1 5 . 1 1 .
Neu-Isenburg: 1 7. 1 1 .
Groß-Gerau : 1 3 . 1 1 .
Mainz : 1 6 . 1 1 .
Trier: 2 1 . 1 1 .
Mannheim : 2 0 . 1 1 .
Kirchheim/Teck: 1 4 . 1 1 .
Ulm : 2 5 . 1 1 .
München : 1 7. 1 1 .Kr
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as B erichtsj ahr 2 0 0 5 war von der Disku ssi-
on um die allgemeine Wehrpflicht geprägt.

Für die meisten Schüler gilt die Aussetzung der
Wehrpflicht als b e schlo ssene S ache . Die Bundes-
wehr genießt in der Jugend hohe s Ansehen, das
sich j edo ch nicht im Engagement für die Bundes-
wehr niederschlägt. E s gilt: »Bunde swehr j a, ab er
ohne mich« . Hohe Symp athiewerte erreicht die
Bunde swehr b ei Hilfs- und Katastropheneinsätzen
im In- und Ausland . Als Arb eitgeb er spielt die Ar-
mee eine große Rolle b ei den Jugendlichen .
»Hauptsache Arb eit« , ohne j edo ch ernsthaft darü-
b er nachzudenken, was es heißt, Soldat zu sein . D er
Irak-Krieg ist in den Hintergrund getreten .

− So lauten die zentralen Aussagen der Jugendof-
fiziere .

Im Jahre 2 0 0 5 führten die 9 4 hauptamtlichen Ju-
gendoffiziere mit ihren ca. 3 0 0 neb enamtlichen Ju-
gendoffizieren 7. 9 2 2 Einsätze durch und erreich-
ten knapp 1 8 1 . 0 0 0 Bürgerinnen und Bürger. Mit
über 1 60 . 0 0 0 erreichten Schülerinnen und Schü-
lern, überwiegend b ei Vorträgen und Disku ssio-
nen, lag der Schwerpunkt im schulischen B ereich .
Die Gesamtzahl ist gegenüber dem Vorj ahr um
rund 1 3 . 0 0 0 ge sunken, was sich durch den starken
Rückgang der B e suche b ei der Truppe erklären
lässt. Steigende B elastung der Truppe durch Aus-
landseinsätze sowie die Auflö sung von Verb änden
und Schließung von Kasernen lassen immer weni-
ger Truppenbe suche zu . Einige Jugendoffiziere
verfügen in ihrem B etreuungsb ereich üb er keinen
Bunde swehr-Standort mehr. Wurden b ei Truppen-
be suchen im Jahr 2 0 0 2 no ch üb er 60 . 0 0 0 Teilneh-
mer gezählt, waren es 2 0 0 5 gerade noch etwas
mehr als 2 0 . 0 0 0 Teilnehmer.

Neu ist die Einführung von sechzehn Dienstpo s-
ten für B ezirksjugendoffiziere . Sie sollen die Aus-
und Weiterbildung der haupt- und neb enamtli-
chen Jugendoffiziere ko ordinieren, »neue« Kun-
den durch Akquisition erschließen, die Verbin-
dung und den Kontakt zu den Schulaufsichtsb ehör-
den sowie den Verantwortlichen für die j eweiligen
Ausbildungsseminare des Lehrernachwuchse s in
den Bunde sländern pflegen .

Die interaktive Simulation »Politik und interna-
tionale Sicherheit« (POL&IS) ist das zentrale und
einzige Medium, mit dem die Jugendoffiziere b ei
den Schulen und insb esondere b ei den Jugendli-
chen ankommen . 4 3 4 dieser Veranstaltungen b e-
deuten eine Steigerung um 14 , 8 Prozent gegenüb er
dem Vorj ahr.

Politische Themen, insb esondere die Außen-
und Sicherheitspolitik, stehen b ei den Jugendli-
chen weit hinten, da sie als zu komplex und ab s-
trakt empfunden werden . Nur b ei persönlicher B e-
troffenheit, z . B . durch die Wehrpflicht, kommt In-
teresse au s Eigennutz auf. B ei der Entscheidung der
Schüler pro o der contra Wehrpflicht üb erwiegen
au sschließlich persönliche Nützlichkeitserwägun-
gen . Häufig fiel auch das Argument der »fehlenden
Wehrgerechtigkeit« , das das Meinungsbild der
Schüler prägt. »Viele Jugendliche sind b ereits der
Meinung, dass stillhalten b esser ist als zu verwei-
gern, da man dann große Chancen hat, nichts mehr
vom Bund zu hören . «

Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer liegt in
den Gymnasien am hö chsten . In den anderen
Schulformen hat die Wehrpflicht zwar no ch ein et-
was b e ssere s »standing« , ab er nur de shalb , weil
zahlreiche Jugendliche b ei der Bunde swehr die
Möglichkeit sehen, hier eine b erufliche Zukunft zu
finden . D as gilt vor allem für Haupt- und Re alschü-
ler, für die der »Arb eitgeb er Bunde swehr« im Vor-
dergrund steht. B ei einer Arbeitslo senquote von
teilweise üb er 2 0 Prozent ist die s auch nicht ver-
wunderlich . B edenklich ist für die Jugendoffiziere
hingegen, dass die Jugendlichen dabei nicht ernst-
haft darüb er nachzudenken, was es heißt, Soldat zu
sein .

Die Bundeswehr ist für die Jugend von heute eine
»Armee im Einsatz« . Diese Einsätze werden von den

Jugendlichen als Normalität ange sehen . Nach Mei-
nung der Jugendoffiziere mag das vor allem daran
liegen, dass die jüngeren Schülerinnen und Schüler
die Bundeswehr nur als »Armee im Einsatz« kennen
und die Disku ssionen um die ersten Auslandsein-
sätze der Bunde swehr ihnen fremd sind . D as Wis-
sen um die Einsatzgebiete der Bunde swehr ist b ei
den Jugendlichen sehr gering. Meist wurde der
Irak als erstes genannt.

Am geläufigsten sind no ch die Einsatzgebiete in
Afghanistan und im Ko sovo . Von hoher Akzeptanz
sind die Hilfs- und Katastropheneinsätze der Bun-
deswehr im In- und Au sland .

Die Existenz von Streitkräften wird von den Ju-
gendlichen nicht hinterfragt. Eine eigene Meinung
sei nicht erkennb ar, eigene Standpunkte werden
nicht vertreten − gängige Au ssage : »das ist halt so ! «
Die Bundeswehr hat weiterhin eine hohe Akzep-
tanz, wobei das Prinzip »Die Bundeswehr ist schon
gut, aber ohne mich« dominiert.

1 1
I I I / 2 0 0 6

Klaus Pfisterer

»Allein auf weiter Flur«
Jugendoffiziersbericht 2 0 0 5
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Matthias Engelke

Religiöser Subjektzentrismus
Ein Essay zum »Fundamentalismus«
– zu: Karen Armstrong: Im Kampf für Gott. Fundamentalismus
in Christentum, Judentum und Islam. München 2 0 04

sche und sogar konfuzianische Fundamentalis-
men« (S . 9) . Leider geht sie die sen Hinweisen nicht
weiter nach .

Armstrong unternimmt e s, die Geschichte de s
»Fundamentalismus« als eine zeitgemäße und im
Anliegen zutiefst b erechtigte Gegenb ewegung der
Mo derne seit der Entdeckung Amerikas , der Erob e-
rung Konstantinopels und der Vertreibung der Ju-
den aus Sp anien aufzuzeigen und im Zu sammen-
hang nachzuerzählen : »Fundamentalismus« als das
ungeliebte Kind des S äkularismus − das e s drin-
gend nötig hat, genauer b eachtet und ge achtet zu
werden − e s wären sonst viele Verhärtungen und
Fehlentwicklungen vermeidb ar gewe sen . Eine ge-
lassenere und souveräne staatliche Reaktion etwa
auf die Sozialarb eit der Muslimbrüder in ihrer
Gründungszeit in Ägypten (S . 3 1 6 ff. , 5 1 4) und de-
ren öffentliche Würdigung zur rechten Zeit hätte
gewiss deren Radikalisierung und womöglich das
Entstehen eine s militanten Zweige s verhindert.

E s fällt auf, dass Armstrong in ihrer D arstellung
sich auf wenige − allerdings außerordentlich gut
zusammengefasste − D arstellungen b ezieht und
nur ausnahmsweise Primärquellen b emüht, was
angesichts der Themenfülle wohl auch kaum an-
ders zu b ewältigen ist ; aber auch die s weckt eine ge-
wisse Vorsicht üb er die Einschätzung und B eurtei-
lung der j eweiligen wiedergegeb enen Ereignisse .

Je mehr wir uns der Gegenwart nähern, um so
dichter und p ackender wird die Nachzeichnung.
Und sofern ein Le ser selb er die einen und anderen

aren Armstrong ist eine umfangreiche Stu-
dien üb er so genannte fundamentalisti-

sche Richtungen innerhalb der drei großen mono-
theistischen Kulturen gelungen, die einen starken
Eindruck hinterlässt. Etwas irritierend wirkt aller-
dings die Tatsache , dass sie für gewiss vergleichb a-
re , aber doch sehr unterschiedliche Strömungen
den gleichen Namen verwendet, ohne den Unter-
suchungsgegenstand vorher genau definiert zu ha-
b en .

Innerhalb der islamischen Kultur wird eher von
Integrismus oder Islamismus gespro chen, im jüdi-
schen Kontext von der Ultraortho doxie , der B e-
griff Fundamentalismus selb st stammt aus dem
christlichen Kontext. K. Armstrong b eruft sich auf
pragmatische Erwägungen (S . 1 1 ) . Ab er unter Um-
ständen hat dies mit der Thematik selb st zu tun,
weil die Ähnlichkeiten in den untersuchten Haltun-
gen und in den Re aktionen auf geschichtliche Er-
eignisse und Herausforderungen die ser Religions-
formen so groß sind , dass sich ein einheitlicher B e-
griff für diese Richtungen in allen drei Großreligio-
nen geradezu aufdrängt. Um denno ch die Distanz
zu dem durchgehenden Gebrauch des B egriffs
Fundamentalismus aufzuzeigen, verwende ich ihn
im Weiteren in Anführungsstrichen . Ist e s möglich,
einen zutreffenderen B egriff zu finden?

Armstrong selb st weist in ihrer Einleitung da-
rauf hin, dass das Erscheinen von »Fundamentalis-
mus« nicht auf monotheistische Religionen b e-
schränkt ist − und nennt »buddhistische , hinduisti-

Fazit

Die Jugendoffiziere b eklagen Jahr für Jahr das Glei-
che . Nach ihrer Einschätzung ist das Wissen über
die Aufgab en und Einsatzgebiete der Bundeswehr
b ei den Jugendlichen weiter gesunken . Vielfach
müssten sie in Schulveranstaltungen den Schüle-
rinnen und Schülern erst einmal ein gewisse s B asis-
wissen vermitteln, b evor eine Disku ssion entste-
hen kann .

B eim Thema Wehrpflicht sind die Schüler hin-
gegen b estens informiert. Die verschiedenen Kam-
p agnen gegen die Wehrpflicht zeigen Wirkung.
Viele Schüler warten ab , ob die Bunde swehr sie
üb erhaupt braucht und verweigern erst im letzten

Moment. D er B eleg dafür: Die um 1 0 Prozent ge-
sunkene Zahl der Kriegsdienstverweigerer im Jahr
2 0 0 5 .

Die Jugendoffiziere mühen sich weiter ab , aller-
dings sind sie allein auf weiter Flur. Die Jugendli-
chen sehen die Einsätze der Bunde swehr mittler-
weile als Normalität an, hab en sich persönlich j e-
do ch davon verab schiedet. Sie sehen die Bunde s-
wehr allenfalls als potenziellen Arb eitgeb er, der ih-
nen in Anb etracht von struktureller Arbeitslo sig-
keit von teilweise üb er 2 0 Prozent eine b erufliche
Perspektive bietet.

Kla us Pfisterer ist Sprecher des DFG- VL-Landesver-

bandes Baden- Württem berg.
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b ereitungen für das konkrete B auvorhab en ein an-
derer Vorgang, als sich in heilige Texte zu versen-
ken und die Tiefendimension menschlichen Le-
b ens zu erfahren . Während der Logo s seinen Dienst
in der praktischen Welt erfüllt, dient der Mytho s da-
zu , das eigene Leb en mit Sinn zu füllen . Sob ald sich
dem mo dernen Menschen im S äkularismus der Zu-
gang zum Mytho s versperrt entsteht das, was Arm-
strong S artre zitierend das »gottförmige Lo ch im
Sein« (S . 2 07 u . ö .) nennt.

Stimmt diese Zuordnung der verschiedenen
Aufgab enb ereiche von Mytho s und Logo s? Wenn
sie zutreffen − wer o der was ordnet hier zu ? Und
wer o der was überwacht die Grenzziehung? Ist e s
ein Übermytho s o der eine andere Art von Logo s?
Was ist, wenn der Mytho s logisch und der Logo s zu-
tiefst mythisch ist?

Wie vernünftig Mytho s ist, daraufweist die Auto-
rin selb er hin, wenn sie ihn funktional in vornehm-
lich agrarische Ge sellschaften ansiedelt, als Hilfe ,
um mit den prinzipiell unüb erschreitb aren B e-
grenzungen solchen Wirtschaftens leb en zu kön-
nen und sich mit ihnen abzufinden .

D as mythische Erb e des Logo s ist der Autorin −
so hat e s den Anschein − weitgehend verb orgen .
Ab er vielleicht liegt darin eine s der Probleme der
Neuzeit, »fundamentalistische« Strömungen zu ver-
stehen − und die Anliegen zu dolmetschen :

Georg Picht hat große Teile seine s Lebenswer-
ke s

2 )

dieser Frage gewidmet und aufgedeckt, dass
am B eginn des mo dernen Logo s , der mo dernen Ra-
tionalität ein Mytho s steht : D as mo derne , b erech-
nende , von Zeit und Umständen ab strahierende
nachprüfb are Verfahren Umwelteindrücke auf
Gleichungen zu reduzieren gründet auf einen ver-
gessenen Mytho s, den zuerst in dieser Art Parmeni-
des in seiner Epiphanie des wahren Seins b ezeugt.

3 )

In die ser Epiphanie wird der die Wahrheit Suchen-
de aus dem Alltag der sich wechselnden Eindrücke
enthob en und in die wahre , die göttliche Welt de s
Seins entrückt, das kein Vergehen und Werden
kennt − sprich, so die mo derne Umdeutung, in die
Welt der Ge setze und Ge setzmäßigkeiten . E s ist
ab er entscheidend , dass bei der Geburt diese s Lo-
go s der Mytho s nicht nur Pate stand , sondern sel-
b er zutiefst diesen Logo s geprägt hat − mit der
Zweiteilung der Welt in eine scheinb are Welt der
Eindrücke und eine Welt de s wahren Zusammen-
hangs . Eine Welt, die sich nur dem Menschen eröff-
net, dem die Göttin (! ) Dike diesen Logo s anver-
traut, die − so Pichts Wiederentdeckung − eine Re-
duzierung der Vielfalt der Zeit mit ihren schier un-
endlichen B ezügen zwischen Vergangenheit, Zu-
kunft und Gegenwart in die ewige und alleinige Ge-
genwart vornimmt.

Ereignisse in eigener Erinnerung o der gar Erlebnis-
sen bewahrt hat, sind e s aufschlussreiche Erweite-
rungen de s eigenen Blickwinkels , mit dem auf die-
se Zeit zurück geblickt wird . So wirken die Ereignis-
se vor und nach der Ermordung S adats auf mich
ganz be sonders intensiv, da ich mit einer kleinen
Gruppe von jungen Erwachsenen nur 1 0 Tage nach
der Ermordung für zwei Wo chen in Kairo zu B e-
such in Sozialeinrichtungen war.

Im Folgenden mö chte ich mich ab er weniger
mit den Stärken und Schwächen des Buches b efas-
sen, sondern das grundsätzliche Anliegen aufgrei-
fen und e s näher üb erprüfen .

D as gleichbleibende Kategorienp aar, mit deren
Hilfe Armstrong die ge schichtlichen Entwicklun-
gen b ewertet, ist die Komplementarität von My-
tho s und Logo s . Während die Antike bis hin zur Vor-
moderne sich im We sentlichen klar darüb er war,
wie unterschiedlich b eide Zugangsweisen zur Welt
sind , zeichnet sich die Mo derne dadurch aus , dass
sie einerseits die B ezüglichkeit und Komplementa-
rität beider B ereiche voneinander trennt und zu-
gleich − als typische Reaktion auf solche S äkulari-
sierungsschübe − die B egrenztheiten der j eweili-
gen B ereiche verletzt und den Logo s mythisiert
o der den Mytho s als Logo s liest: Sei es indem Herr-
schaft und Staatslenkung nach religiö sen Mu stern
entworfen und in die Tat umgesetzt werden sollen
(z . B . Iranische s Staatsmo dell von Khomeini : die
Staatsräson, der Logo s wird mythisiert) , o der in-
dem etwa die Bib el wie ein wissenschaftliche s
Buch gele sen wird und (angeblich) wortwörtlich
in die Tat umge setzt werden soll (mytho s als lo-
go s

1 )

) .
In j edem Fall erscheint der »Fundamentalismus«

als eine mo derne Gegenb ewegung − die nicht sel-
ten als Wegb ereiter mo derner Veränderungen ge-
wirkt hat (vgl . Khomenis Abkehr von der schiiti-
schen Zurückhaltung von der Politik, wilayaat-e
Faqih, S . 3 64 f. u . ö . o der die amerikanischen Erwe-
ckungsbewegungen S . 14 0 f. u . ö .) − die ange sichts
unfassb arer ge sellschaftlich-wirtschaftlicher Ver-
änderungen von Vernichtungsängsten geprägt ist
und in sich die Neigung enthält, sich zum Nihilis-
mus hin zu entwickeln, sich in Abgrenzungen
flüchtet und zutiefst davon b erührt ist, das »Heili-
ge« ins Leb en, bis hin »in die politische Welt zurück-
zuholen« (S . 5 1 3 ) .

Zum Mythos-Logos-Schema

Sind Mytho s und Logo s so eindeutig voneinander
abgrenzb ar? Selb stverständlich ist der B au einer
Brücke und das Errechnen der Statik und die Vor-

2 ) Picht, G e o rg : Hier und J etzt. Philo s o phiere n n ach Aus chwitz und
Hiro shima. B ände 1 und 2 , Stuttgart 19 8 0 , 19 8 1 ; de rs . : Wahrheit,
Ve rnunft, Ve rantwo rtung : Philo s o phis che Studien, Stuttgart 1 9 69 ;
d arin b e s o nde rs : D ie E p iph anie de r ewige n G egenwart. Wahrheit,
S e in und E rs che inung b e i Parme nid es , S . 37-8 6

3) Parmenide s : Fragmente b es . 5

1 ) D ie B ib el unte r »mytho s« zu sub sumiere n ist ohne eine gewiss e
G ewalttätigkeit allenfalls wohlwolle nd unter e ine m s ehr we it ge-
fas sten Mytho sb egriff möglich, d a im M ittelpunkt de r b iblis chen
Quelle n E rz ählungen, B erichte , Lie der und G eb ete vo n M e ns chen
und nicht vo n G ö ttern s tehen . D en B e itrag den die Verfas s er vo r
allem de s Alte n Te stame nts zur E ntmythis ierung und E ntgö tte-
rung ihrer Umwelt gele is tet h ab e n is t nicht zu gering zu ve ran-
s chlage n .
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zur B efreiung von Leidenserfahrungen ist.
Was j eweils als »sinnvoll« o der » sinnlo s« wahrge-

nommen wird , scheint vielmehr ganz we sentlich
damit zu tun hab en, in welchem Gesamtrahmen
diese Erfahrung für Menschen eingeb ettet ist. Kin-
der, die fortwährend Gewalt und Erniedrigung er-
leiden, entwickeln nicht selten D eutungsmu ster,
die ihnen die se Erfahrungen als (vorübergehend)
sinnvoll erscheinen lassen . Die bengalische Auto-
rin Rokia hat mit einer b estürzenden Offenheit sol-
che Systeme der Unterdrückung gegenüb er Frauen
in der b engalischen Kultur ihrer Zeit (um 1 9 3 0)
aufgezeigt, in der e s z . B . eine Frau lieb er hinnahm,
von einem Zug üb erfahren zu werden, als sich von
Männern b erühren und das Leb en retten zu las-
sen .

5 )

Was zunächst » Ge samtrahmen« genannt wor-
den ist, entzieht sich natürlich einer genaueren B e-
schreibung insofern, als das »Ganze« für nieman-
den b eschreibb ar ist. Wir hab en e s in die sem Nach-
denken also mit dem zu tun, was Menschen in ih-
rem Glaub en »Gott« nennen . Nun ist es aber gerade
an die sem Punkt nicht unerheblich, nach welchem
Verständnis von »Gott« die Rede ist, gemäß wel-
chem Muster » Gott« als »Gesamtrahmen« funktio-
niert. Gerade für westlich geprägte Menschen
scheint Gott eine Kompensation für Ohnmachtser-
lebnisse anzubieten . Jedenfalls deuten die allfälli-
gen Gotte sattribute » allmächtig

6)

, allgegenwärtig
und allwissend« darauf hin . E s ist nun keineswegs
so , dass auf den To d Gottes , wie Nietzsche ihn for-
mulierte , der Nihilismu s die zwingende Konse-
quenz wäre . D as ist nur dann der Fall, solange daran
fe stgehalten wird , dass − um ein Gotte sattribut he-
rauszugreifen − e s so etwas wie einen Gesamtrah-
men der »Allmächtigkeit« geb en muss . Erst das Fe st-
halten an die sem Konzept der Allmächtigkeit unter
dem Erleiden seiner Abwe senheit

7)

führt zwangs-
läufig in die genaue spiegelbildliche Negation die-
ses Ge samtkonzeptes − den Nihilismus . Eine ande-
re Möglichkeit ab er ist, sich etwa de s eigenen Ge-
samtrahmens b ewusst zu werden, sprich sich die
eigenen Gotte sbilder vor Augen führen zu lassen
und sie einer Revision zu unterziehen .

Solche Revision findet z . B . dort statt, wo der ge-
waltsame To d Jesu s' von Nazareth als dem mensch-
gewordenen Gott zum Au sgangspunkt für das Re-
den und D enken von Gott genommen wird : E s fin-
det keine Versöhnung mit der unerträglichen Kon-
tingenz des Leb ens statt − ab er es wird auch nicht
verzweifelt ein Gottesbild aufrecht erhalten, das al-

D er mo derne Logo s weiß in der Regel nichts
mehr von seinem mythischen Urgrund und ist stän-
dig in der Gefahr seine Reduktion der Welt auf die
Regeln der logischen Gegenwart für die Fülle der
Welt zu halten − mit den zerstörerischen Folgen,
welche die Neuzeit seit Jahrzehnten erfährt und
pro duziert.

Insofern könnte es sein, dass dem »Fundamenta-
lismu s« eine ganz andere Funktion zukommt : Er er-
innert auf b eschränkte und sich selb st undurch-
sichtige Weise an die in der Mo derne selb st b ehei-
mateten unüb erbrückb aren Widersprüche und
Gegensätze . So wie die Mo derne einer Selb staufklä-
rung des Logo s üb er seine wahren »Eltern« b edarf,
so der Fundamentalismu s« einer Üb ersetzungsleis-
tung. So wie ein »schwarzes Schaf« in einer Fami-
lienkonstellation die Funktion üb ernimmt − auf ei-
ne sich selb er nicht b ewu ssten Weise − , allein
durch seine Existenz als » schwarze s Schaf« auf ver-
b orgene Tabu s und womöglich verschwiegene
Verbrechen und untragb are ab er praktizierte und
akzeptierte gewaltförmige Strukturen hinzuwei-
sen, so mag der »Fundamentalismu s« diese Funkti-
on gegenüber der Ge sellschaft oder Religionsge-
meinschaft haben, in der die Menschen die ser »fun-
damentalistischen« Gemeinschaften zuvor b ehei-
matet waren bzw. die sie als ihr Gegenüber anse-
hen . E s ist also durchaus vernünftig, der Rationali-
tät von Mythen auf die Spur zu kommen, als auch
die Selb staufklärung üb er die B egrenztheit des Lo-
go s wach zu halten; eine Selb staufklärung, die of-
fensichtlich nicht ohne B ezüge auskommt, die den
Glaubensgemeinschaften entstammen .

Die Nihilismus-Neigung

D as klassische Argument für die Erklärung des
»Fundamentalismus« b ei Armstrong ist die »Leere-
Fülle«-Metaphorik verbunden mit dem » Sinn-Sinn-
lo sigkeits«-Dualismu s : Ein für sich unerklärb ares
Leb en, das sich in seiner B egrenztheit und Willkür-
lichkeit seines Erlebens und Erleidens alles andere
als erfüllt, sinnvoll und b efriedigend erlebt − er-
fährt in der Religion eine Kompensation, die die-
sen Menschen mit seiner ansonsten für ihn uner-
träglichen Kontingenz

4)

versöhnt.
E s scheint also möglich, Kontingenzerfahrung

mit Hilfe religiö ser Schemata abzuhelfen, sie gera-
dezu als Instrumente der gesellschaftlichen Ruhig-
stellung zu b etrachten − so j a z . T. das marxistische
Religionsverständnis . Die b enutzen Metaphern
»Sinn-sinnlo s« und das Gegensatzp aar »Fülle-Leere«
sind aber keineswegs zwingend so aufeinander b e-
zogen, wie e s suggeriert wird . Asiatische Religio-
nen erinnern daran, dass »Leere« keine swegs im-
mer als ein M angel verstanden werden muss und
das Sinnlo se nicht geradewegs in den Nihilismus
führt, sondern im Gegenteil einer der Schritte hin

5 ) Roki a, S akhawat H o ss ain : Inside S e clusio n - Avaro dhb as ini, Skizz e
Nr. 14 , Hg . vo n J ahan, Roush an, D acc a 19 8 1 , S . 47

6) zu alle m fähig, »o mnip o tent«

7) D ie Ablö sung de s Ko nz e p ts der Allm ächtigke it vo n einem Träger
ist auß ero rdentlich intere ss ant; folgt keine »Trau erarb e it« üb er
dies e n angebliche n Ve rlus t, s o d as s m an üb e r die s e E nttäus chung
froh wird um die B e fre iung vo n e ine r Täus chung, is t e s zwangsl äu-
fig, d as s nach anderen »Trägern« die s e s Ko nz ep te s ge sucht wird
bzw. ve rsu cht wird , sie zu s chaffen? Nietzs che h at dies e - j a n ahezu
ges e tzm äßigen Zus amme nhänge – alle m Ans che in n ach in de n
Ap o phtegm ata (Sinnsp rüchen) vo m »Üb erme ns che n« b e reits zu-
tre ffe nd b e s chrieb e n .

4) meint die E rfahrung, d ass alles anders s e in kö nnte , es ab e r nicht is t
– auch welche n Gründe n auch imme r.
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Je größer sie proj iziert wird , umso mehr scheint
j edes Mittel Recht zu sein . Die dem vermeintlichen
Gegner zuge schrieb ene Vernichtungsab sicht
führt j edo ch in ein verhängnisvolle s Paradox: D a
ein Mensch in seinem Humanum, in seinem
Menschsein sich von keinem anderen Menschen
unterscheidet, verletzt ein Mensch sein eigene s
Menschsein, sob ald bereits nur einem anderen
Menschen die Vernichtung auch nur angedacht
bzw. gewünscht o der herbeigesehnt wird . Diese
Verletzung der eigenen Würde macht e s j edo ch un-
tragb ar auf diesem Wege fortzufahren − denno ch
ist die Erfahrung im Umgang mit »Fundamentalis-
ten« j a das genaue Gegenteil : Eine fast bruchlo se
Ab sorption aller Argumente und gegenteiliger Er-
fahrungen, welche die Haltung von »Fundamenta-
listen« widerlegen könnten . Um das eigene D eu-
tungsmuster aufrecht erhalten zu können, also die
Verletzung der eigenen Würde durch die ge-
wünschte o der vollzogene Gefährdung des Geg-
ners auszuschließen, müssen Unterschiede zwi-
schen der eigenen Partei und der gegnerischen b e-
hauptet werden, j a solch Unterschiede aufgestellt
werden, die dem Gegner sein Menschsein ab spre-
chen .

Sob ald der Mensch nicht mehr im Ange sicht de s
Gegners erkannt wird , weil e s nicht sein darf und
nicht sein kann, verliert die Verletzung des Geg-
ners die für einen selb st bedrohliche B otschaft. In
die sem Augenblick hat aber ein Mensch sein eige-
nes Humanum verletzt. Die Freisetzung zur unmä-
ßigen Rücksichtslo sigkeit zerstört zugleich die ei-
gene Würde .

Au s diesem Paradox führt, gemäß dem Mu ster
eskalierender Konflikte , von innen heraus entwe-
der nur die Umkehr o der im Extrem die B ereit-
schaft zur eigenen Vernichtung, wenn sie die (ma-
ximale) Vernichtung des Gegners mit einschließt.
O der es führt ein Einbruch von außen heraus, der
die solchermaßen im Paradox gefe sselten Men-
schen mit einem anderen, heilvollen Paradox kon-
frontiert: Ihnen gerade entgegen ihrer eigenen Lie-
b ensunwürdigkeit alle Lieb enswürdigkeit aufrich-
tig entgegen zu bringen − in der Unterscheidung
von Tat und Person . D ie Ab schottung, wenn sie mit
Allmachtsphantasien gespeist wird , ist in dieser
Perspektive ein Mittel zur Freisetzung von Aggres-
sivität, obgleich sie meine eigene Würde verletzt,
indem die Würde de s eigenen Ebenbildes verletzt
wird .

Die Ab schottung ist also im Grunde eine Strate-
gie , die die eigene Unterlegenheit vorausnimmt.
Als ab surde s − ab er furchtb arerweise nicht unhis-
torische s B eispiel − mag die Disku ssion auf der
Wannenseekonferenz 1 9 4 2

9)

darüber gelten, inwie-
weit gemäß den Nürnb erger Rassege setzen b ei der
»Endlö sung« mit den »Mischlingen 1 . und 2 . Gra-
des« umzugehen sei − inwiefern die »Hälfte« o der

lem Anschein nach eine Zeitlang kindlichen B e-
dürfnissen entspricht. Gott als Inb egriff de ssen zu
verstehen, was Menschen als gütig und b armherzig
benennen und erfahren und in der Vergebung und
im Einsatz für B edürftige als die Üb erwindung von
Leid , Gewalt und Not erleb en, führt zu einer Verän-
derung des eigenen Lebens − und seiner Wahrneh-
mung : D as Leb en muss keinen »Sinn« mehr hab en,
damit e s eine eigene B edeutung erhält. D as von
Sartre sogenannte »gottförmige Lo ch« ist in einem
veralteten Mantel, der vor lauter Lö chern weder
wärmt no ch schützt. Die Sehnsucht danach, er mö-
ge es doch bitte leisten, hindert daran, ihn abzule-
gen und wahrzunehmen, wie ganz andere Lebens-
bereiche menschliches Leben menschlich ma-
chen : Lieb en und geliebt zu werden . D as Men-
schenkind , das in verlässlicher Weise Zuneigung
und Achtung erfährt, braucht keinen » Sinn des Le-
bens« um den Alltag und sich selb st als gut und gü-
tig zu erleb en .

Wo e s Menschen an solchen Leb ensbezügen
mangelt, scheint das in Gang gesetzt zu werden,
was wir als Religion in aller Welt b estaunen und b e-
wundern oder mit Schrecken und Ab scheu zur
Kenntnis nehmen . »Fundamentalismus« erscheint
in die ser Perspektive als das schreckliche Spiegel-
bild der Mo derne , das darauf drängt, als solche s
wahrgenommen zu werden − als Herausforderung
an die Mo derne , in die sem Spiegelbild sich selb st
zu erkennen und wahrzunehmen, wie sehr die ei-
genen D eutungsmustern von unhaltb aren Gottes-
attributen durchsetzt sind und danach drängen
aufgeklärt zu werden .

Abgrenzung als Überlebensstrategie

Folgt man den Ausführungen von Armstrong, dann
scheinen Abgrenzungen »fundamentalistischer«
Glaub ensgemeinschaften stereotype Reaktionen
auf Vernichtungsängste zu sein . B e steht diese s
Schema so zu Recht? Ziemlich ratlo s − ab er entwaff-
nend − stellt sie fest, wie der Geist der Massenver-
nichtung den amerikanischen christlichen »Funda-
mentalismus« erfasst hat (S . 3 1 2 ) . Aber sind die Wir-
kungszusammenhänge nicht komplexer?

Die Erfahrung von Ohnmacht und Leid schei-
nen der Ursprung für üb eraus verwickelte Reaktio-
nen zu sein . D as Pendant zu Ohnmachtserfahrun-
gen kann es sein, sich in Allmachtsphantasien zu
flüchten . Religiö se Gottesbilder sind hier allem An-
schein nach b ehilflich und da, wo sie als normal an-
gesehen werden, b estätigen sie die se Flucht. D a das
eigene Leid als das erfahren wird , was nicht sein
soll, wird dort − wo nicht zwischen Tat und Person
unterschieden wird − dem Täter/Gegner Vernich-
tung gewünscht.

8)

E s sind also nicht selten eigene
Vernichtungsvorstellungen die dem Gegner eine
bedrohliche Omnipotenz unterstellen.

8) D as s eine Tat unge s chehe n s e in s oll is t e twas and ere s , als einen
Täter ve rnichten zu wolle n .

9) Nürnb e rger D okumente NG-2 5 8 6 ; s . http ://d e .wikis ource . o rg/wi-
ki/Pro tokoll_de r_Wanns e e-Ko nfere nz
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eine B egründung nicht b estehen und verträgt e s
im Allgemeinen nicht, wenn die se B egründung in
Frage ge stellt wird . Allein schon die Infragestel-
lung zeigt, dass sich da etwas eb en nicht »von selb st
versteht« , und führt damit den Rechtfertigungs-
zwang in den Selb stwiderspruch : Wenn do ch zur
Legitimation der Gewalt ein B egründungszusam-
menhang konstruiert wird , ist dies nur dann ein b e-
gründender Zusammenhang, wenn er auch einer
Überprüfung standhält. Die Angst vor kritischem
Nachdenken, die »Fundamentalismen« in der Regel
b egleitet, offenb art damit, dass es nicht um die B e-
gründung und ihre Art geht, sondern darum, dass
üb erhaupt eine B egründung nötig ist.

Mit der Gewaltanwendung gegenüber einem
anderen Menschen ab er wird die eigene Würde
verletzt. Um sich vor die ser Selb stverletzung zu
schützen wird nicht nur − wie ob en b eschrieb en −
ein Prozess der Ab schottung b eschritten . E s b edarf
einer Kategorie , die e s rechtfertigt, dass zwischen
mir und meinem Eb enbild , dem diese Eb enbild-
lichkeit abgespro chen wird , ein qu alitativ unauf-
hebb arer Unterschied b esteht. Dieser bezeichnet
»das Heilige« , wie auch immer e s genannt werden
mag : E s ist dasj enige , was als Leb ensgrundlage und
zugleich als unteilb ar angesehen wird − negativ for-
muliert: D asj enige , ohne das ein Leb en nicht als
möglich o der als leb enswert ange sehen wird , und
das sich zugleich von allem anderen, was im Leb en
zugänglich ist, unterscheidet.

Die »fundamentalistischen« Anschauungen voll-
ziehen hierin das Schicksal der Mo derne , dass sie
auch die s »Heilige« einem Teilungsprozess

1 0)

unter-
werfen . Nicht nur die Arb eitsteilung und ge sell-
schaftliche und glob ale Au sdifferenzierung unter-
ziehen das Leb en bis in den Alltag fast aller Men-
schen hinein einem ständigen Teilungsproze ss −
auch »das Heilige« wird von den Fundamentalisten
als ein »Teilb are s« ange sehen : Indem die eigene Na-
tion o der die eigene Religion, der eigene Glaube
o der ein Anführer o der Imam, eine Partei o der wer
o der was auch immer als »heilig« ange sehen wird ,
ist die s- o der dasj enige in die Teilb arkeit eingegan-
gen, der alle s in dieser Welt unterliegt − außer dem
Heiligen .

D ort aber, wo diese Partikularisierung stattge-
funden hat, steht sie im Widersprach zu dem, was
das unteilb ar Heilige ist. Als das teilb are Heilige ist
es ab er gefährdet, völlig zerteilt und damit zerstört
zu werden, und b edarf damit des Schutzes und des
− wohlgemerkt − ungeteilten Einsatzes aller Anhän-
ger oder Gläubigen die se s vermeintlich Heiligen .
Auch hier eröffnet sich ein schier nicht zu üb er-
windende s Paradox: D as Kriterium, das eine Unter-
scheidung zwischen mir und meinem vermeintli-
chen Feind schaffen soll, zerteilt das Heilige − weil
es j a nur der eigenen Po sition o der Partei gilt und
hört damit auf, das Heilige zu sein . Alle Hinweise ,
die aufzeigen, wie unwürdig und verbrecherisch

das »Viertel« jüdischen »Bluts« in der Lage sein soll,
die anderen Anteile des » arischen Blute s« zu b eein-
flussen : Wenn do ch die arische Rasse die üb erlege-
ne sein soll, kann das jüdische »Blut« nicht von ei-
ner derartigen Au swirkung b egleitet sein, wie es
die Umsetzung der Judenvernichtung praktizierte .
Hier wurden eigene Unterlegenheitsängste proj i-
ziert in Vernichtungsproj ektionen der »jüdischen
Rasse« , die den Vernichtungswünschen der Rassis-
ten entsprangen, die »jüdische Rasse« zu vernich-
ten .

Die se »schwache« Strategie der Ab schottung
wird dann erst recht greifen und sich ihre Legitima-
tion holen, wenn der vermeintliche Gegner die ser
Ab schottung entspricht und sie seinerseits damit
b eantwortet, mit dem vermeintlichen Gegner
nicht in Kontakt zu treten . Eine Politik der Isolie-
rung von diktatorischen Regimes hat in der Regel
immer nur den D iktatoren und ihren Helfershel-
fern geholfen . Was wäre geschehen, wenn alle eu-
rop äischen Regierungen mitsamt den Vereinigten
Staaten und sp äteren Alliierten zugunsten der Ver-
folgten nach der Reichspogromnacht interveniert
hätten und zu Tausenden zum Schutz der verfolg-
ten Juden nach D eutschland gereist wären, um hier
mit »den« Nazis in Kontakt zu kommen? Wenn man
Afghanistan unter den Talib an 2 0 0 1 statt mit B om-
b en mit einem Meer von Leb ensmitteln und einem
Heer von Ingenieuren, Lehrern und Ärzten üb erzo-
gen hätte − wie sähe das Land nach fünfJahren au s?

Die Tatsache , von Armstrong aufschlu ssreich
b eschrieb en, wie selb st hartgesottene »Fundamen-
talisten« darauf reagierten, dass sie ihre Anerken-
nung auf Grund von gescheiterten Proze ssen und
lande sweit b ekannt gewordenen Skandalen verlo-
ren hab en (S . 49 4 ff.) , zeigt auf: Keine Ab schottung
ist so total, dass ihr die Art der Wahrnehmung Ande-
rer völlig gleichgültig wäre . Die Falle , in die die
Gegner der Fundamentalisten tappen können, ist,
den Fundamentalisten den totalen Krieg anzukün-
digen . Die s würde die Ab schottung auf unab sehb a-
re Zeit sanktionieren und perfektionieren .

D as Heilige retten − »Im Kampf für Gott«

Immer wieder kann beob achtet werden : Die Tö-
tung des vermeintlichen Gegners o der auch nur
seine Herab setzung und Entwürdigung b edarf ei-
ner Rechtfertigung . E s versteht sich nicht von
selb st. E s wird − b evor e s so weit kommt − entspre-
chend vorbereitet. D och der Schwerpunkt die ser
Überlegungen soll nicht der Proze ss die ser Vorb e-
reitungen und allmählichen Gewöhnung an das
Unrecht sein, sondern das Nachdenken über dies
Faktum : D er Notwendigkeit einer Rechtfertigung
für das B ö se , damit es als etwas Gutes erscheinen
kann .

In die sem Rechtfertigungszwang zeigt sich das
Unrecht als Unrecht, e s offenb art in die sem Ge-
heimnis seine eigene Unwürdigkeit : E s kann ohne 1 0) vgl . G eb s e r, J e an : Urs p rung und G egenwart, S chaffhaus e n 1 975 ff
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Exkurs − Zum Begriff »Heiliger Krieg«

Die üb er diesen B egriff und seiner Ge schichte weit
verbreiteten vermeintlichen Urteile sind von gra-
vierenden Au swirkungen . D er deutscher Theologe
und Altte stamentler Gerhard von Rad hat mit sei-
ner Schrift »D er Heilige Krieg im alten Israel« 1 9 5 1
ganze Pfarrer- und Forschergenerationen dahinge-
hend b eeinflusst, ganz selb stverständlich im Alten
Testament vom »Heiligen Krieg« zu sprechen . Ab er
kommt der B egriff dort üb erhaupt vor? Woher
stammt der B egriff? Wie hat ihn die Umwelt I sraels
b enutzt?

Diesen Fragen ist der Religionswissenschaftler
C arsten Colpe in seiner kleinen Schrift : »D er »Heili-
ge Krieg« . B enennung und Wirklichkeit. B egrün-
dung und Widerstreit«

1 2 )

, 1 9 9 4 nachgegangen . Er
kam zu dem üb erraschenden Ergebnis , dass der B e-
griff »Heiliger Krieg« keine swegs im Alten Te sta-
ment vorkommt : »D er Krieg, milhama, erhält das
Heiligkeitsattribut niemals . «

1 3 )

Und fragt : » Sollte das
ein Zufall sein?«

Was ergibt eine Üb erprüfung? D as Re sultat
hängt ganz we sentlich davon ab , welche Üb erset-
zung b enutzt wird : In der Einheitsüb ersetzung fin-
det sich der B egriff fünf Mal . Die beiden Verse Jer
5 1 , 2 7 f. erweisen sich dab ei als unsaub er üb ersetzt,
nicht der Krieg soll geheiligt werden, sondern Völ-
ker, die gegen die Großmacht B abylon in den Krieg
ziehen . Bleiben als Stellen Joel 4 , 9 : Hier wird bitte-
re Ironie geübt ! Mi 3 , 5 zitiert anklagend und verur-
teilend die religiö se Prop aganda seiner Zeit und Jer
6 , 4 gibt in einer verzweifelten Warnung die Parole
der Gegner Jerusalems wieder ! Auch ein König
wird im Alten Te stament nicht »heilig« genannt −
Ps . 4 3 , 1 5 nennt Gott einen heiligen König. Die
Durchmusterung der hellenistischen Literatur er-
gibt : »In hellenistischer Zeit diente [ im Original
griechisch : ] »das Heilige« niemals zur Qu alifikation
eine s leb enden Menschen«

1 4)

Heinrich Graetz
1 5 )

zitiert einen anonymen »dich-
terische [ n ] Schwärmer in Ägypten« um die Zeiten-
wende , der vom Me ssias, dem »heiligen König«
spricht, wohl vom pharaonischen Ägypten b eein-
flusst, in dem zumindest im Alten Reich Könige als
Verkörperung der Gottheit betrachtet wurden und
sich im Neuen Reich eine Königsverehrung entwi-
ckelte .

Wie ist e s mit diesem B egriff im Koran b eschaf-
fen? Selb st wenn der arabische B egriff gihad , der in
seiner Grundbedeutung immer »Sich-Abmühen«

1 6)

b edeutet, an manchen Stellen als »Krieg« zu verste-
hen ist (vgl . Sure 2 , 1 9 0 f. ; 9 , 73 ) , stellt Colpe fe st : »So
b e sagt e s auch im Koran etwas , dass der gihad nie-

die vermeintlichen Gegner sind , helfen mit, die sem
unwürdigen System Glaub en zu verleihen . Die An-
wendung von Gewalt gegen Fundamentalisten b e-
stätigt so deren Glaub enssystem .

D as Heilige als Teilb are s setzt ab er innerhalb der
so aufgefassten Leb ensauffassung selb st einen Zer-
setzungsproze ss frei, d a die s Partikulare nicht hei-
lig ist, e s aber nicht als unheilig wahrgenommen
werden kann und soll . Die Anstrengungen, sich vor
solcher Niederlage zu b ewahren, müssen also im
Laufe der Zeit immer ab surdere Züge annehmen −
und führen also üb er kurz o der lang zur Selb stwi-
derlegung.

Als ein »Heilige s« , das de s Schutze s und der Un-
terstützung der Gläubigen b edarf, vermag e s aller-
dings ein ungeheuere s Selb stb ewu sstsein zu ver-
mitteln . D er eigene , ungeteilte Einsatz für das zum
»Heiligen« Erhob ene ist nun selb st das Heilige .
Wird do ch an dieser Stelle das traditionelle Verhält-
nis von Mensch und dem Heiligen umgedreht :
Nicht mehr der Mensch bedarf des Heiligen, son-
dern das Heilige b edarf de s Menschen − und damit
ist in dem B ereich de s Glaub ens die Verschiebung
eingetreten, die für die Mo derne grundlegend ist :
D as Subj ekt rückt in den Mittelpunkt.

Was von Armstrong verallgemeinernd »Funda-
mentalismus« genannt wird , erweist sich damit als
der Nachvollzug der mo dernen Subj ekt-Obj ekt-
Verschiebung

1 1 )

auch im Verhältnis von Mensch
zum Heiligen : D er Mensch steht innerhalb dieser
Glaub enssysteme genauso im Mittelpunkt wie in
den Auffassungen der mo dernen Philo sophie und
Lebensanschauungen mit j eweils unterschiedli-
cher Ausprägung und Schwerpunktsetzung von
D escartes angefangen bis hin zu den modernen
Ideologien der Neuzeit (Marxismus , Pragmatis-
mus , Utilitarismu s etc .) . Die Sprachlo sigkeit im
Umgang mit dem »Fundamentalismus« dürfte nicht
unwe sentlich von dieser Gleichartigkeit herrüh-
ren, die im »Fundamentalismus« dem modernen
Subj ektivismus seine eigene Fratze vorhält. Christ-
licher Fundamentalismus , islamischer Integrismu s
und jüdische Ultraortho doxie können daher als re-
ligiö ser Subj ektzentrismus b enannt werden .

D as Heilige als der unteilb are Leb ensgrund ist
mit keinem Menschen und keinem Volk, keiner Par-
tei, keinem Ort o der Geb äude gleichzusetzen . Die
Antike hat die ses Wissen darin b ewahrt, dass sie al-
lenfalls von »Epiphanien« , »Erscheinungen« de s
Heiligen sprach, aber z . B . innerhalb der B ibel nicht
vom »Heiligen Krieg« o der von einem »heiligen Kö-
nig« .

D as hat erst die Neuzeit vollzogen und damit ei-
nen grundlegenden Wandel markiert.

1 2 ) C olp e , C ars te n : D er »He ilige Krieg« . B e ne nnung und Wirklichkeit.
B egründung und Wide rs treit, H ain, H anste in 19 9 4

1 3) C olp e , D e r »H eilige Krieg« , S . 5 4

14) ThWbAT, B and 6 , Sp . 1 2 0 2

15 ) G es chichte de r Jude n, D igitale B iblio thek B and 44 , S . 3733

1 6) C olp e , D e r " H eilige Krieg" , 5 8

1 1 ) vgl . M authne r, Fritz : Wö rte rbuch der Philo s o phie , B and 2 , S . 44 2 ;
in : D igitale B iblio thek B and 3 , S . 2 65 9 2 ;

O ehler, Kl aus : Art. : Subj ekt und Obj ekt, in : 3 RG G 6 , S . 449 , in :
D igitale B iblio thek B and 1 2 , S . 3 14 14 ; Kaulb ach, Frie drich : Art.
Erkenntnis / E rkenntnis the o rie , in : TRE B and 1 0 , S . 148 , 3 4ff
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D er Plan misslang, do ch die S aat ging auf.
D er mo derne Relativismu s, der einen Diskurs

üb er die Wahrheit an sich ablehnt, erscheint in die-
sem Zu sammenhang als eine Verhinderungsstrate-
gie , sich der Frage nach dem Heiligen im eigenen
Leb ensvollzug zu stellen . D enn e s ist j a nicht so ,
dass p arallel zum Relativismus nichts Heiliges exis-
tiere ; e s ist in der Regel in die Verb orgenheit der
Gelddepots emigriert, in das Anbeten de s Profits
und die Unhinterfragb arkeit von Kapitaleigentum,
der eine ungleiche Verteilung die ser Güter mit der
Folge von 3 0 . 0 0 0 sterb enden Menschen täglich
gleichgültig in Kauf nimmt.

D er Relativismu s erweist sich erst dann als wahr-
haftig relativ, wenn auch die Frage von Reichtum
und Armut der Relation des Menschlichen unterzo-
gen wird .

D er »Fundamentalismu s« trifft in diesem Sinne
den wunden Punkt des mo dernen glob alen Kapita-
lismu s : Hinter seiner Leugnung der Wahrheitsfrage
steht der »Fundamentalismus« des Reichtums und
Profits . Fundamentalistische Richtungen, die hem-
mungslo s der Sicherung des eigenen Vorteils die-
nen (vgl . S . 5 0 1 ) spiegeln genau dies .

D enno ch kann die Mo derne mit ihrer Mittel-
punktstellung des Subj ektes nicht dadurch üb er-
wunden o der geheilt werden, indem die se Mittel-
punktstellung abgelehnt, verweigert o der b e-
kämpft wird − dann bleibt die se Haltung zwar in
Ablehnung zum Subj ektzentrismu s, ab er denno ch
auf das Abgelehnte hin b ezogen .

E s ist von daher nicht verwunderlich, dass im
Ab endland , dort wo das Unb ehagen an die sem Sub-
j ektzentrismus wahrgenommen wird , eine Lö sung
nach dem Muster ö stlicher Philo sophien und Le-
b ensanschauungen ge sucht wird , die eine »Auflö-
sung« de s »Ichs« verheißen . In dem Falle , wo das
»Heilige« nicht mit einer weltlichen Identität
gleichgesetzt wird , kommen sie der Haltung sehr

mals mit einem Attribut b edacht wird , welche s von
der Wortwurzel qds (heilig sein) o der hrm (ge-
weiht sein) abgeleitet ist. «

1 7)

Nach dem islamischen Völkerrecht wird »die
Welt in »I slamgebiet« und »Kriegsgebiet« aufgeteilt.
D as letztere heißt ab er dar al-harb . Harb ist wirklich
»Krieg« , ab er e s ist kein Synonym für gihad . . . . Heilig
ist auch der harb ursprünglich nicht. Nur einige
mo derne schiitische Autoren sprechen vom »heili-
gen Verteidigungskrieg««

1 8)

Ganz anders das Ergebnis im so genannten
Christlichen Ab endland . D en B egriff »Kreuzzug« −
so referiert Colpe

1 9)

− »darf man als synonym zu
>
Heiliger Krieg

<
verstehen« : »Krieg unter dem Kreu-

ze sb anner und zur B efreiung der Kreuzigungsstät-
te ist tatsächlich als Heiliger Krieg zu verstehen« .

2 0)

Viel dazu b eigetragen hat »die Heiligung der Ritter,
. . . die Heiligung der Fahnen«

2 1 )

B ereits der Histori-
ker de s ersten Kreuzzugs, der Abt Guib ert von No-
gent, b enutzt das Wort der »heiligen Kämpfe«

2 2 )

In-
flationär und stilbildend für Europ a wird die ser Ge-
brauch ab er erst mit den Kreuzzugspredigten von
B ernhard von Clairvaux, auf ihn allein ist die Ent-
stehung des zweiten Kreuzzuges zurückzuführen .

In der Neuzeit erfuhr die sem B egriff zu Anfang
de s 2 0 . Jahrhunderts erneut eine verhängnisvolle
Karriere : Im Oktob er 1 9 1 4 verfasste B aron Max von
Oppenheim eine »D enkschrift b etreffend die Revo-
lutionierung der islamischen Gebiete unserer Fein-
de« . Hier entwickelte er ein Konzept de s »Heiligen
Krieges« , um Muslime gegen ihre Kolonialherren
aufzustacheln . »Insbe sondere Indiens Aufruhr, von
Afghanistan her ausgelö st, sei zum

>
Kriegsender-

folg
<

nötig. «
2 3 )

Kaiser Wilhelm II . befürwortete die-
sen Plan . So erklärte , nachdem »das O smanische
Reich an der Seite von D eutschland und Ö sterreich
in den Ersten Weltkrieg eintrat, . . . der o smanische
Scheich-ül-Islam in einer fatwa (

>
Rechtsgutachten

<
)

den Kampf gegen die Kriegsgegner . . . zur Pflicht
für alle Muslime . . . D eutsche Agenten schlugen sich
nach Persien und Afghanistan durch, um dort den

>
Heiligen Krieg

<
gegen B riten und Russen zu organi-

sieren . Aber auch auf dem Gebiet de s heutigen Li-
byen stieß der D schihad-Aufruf auf fruchtb aren B o-
den . Ahmad S arif, der Anführer der mächtigen S a-
nusi-B ruderschaft, verbündete sich nach der o sma-
nischen D schihad-Fatwa mit den Achsenmäch-
ten« .

2 4)

2 4) Franke , Patrick: Rückkehr de s H e iligen Kriege s? D s chih ad-The o ri-
e n im mo de rnen Isl am; in : Religio n und G ewalt. D e r Isl am nach
de m 1 1 . S ep temb er, André Stanis avlj evi, Ralf Zwe ngel (Hrsg .) ,
Po ts d am 2 0 0 2 , S . 5 0 ; S eite im Inte rne t b esucht am 1 6 . 07. 2 0 0 6 :
www. p olitis che-b ildung-b rande nburg . de/ publikatio ne n/p df/is-
l am . p df; als B elege und Literatur führt Franke (Anmerkunge n 1 0
ff. , S . 67) an :

- D ie Fetwa' s des S cheij ch-ül-Isl âm üb er die E rklärung de s heilige n
Kriege s , nach de m Tan_n, Nummer 2 1 1 9 vo m 15 . N ove mb er 1 9 14 ,
in : D e r Isl am 5 ( 1 9 14) , S . 39 1 -9 3

- G alli, Go ttfrie d : D s chihad , de r he ilige Krieg des Isl ams und s e ine
B e deutung im Weltkriege unter b es o ndere r B e rücks ichtigung
de r Inte res s en D euts chl ands , Fre iburg/B r. 19 15

- H o pkirk, Pe te r: Ö s tlich vo n Ko nstantino p el : Kais er Wilhelms
H e ilige r Krieg um die M acht im O rie nt, Wie n 1 9 9 6

- Mülle r, H e rb e rt Landolin : Isl am, Gihad , »H e ilige r Krieg« und deut-
s che s Reich : e in N achsp iel zur wilhelminis che n Weltp olitik im
M aghreb 1 9 14- 1 9 1 8 , Frankfurt/M . 1 9 9 1

We iterführende Literatur:

- B erge r, Pamela: C rus ade and j ihad : the wars known as holy, in : Re-
ligio n and the Arts , Leiden, Jg . 5 , 2 0 0 1 , S . 48 4-494 ; s ie rez ensiert u . a.
Hille nb rand, C arole : The Crus ade s : Isl amic Persp e ctives . E din-
burgh 1 9 9 9 , die die Ge s chichte de r Kreuzzüge ko ns e quent aus der
Sicht arab is che r Quelle n dokumentiert !

- Kamp en, Wilhelm van : Stu die n zur deuts chen Türkeip olitik in
de r Z eit Wilhelms II . , D is s . Kiel 19 6 8

- Ko chwas s e r, Frie drich H . , Ro emer, H ans R. (Hrsg .) : Arab e r und
D euts che . B egegnungen in e inem J ahrtaus e nd, Tüb inge n und B a-
s el 1 974

17) C olp e , D er „ He ilige Krieg« , 6 0

1 8) C olp e , D er „ He ilige Krieg« , 6 0

1 9) C olp e , D er „ He ilige Krieg« , 8 5 Anm . 1 6

2 0) C olp e , D e r „ H eilige Krieg« , 85 Anm . 1 6 ; C olp e S . 9 1 , Anm 5 6 ver-
we is t auf die M o nografie vo n C . E rdm ann, D ie E nts tehung d es
Kreuzzugsge d anke ns , S tuttgart 1 9 35 (= D arms tadt 1 9 8 0)

2 1 ) C olp e , D er „ He ilige Krieg« , 5 6

2 2 ) C olp e , D er „ He ilige Krieg« , 5 6

2 3) S chwanitz , Wolfgang G . : Zur G e s chichte der deuts che n O rientp o-
litik, in : Ko nrad-Ade naue r-Stiftung KAS-AI 1/0 3 , S . 8 4-9 1 ; rez e n-
s ie rt u . a. : S e idt, H ans-Ulrich : B e rlin-Kabul-M o skau : O skar vo n Nie-
de rm ayer und D euts chl ands G e o p olitik, Münche n 2 0 0 2 ; S e ite im
Inte rne t b e sucht am 1 6 . 07. 2 0 0 6 : http ://www. kas . de/db_files/d o-
kumente/ausl ands info rm atio ne n/7_dokument_d ok_p df_1483.p df
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Ja, ich möchte das Forum Pazifismu s-Ab o .
D ie B ezugsgebühr für e in volles Kale nd erj ahr

(4 H efte) b eträgt b eim No rm alab o 2 0 € zzgl . 2 €
für Po rto und Verp ackung; b e i B es tellung innerhalb

des l aufende n Kalende rj ahres e ntsp re che nd we nige r. D ie
B ezugsgebühre n j ewe ils b is zum Ende de s Kalende rj ahres s ind zu

B eginn de s B ezuges fällig, d an ach zu B eginn de s Kale nde rj ahre s . D as Ab o n-
ne me nt ve rl änge rt s ich auto m atis ch um ein weite re s Kale nde rj ahr, we nn nicht
j ewe ils b is zum 3 0 . 1 1 . s chriftlich e ine Kündigung zum J ahre s e nd e e rfolgt ist.

Mir is t b ekannt, d as s ich dies e B estellung innerh alb de r folgende n zwei Wo che n ohne B egrün-
dung b ei Fo rum P azifis mus , Po s tfach 15 0 35 4 , 70 076 Stuttgart s chriftlich wide rrufen kann . Zur
Fris twahrung genügt die re chtze itige Ab s endung . D ies b es tätige ich mit meiner Unters chrift.

D atum Unte rs chrift

Förderab o I (3 0 €) Förderabo II (4 0 €)

Förderab o III * (5 0 €) Normalab o (2 0 €)

Ich mö chte das ermäßigte Ab o für DFG-VK-Mitglieder ( 1 8 €)
Meine Mitgliedsnummer lautet :

Ich mö chte das ermäßigte Ab o für B SV-Mitglieder ( 1 8 €)
Zu den genannte n Ab o p reis e n ko mmen j eweils 2 € für Po rto und Ve rp ackung hinzu .
* D as Fö rderab o II I b e inhalte t zus ätzlich den auto matis chen E rhalt einer CD-ROM mit dem

J ahre sinh alt im PDF-Fo rm at zum J ahres end e .

B LZ

Ich b ezahle b equem per B ankeinzug

B ank

(Organis atio n)

Vo rname

N ame

S traß e

PLZ/O rt

D atum/Unte rs chrift

Ko nto
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Die B erufung auf die Menschenrechte kann
zum anderen nicht die b eschrieb ene Aufgabe lö-
sen, da die Grundlage aller Menschenrechte die
Menschenwürde ist. Was es mit dieser Würde auf
sich hat, entzieht sich j edo ch j eglicher Fe stlegung .
Hingegen ist ein staatliche s Handeln möglich, das
mit B erufung auf die eigene Würde ein Land mit
Krieg überzieht, um »unsere Art zu leben gegen An-
griffe zu schützen«

2 8)

, und es ist möglich unter B e-
achtung der Würde des Menschen, ihn möglichst
schmerzfrei hinzurichten . Die »Würde de s Men-
schen« , wenn sie nicht inhaltlich widerstandsfähig
wird gegenüber solchem M achtmissbrauch , ist
kein B ezugspunkt, der der Realität des Heiligen in-
mitten die ser Welt zum Durchbruch verhilft − b e-
darf do ch die Würde des Menschen, um geachtet
und b ewahrt und vor Missbrauch geschützt zu wer-
den, selb st des Heiligen .

Vom christlichen Glaub en her gibt es einen An-
satzpunkt für eine Antwort auf die ge stellte Aufga-
b e , der sich ab seits des kirchlichen M ainstreams

2 9)

entwickelt hat : Au sgehend von dem Glaub enssatz,
dass Gott in Jesu s von Nazareth Mensch geworden

nahe , die von der Unteilb arkeit und Unverfügb ar-
keit des Heiligen geprägt ist. D o ch damit wird das
Heilige der Welt entzogen, und somit diese Welt als
unheilig qualifiziert − wo e s do ch der Sehnsucht
nach dem Heiligen auch um die Heilung der Welt
geht.

D as ist die Aufgab e : Die Mo derne ist also zu
Recht durch den religiö sen Subj ektivismus (»Fun-
damentalismu s«) herausgefordert einen anderen
Weg zu finden, das Heilige mit dem eigenen Leben
so zu verbinden, dass

• weder die eigene Subj ekthaftigkeit
2 5 )

geleug-
net wird ,

• no ch die Welthaftigkeit de s Leb ens geopfert
wird und darüber hinaus

• die Grenzen b eachtet werden, die davor b e-
wahren, das Heilige mit etwas Partikularem in eins
zu setzen oder

• im anderen Extrem es gänzlich leugnen zu
wollen und damit der reinen Willkür das Wort zu
reden .

E s ist von dieser Aufgabe her gesehen zweifel-
haft, ob dies allein die B erufung auf die Menschen-
rechte leistet. Die s ist au s zweierlei Gründen frag-
lich:

Die praktische Geltung der Menschenrechte
(im Sinne von einklagb aren Grundrechten) b e-
zieht sich auf staatliches Handeln

2 6)

und ist damit
von einer p artikularen Größe abhängig, die nicht
für alle Menschen verallgemeinert werden kann, e s
sei denn, man streb e den Weltstaat an . Solch ein
Weltstaat wäre ein Widerspruch in sich selb st, da
sich ein Staat we sentlich in der Abgrenzung zu an-
deren Staaten definiert. Ein »Weltstaat« wäre also
gezwungen, entweder Außerirdische als sein Ge-
genüb er zu phantasieren, o der aus sich heraus stän-
dig neue Gegner zu erzeugen, die diesem Weltstaat
seine mangelnde Rechtfertigung zu üb ertünchen
helfen .

2 7)

Die Menschenrechte erweisen sich in ih-
rem Kern selb st als p artikular, die B erufung auf die
Menschenrechte zur B egründung von Kriegen (so
geschehen u . a. im Ko sovo-Jugo slawienkrieg) ist
von daher ge sehen kein Unfall, sondern offenb art
eine Grundstruktur der Menschenrechte : Sie dien-
ten nicht nur zur B egrenzung staatlicher Gewalt,
sondern zugleich zum Zweck der Staatsbildung (s .
USA) und zur Legitimation p artikularer Staatsge-
walt.

2 8) Bunde sp räs id ent Rau in s eine r Ans p rache ausge re chne t zum
Weihnachts tag 2 0 0 1 , Pre s s e- und Info rmatio ns amt de r Bunde s re-
gie rung, Bunde s regierung o nline − N achrichte n üb e r die Arb eit
und Politik d er Bund es regierung . Bulletin, ve rö ffe ntlicht am 2 4 .
D ez e mb er 2 0 0 1

2 9) In Kre is en d er Arb e itsge meins chaft für Jugend arb e it, AGJA de s
D iako ns und Pas to rs Walde mar S chulz , Ob erhaus e n

2 5 ) D ie vo n Arms tro ng ge nannte n B eunruhigunge n des mo d ernen
S elb s tb ild es des M e ns che n vo n de r Ko p ernikanis chen Revolutio n
üb e r Kants E rke nntnisthe o rie und D arwins Evolutio ns the o rie b is
hin zu Freuds D iskurs üb e r d as Unte rb ewus ste (S . 5 0 9 u . ö . ) erwe i-
s en s ich in die s em Licht als e in p arallele r Proz e ss zur E ntgö tte rung
de r G o ttes attribute » allm ächtig, allwis s end und allgegenwärtig« .
Es s ind Proz es s e der S elb s tentgö tterung de s ins Üb e rm aß ges te i-
gerte n S elb s tb ild es de s M ens chen − und im We s en e in Proz es s s e i-
ne r S ozialis ie rung in s e ine ko s mis che , ge is tige , ges chichtliche
und kö rp erh afte Mit- und S elb s twelt.

2 6) J e der Staat b ehält s ich d as Re cht vo r, s ouve rän d arüb er zu ent-
s cheide n, welchen M ens che n gle iche Grund- und Bürge rre chte
zus tehe n und welche n nicht, z . B . Asylb ewe rb e rn und irregul äre
Migrantinnen und Migrante n s oge nannte n Illegale .

2 7) E rfüllt de r »Krieg gege n de n Terro r« d er Vere inigten S taaten unter
de r H errs ch aft vo n G . W. Bush die s e Funktio n?
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ist, wird − gemäß der Moderne − die ses Glaub ens-
b ekenntnis in umgekehrter Richtung, als die helle-
nistisch-römische Antike und die kirchlich-christli-
che Tradition dies getan hat, verstanden . Sie hat,
ausgehend von ihren mehr o der weniger klaren
Gottesvorstellungen, dem Menschen Je sus Attribu-
te zuge schrieb en, die seine Göttlichkeit ausweisen
sollten − zum Schaden für die Menschlichkeit Jesu ,
der für viele au s nachvollziehb aren Gründen da-
rum nicht mehr verständlich erscheint.

Gemäß der mo dernen Umkehrung des Verhält-
nisses von Subj ekt und Obj ekt kann das Glaub ens-
b ekenntnis von der Menschwerdung Gottes in Je-
su s von Nazareth ab er auch in die andere Richtung
gelesen werden : Als das Eingehen Gotte s in einen
Menschen
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. O der anders gesagt : Was als Gott ver-
standen wird , dient nicht dazu , den Menschen Je-
su s zu erklären und ihn verständlich zu machen,
sondern umgekehrt: Was wir von dem Menschen

Je sus wissen, dient dazu , Gott zu erklären und ver-
ständlich zu machen; o der no ch kürzer: Nicht Gott
definiert, wer Jesus ist (so die Tradition mit ihrem
B ekenntnis , Je sus sei »Gotte s Sohn«) , sondern der
Mensch Jesu s definiert, wer Gott ist − (entspre-
chend hieße das B ekenntnis : Gott ist der, zu dem Je-
su s »Papi« , »Abb a« sagt) : D as Leben und Leiden,
Wort und B otschaft die ses Menschen werden in

ihrer Endlichkeit und Partikularität, die j edem
Menschen anhaften − als heilig verstanden : als Gott
selb st. D as Heilige ereignet sich so verstanden in
der B egegnung mit j edem Menschen : Jeder
Mensch als das unteilb are Wesen, das meine Le-
b ensgrundlage bildet: Die B egegnung mit meinem
Nächsten ist meine Gottesb egegnung . Insofern
hier niemand mehr ausgeschlo ssen werden kann,
b ezieht die s Heilige auch mich selb st ein − und er-
möglicht damit Heil, nicht in einer j enseitigen o der
fernen Welt, sondern im Nachvollzug dessen, was

Je sus von Nazareth gelebt hat : D er B edürftige lieb-
te und gütig zu ihnen war, zornig üb er Ungerech-
tigkeit, zwischen Tat und Person unterschied und
darum zur Feindesliebe fähig, b ereit zu vergeb en
und dazu einlud umzukehren .

Wird die mo derne Umkehrung von Subj ekt und
Obj ekt für antike Aussagen nachvollzogen und in
die Mo derne retransformiert, wird der S atz aus
dem 1 . Johannesbrief 4 , 1 6b »Gott ist die Lieb e« also
lauten mü ssen : »Die Liebe ist Gott« .

Auf die se Weise steht ein Mensch im Mittel-
punkt − Je sus von Nazareth . D as ist auch für den
mo dernen Subj ektivismus nachvollziehb ar; aller-
dings nicht so , dass man nun selb st, womöglich
no ch als »Christ« , sich als Zentrum des Universums
b egreift. Sondern b ezogen auf, in Relation zu Jesus
von Nazareth wird dem Heiligen in der B egegnung
mit j edem Menschen und meiner und seiner Mit-
welt Rechnung getragen . D as b efreit von Ab schot-
tung und der Au sgrenzung anderer Menschen −
auch die de s Feindes und erweckt die B ereitschaft
in Achtung vor diesem Heiligen in der B egegnung
j a auch und selb st mit dem Feind , diesem Heil ge-
mäß zu leb en − nicht aus eigenem Vermögen, son-
dern von dem Heiligen selb st dazu in die Lage ver-
setzt. Die s wird in der Gemeinde Jesu Christi einge-
übt und aus- und durchgehalten .

D enn die Unteilb arkeit de s Heiligen − und das ist
der blinde Fleck des religiö sen Subj ektzentrismus
− bringt e s zugleich mit sich, dass das Heilige in al-
len seinen einzelnen Momenten j ederzeit ganz ist :
In der B egegnung mit j edem Menschen ist e s im-
mer das ganze Heilige , das j eweils auf dem Spiel
steht, das dort bewahrt o der verletzt werden kann .
So hat Armstrong zu Recht stets als Maßstab ange-
führt, inwieweit ein Glaub e Mitgefühl und Anteil-
nahme ermöglicht o der nicht. Sie hat es , wie j eder
Mensch, der sich damit b efasst, an die ser Stelle mit
dem Heiligen selb st zu tun . In der B egegnung gera-
de mit dem Anderen kann sich das ereignen, was
auch das eigene Leben heil werden lässt.

Die Menschen, die dem religiö sen Subj ektzen-
trismu s anhängen, hab en also nichts so sehr nötig
wie gewaltfreie , das Heilige in der B egegnung eh-
rende , Tat und Person unterscheidende Einmi-
schung.
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mens chliche E igens ch aften o de r Verh altenswe is en de n Gö ttern
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